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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

was sind die Grundlagen unserer Berufsausübung? Wie 
viel Wandel braucht die Ärzteschaft? Wie viel Verände-
rung ist gut für die Gesellschaft? 

Als Ärztinnen und Ärzte sind wir in erster Linie dem 
Wohl unserer Patientinnen und Patienten verpflichtet. 
Unsere Arbeit und unser Leben passt sich notwendi-
gerweise den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
an. Das ist einerseits eine große Chance: Neue Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden helfen, viele 
Menschenleben zu retten und Leiden zu lindern. Ande-
rerseits bedrohen Entwicklungen von vielen Seiten die 
Gesundheit, auch die Freiheit und das Leben selbst. 

Glaubten wir Anfang 2021 in der abflachenden soge-
nannten zweiten Welle an ein rasches Ende der Corona 
-Pandemie durch die Impfung, so sind wir ein Jahr spä-
ter auf dem Höhepunkt der vierten Welle mit vielfach 
höheren Infektionszahlen und einer stagnierenden Impf-
bereitschaft. Hat die Politik vor einem Jahr eine Impf-
pflicht parteiübergreifend kategorisch ausgeschlossen, 
steht jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht – also 
auch für uns im Gesundheitswesen – zur Umsetzung an. 

In die Hoffnung auf eine zumindest teilweise Norma-
lisierung hinein trifft uns der Überfall auf die Ukraine 
mitten ins Herz. Wir können zum Zeitpunkt, zu dem 
wir diesen Tätigkeitsbericht zusammenstellen, nicht 
absehen, wie sich die Lage entwickeln wird. Fest steht 
aber, dass die aktuellen Geschehnisse ebenso wie die 
Pandemie unser Leben und auch unsere Berufstätigkeit 
nachhaltig verändern werden.

Nach zwei Jahren Pandemie, im Angesicht des Klima-
wandels und der Flüchtlingskrisen kommen auch auf die 
Ärztekammer neue Herausforderungen zu. Zusätzlich zu 
unseren Kernaufgaben, der Weiterbildung, Fortbildung, 
Qualitätssicherung und Berufsaufsicht, erfüllen wir 
heute gesetzliche Aufgaben, die in der Vergangenheit 
kaum eine Rolle gespielt und gegenwärtig eine ganz 
neue Bedeutung gewonnen haben. 

Das Heilberufe-Kammergesetz weist uns als Aufgabe 
zu, „die zuständigen öffentlichen Stellen in Fragen der 
Normsetzung und der Verwaltung zu beraten und zu un-

terstützen“. Was sich technisch anhört, ist in der Pande-
mie zur Grundlage geworden für eine intensive und er-
folgreiche Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, 
mit den Regierungspräsidien, den Landkreisen, Städten 
und Gemeinden. Das alles sind die „zuständigen öf-
fentlichen Stellen“, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Praktisch auf Zuruf sind unsere Ärzteschaftsvorstände 
mit Unterstützung der Bezirksärztekammern direkte An-
sprechpartner geworden für die öffentliche Verwaltung 
in allen Fragen rund um die Gesundheitsversorgungvor 
Ort, in den Stäben der Landratsämter und Rathäuser. 

Die Landesärztekammer ist Partner der Regierung auf 
verschiedenen Ebenen bis hin zu Sozialminister Manne 
Lucha. Dadurch hat sich die traditionell gute Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium weiter gefestigt. Meine 
tiefe Überzeugung deckt sich in vielem mit der Linie 
des Ministers: Es geht um Regeln mit einem klaren Ziel, 
um bedachte Entscheidungen und dann um eine konse-
quente Umsetzung mit Augenmaß. Subsidiarität, Dinge 
dort entscheiden, wo sie sich auswirken, eine Vielfalt, 
ein intensiver Austausch – das hat uns gemeinsam gut 
durch die Pandemie gebracht. Dass in einem Landkreis 
die Dinge auch mal anders organisiert werden als in 
einem anderen, das macht gerade unsere Handlungsfä-
higkeit und Flexibilität aus.

Auch „Sachverständige zu benennen“ gehört zu un-
seren Aufgaben. Waren es im vergangenen Jahr die 
Menschen mit psychischen Problemen in der Pandemie, 
die auf unsere Mithilfe in der Hotline zählen konnten, 
so haben Mitglieder des kurzfristig einberufenen Coro-
na-Ethikrats Anfang des Jahres 2021 sehr konkret fach-
liche Einschätzungen abgegeben zur Impfpriorisierung 
im Einzelfall. Beratung und Sachverstand einzubringen, 
das ist der Anspruch unserer Vorstandsmitglieder der 
Landesärztekammer, der Bezirksärztekammern der Ärz-
teschaften, aller Kolleginnen und Kollegen.

Corona ist noch nicht überstanden, da stellt uns der 
Krieg in der Ukraine auf eine ganz neue Bewährungs-
probe. Wieder sind die Kolleginnen und Kollegen 
entschlossen, zu helfen, wo immer es möglich ist. Wir 
haben in der Flüchtlingskrise 2015/16 und während der 
Corona-Pandemie bewiesen, dass wir über die medizi-
nische Versorgung hinaus in der Lage sind, kurzfristig 
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einzuspringen und mit anzupacken. Ärztinnen und Ärzte 
stehen auch jetzt wieder bereit. Der Arztberuf ist kein 
Job, er ist eine Berufung, die nicht mit dem Feierabend 
und auch nicht mit dem Eintritt in den Ruhestand endet. 

Aktuell sind wir in Kontakt mit dem federführenden 
Ministerium der Justiz und für Migration, stets in enger 
Abstimmung mit unserer Rechtsaufsicht, dem Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration. Wir 
werden die Menschen, die zu uns flüchten vor Krieg, 
Vertreibung und Elend, nicht im Stich lassen. 

Fast geräuschlos erfüllt die Kammer neben allen aktuel-
len Herausforderungen ihre üblichen Aufgaben. Unsere 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
unzählige ehrenamtlich engagierte Ärztinnen und Ärzte 
machen das lebendige, freundliche Gesicht der Kammer 
aus. Die Bezirksärztekammern führen die Weiterbil-
dungsprüfungen nach alter und neuer Weiterbildungs-
ordnung durch, in großem Umfang werden Befugnisse 
nach neuem Recht erteilt. Wir zertifizieren die Fortbil-
dungen und organisieren selber themenbezogene Sym-
posien, teils in Zusammenarbeit mit Universitäten und 
mit dem Sozialministerium. Unsere Kammeranwälte 
beschäftigen sich neben der allgemeinen berufsrechtli-
chen Aufsicht unter anderem mit zweifelhaften Masken-
attesten und zunehmend mit Impfunfähigkeitsattesten. 

Trotz Corona haben wir die Situation der Schwächsten, 
auch der Geflüchteten, nicht aus den Augen verloren. 
Wer hätte geahnt, dass die Menschenrechte so schnell 
unmittelbar vor unserer Haustür mit Füßen getreten 
werden, dass Lüge, Hass, Gewalt und Tod unsere 
nächsten Nachbarn treffen würden. Dabei ist es unsere 
Aufgabe, in noch so schwierigen Situationen stets den 
Menschen in ihren Nöten, Bedürfnissen und in ihrer 
Würde gerecht zu werden.

Parallel arbeitet auch die Kammer an den großen 
Herausforderungen unserer Zeit, beispielsweise der 
Digitalisierung und der Begrenzung des Klimawandels. 
Sowohl die einfachen Anwendungen, von Stellenver-
mittlungsportal IZmed bis zum eLogbuch und der elek-
tronischen Befugnisbeantragung, als auch die digitale 
Präsenz und das Informationsmanagement werden in 
großen Schritten vorangetrieben. Zur Jahresmitte 2022 
wird unser neuer Internetauftritt ans Netz gehen und 
dann schrittweise weiterentwickelt. Auch hier ist die 
Technik für den Menschen da und nicht umgekehrt. 
Neue Anwendungen müssen einen Mehrwert bieten, 
die Kolleginnen und Kollegen, aber auch Bürgerinnen 
und Bürger und alle unsere Partner entlasten und die 
Arbeit aller effektiver machen. Auch hier haben wir 
uns ehrgeizige Ziele gesetzt, die Vertreterversammlung 
hat uns beauftragt und gleichzeitig die nötigen Mittel 

eingeplant. Die Kammerbeiträge der Kolleginnen und 
Kollegen sollen zuallererst eben diesen zugutekommen.

In unseren Geschäftsstellen sind mobile Arbeitsplätze 
zum selbstverständlichen Teil unserer Arbeit geworden. 
Viele Gremiensitzungen und Besprechungen finden 
online statt. Mit grünem Strom und einer schrittwei-
sen energetischen Sanierung unserer Geschäftsstellen 
wollen wir als Institution unseren Teil zum Klimaschutz 
beitragen. Daneben unterstützen wir alle, die sich be-
wusst für ein nachhaltiges Leben einsetzen. Die Infla-
tion der Meetings hat Tag für Tag Völkerwanderungen 
zu Treffen ausgelöst, die auch online gut durchzuführen 
wären. Dieser unsinnige Businesstourismus dürfte nach 
Ende der Pandemie endgültig Geschichte sein. Bei 
aller Diskussion um nachhaltige Mobilität hat diejenige 
Dienstreise, die vermieden werden kann, mit Sicherheit 
die günstigste CO2 -Bilanz und überdies den besten 
Effekt auf eine gesunde Work-Life-Balance. Wenn dann 
eine Versammlung, ein wichtiges Treffen zum intensi-
ven Austausch tatsächlich in Präsenz stattfindet, wertet 
das den zwischenmenschlichen Austausch auf, wird 
wieder etwas Besonderes, etwas besonders Wertvolles.

All das – die klassischen Pflichtaufgaben, die Vertre-
tung der Ärztekammer nach außen und eine moderne, 
nachhaltige Verwaltung – ist nur möglich mit motivier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gerade in den 
beiden Jahren der Pandemie sind viele über sich hinaus-
gewachsen, haben ihre Frau und ihren Mann gestanden, 
teilweise sogar aus der Quarantäne im Home-Office 
heraus. Dafür möchte ich an dieser Stelle auch im 
Namen meiner Vizepräsidentin, der Präsidentin und der 
Präsidenten der Bezirksärztekammern und des gesam-
ten Vorstands der Landesärztekammer ganz herzlich 
danken. 

Mein besonderer Dank aber gilt Ihnen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. Ihre hoch qualifizierte Arbeit Tag 
für Tag garantiert die medizinische Versorgung, die 
Forschung und die Weitergabe der ärztlichen Expertise 
in unserem Land auf höchstem Niveau. Ihr Engagement 
macht die Ärztekammer zur verlässlichen Größe in un-
serer Gesellschaft, auch in der Bewältigung schwieriger 
Situationen. Wir können heute nicht absehen, wo wir 
in einem Jahr stehen werden. Ich bin mir jedoch sicher: 
Gemeinsam werden wir alle kommenden Herausforde-
rungen meistern.

Herzliche Grüße

Ihr

Wolfgang Miller

Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
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Vorstand
Vorstand der Landesärztekammer: Am 23. Februar 2019 konstituierte sich die Vertreterversammlung der Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg und wählte Präsident, Vizepräsidentin sowie weitere Vorstandsmitglieder. Die 
vier Präsidenten der Bezirksärztekammern Nordwürttemberg, Nordbaden, Südbaden und Südwürttemberg gehören 
als „geborene“ Mitglieder ebenfalls dem Vorstand an.

Aus der Satzung: Gemäß § 8 der Satzung der Landesärztekammer besteht der Vorstand aus elf Mitgliedern, und 
zwar dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem Rechnungsführer, dem Schriftführer, den Vorsitzenden der Be-
zirksärztekammern, soweit diese nicht schon die vorgenannten Funktionen wahrnehmen, und den darüber hinaus 
erforderlichen weiteren Mitgliedern. Jede Bezirksärztekammer ist im Vorstand durch mindestens zwei Mitglieder 
(einschließlich des Vorsitzenden) vertreten. Die Vorsitzenden der Bezirksärztekammern werden im Verhinderungsfall 
durch ihre Stellvertreter vertreten. Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich.

Der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Vertreterversammlung. Er beruft die Sitzungen des Vorstandes ein und leitet 
sie. Der Vorsitzende führt die Amtsbezeichnung „Präsident“, sein Stellvertreter die Amtsbezeichnung „Vizepräsi-
dent“. Der Präsident vertritt die Landesärztekammer nach außen. Im Verhinderungsfall wird der Präsident durch den 
Vizepräsidenten vertreten.

Der Präsident ist für die laufenden Geschäfte im Rahmen der Beschlüsse des Vorstands verantwortlich. Insbesondere 
obliegt ihm die Ausführung der Beschlüsse der Vertreterversammlung und des Vorstands, die Erledigung derjenigen 
Angelegenheiten, die wegen ihrer Dringlichkeit dem Vorstand nicht vorher vorgelegt werden können, sowie die Auf-
sicht über die Geschäftsstelle der Landesärztekammer.. 

Der Schriftführer ist für die Niederschriften über die Sitzungen des Vorstandes und der Vertreterversammlung ver-
antwortlich. Im Verhinderungsfall wird er durch ein vom Vorsitzenden zu bestimmendes Mitglied der Landesärzte-
kammer vertreten. 

Dem Rechnungsführer obliegt die Aufsicht über das Kassen- und Rechnungswesen. Die Kassen- und Buchführung 
ist nach Ablauf des Rechnungsjahres vom Haushaltsausschuss unter Zuziehung eines Wirtschaftsprüfers oder verei-
digten Buchprüfers zu prüfen. Jeder Beitragspflichtige hat die Möglichkeit, in der Geschäftsstelle der Landesärzte-
kammer während eines Zeitraums von zwei Wochen in das Hauptbuch Einsicht zu nehmen. 
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Bezirksärztekammern

Prof. Dr. med. Mark Dominik Alscher, Stuttgart
Lena Ang‘ani, Stuttgart
Prof. Dr. med. Walter Aulitzky, Stuttgart
Dr. med. Klaus Baier, Sindelfingen
Dr. med. Simon Barschkies, Backnang
Dr. med. Werner Baumgärtner, Stuttgart
Dr. med. Gudrun Binz, Sindelfingen
Claudia Böhler, Ludwigsburg
Dr. med. Karsten Braun, Wertheim
Dr. med. Georg Breuer, Leingarten
Dr. med. Susanne Bublitz, Bretzfeld
Dr. med. Rudolf von Butler, Esslingen am Neckar
Reinhard Deinfelder, Donzdorf
Dr. med. Jürgen de Laporte, Esslingen am Neckar
Dr. med. Thomas Dittus, Heidenheim an der Brenz
Dr. med. Gabriele du Bois, Stuttgart
Thomas Dubowy, Krautheim
Dr. med. Karin Eckert, Geislingen an der Steige
Prof. Dr. med. Annegret Eckhardt-Henn, Stuttgart
Dr. med. Christoph Ehrensperger, Sindelfingen
Prof. Dr. med. Christoph Eingartner, Bad Mergentheim
Dr. med. Martina Fabian, Ostfildern
Dr. med. Matthias Fabian, Ostfildern
Dr. med. Johannes Fechner, Emmendingen
Dr. med. Lutz Feldhahn, Schönaich
Dr. med. Michael Friederich, Markgröningen
Dr. med. Theresia Ganzenmüller, Nattheim
Dr. med. Frank Genske, Göppingen
Dr. med. Karsten Gnauert, Aalen
Dr. med. Rainer Graneis, Ostfildern
Rainer Michael Gräter, Essingen
Hans-Ulrich Gruber, Untermünkheim
Dr. med. Peter Gutöhrle, Kirchberg an der Jagst
Dr. med. Wilhelm Hahn, Öhringen
Dr. med. Edgar Hartung, Bad Mergentheim
Dr. med. Tobias Heger, Holzgerlingen
Dr. med. Bernd Heim, Remshalden
Dr. med. Jürgen Herbers, Pleidelsheim
Dr. med. Cathérine Hetzer-Baumann, Altenriet
Dr. med. Thomas Heyer, Stuttgart
Daniela-Ursula Ibach, Filderstadt
Dr. med. Cornelia Ikker-Spiecker, Bondorf
Dr. med. Walter Imrich, Esslingen am Neckar
Dr. med. Christina Jaki, Ostfildern
Thomas Jansen, Stuttgart
Prof. Dr. med. Ulrich Karck, Stuttgart
Dr. med. Thomas Kauth, Ludwigsburg
Dr. med. Thomas Klein, Ostfildern
Dr. med. Markus Klett, Stuttgart
Stephanie Knirsch, Stuttgart
Dr. med. Carsten Köber, Bad Mergentheim
Dr. med. Elisabeth Koerber-Kröll, Schwäbisch Hall
Dr. med. Korbinian Körnlein, Esslingen am Neckar

Dr. med. Barbara Kraft, Stuttgart
Dr. med. Burkhard Lembeck, Ostfildern
Cornelia Lieb, Zaberfeld
Prof. Dr. med. Wolfgang Linhart, Lauffen am Neckar
Prof. Dr. med. Burkard Lippert, Heilbronn
Thorsten Lukaschewski, Kirchheim unter Teck
Dr. med. Manuel Magistro, Göppingen
Dr. med. Robin T. Maitra, Hemmingen
Dr. med. Jürgen Mann, Heilbronn
Dr. med. Milena Meinhardt, Stuttgart
Dr. med. Norbert Metke, Stuttgart
Dr. med. Wolfgang Miller, Leinfelden-Echterdingen
Dr. med. Maike Munz, Kirchheim unter Teck
Dr. med. Frido Mütsch, Heilbronn
Dr. med. Andreas Oberle, Stuttgart
Dr. med. Michael Oertel, Stuttgart
Sylvia Ottmüller, Stuttgart
Prof. Dr. med. Philippe Lucien Pereira, Heilbronn
Prof. Dr. med. Gabriele Pöpperl, Stuttgart
Dr. med. Ulrich Rapp, Lorch
Dr. med. Ingrid Rothe-Kirchberger, Stuttgart
Dr. med. Margit Runck, Tamm
Dr. med. Alexander Rupp, Stuttgart
Dr. med. Bernd Salzer, Heilbronn
Dr. med. Harro Sauter, Leinfelden-Echterdingen
Prof. Dr. med. Christian von Schnakenburg, Esslingen
Dr. med. Peter Schraube, Ludwigsburg
Prof. Dr. med. Stephen Schröder, Göppingen
Dr. med. Bertold Schuler, Schwäbisch Gmünd
Dr. med. Markus Schuler, Leutenbach
Dr. med. Afsaneh Siebenborn, Heilbronn
Dr. med. Norbert Smetak, Kirchheim unter Teck
Jörg Stähle, Winnenden
Dr. med. Hans Ulrich Stechele, Heilbronn
Dr. med. Arno Steilner, Bietigheim-Bissingen
Dr. med. Rolf-Armin Stiasny, Leinfelden-Echterdingen
Dr. med. Thomas Strahleck, Leinfelden-Echterdingen
Dr. med. Annette Theewen, Sindelfingen
Dr. med. Wolfgang Theurer, Stuttgart
Dr. med. Martin Uellner, Heilbronn
Dr. med. Robin Uhlmann, Stuttgart
Dr. med. Anne Gräfin Vitzthum von Eckstädt, Weinstadt
Dr. med. Dierk-Christian Vogt, Schwieberdingen
Dr. med. Christian Wagenfeld, Lauterstein
Dr. med. Christoph Wasser, Ludwigsburg
Dr. med. Annette Weimann, Waiblingen
Dr. med. Bettina Widmaier, Stuttgart
Dr. med. Andrea Wiese, Stuttgart
Dr. med. Markus Wilbs, Stuttgart
Verena Wollmann-Wohlleben, Stuttgart
Prof. Dr. med. Markus Zähringer, Stuttgart
Dr. med. Kristina Zimmermann, Grafenau
Dr. med Matthias Lukas Zuchowski, Stuttgart

Die Bezirks-Vertreterversammlungen als Kammerorgane mit legislativer Funktion setzen sich zusammen aus den 
Vertreterinnen und Vertretern, die von den Mitgliedern der jeweiligen Bezirksärztekammer gewählt wurden.

Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg
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Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Nordbaden

drs./NL Albertus Arends, Heidelberg
Dr. med. Peta Becker-von Rose, Heidelberg
Dr. med. Franziska Berger, Karlsruhe
Mathias Berthold, Mannheim
Dr. med. Stephan Bilger, Dossenheim
Dr. med. Jürgen Braun, Mannheim
Benjamin Breckwoldt, Tübingen
Prof. Dr. med. Nicola Buhlinger-Göpfarth, Pforzheim
Dr./Univ. Pisa Susanna Colopi Glage, Karlsruhe
Dr. med. Elisabeth Daikeler, Karlsruhe
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Debus, Heidelberg
Marianne Difflipp-Eppele, Karlsruhe
Dr. med. univ. Hans-Joachim Eberhard, Pforzheim
Dr. med. Michael Eckstein, Reilingen
Dr. med. Michael Emmerich, Karlsruhe
Dr. med. Peter Engeser, Pforzheim
Dr. med. Thomas Enz, Nagold
Dr. med. Folkert Fehr, Sinsheim
Dr. med. Johannes Flechtenmacher, Karlsruhe
Dr. med. Friederike Freiburg, Mannheim
Sara Friauf, Heidelberg
Stefan Fuchs, Karlsruhe
Thomas Funk, Walldorf
Dr. med. Peter Gasteiger, Schwetzingen
Britta Gehrlein, Rülzheim
Dr. med. Nicole Geiger, Ilvesheim
Dr. med. Pia Girbig, Mannheim
Prof. Dr. med. Bernd-Dieter Gonska, Karlsruhe
Dr. med. Stephanie Gösele, Heidelberg
Dr. med. Niels Gram, Mannheim
Dr. med. Bernhard Greiner, Heidelberg
Dr. med. Tilmann Gruhlke, Heidelberg
Dr. med. Matthias Haag, Hambrücken
Markus Haist, Pforzheim
Dr. med. Thomas Heger, Karlsruhe
Dr. med. Birgit Herminghaus, Karlsruhe
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Christof Hofele, Heidelberg
Martin Holzapfel, Rastatt
Prof. Dr. med. Dirk Jäger, Mainz-Kostheim
Dr. med. Andrea Janke, Mannheim
Dr. med. Christoph Janke, Mannheim
Dr. med. Kathrin Kadura, Illingen
Dr. med. Christopherus Kaltenmaier, Aglasterhausen
Prof. Dr. med. Hugo Katus, Heidelberg
Dr. med. Benjamin Khan Durani, Heidelberg
Dr. med. Iris Knapp, Niefern-Öschelbronn
Dr. med. Stefan Knoll, Keltern
Karl Köllhofer, Calw
Mathias Körner, Karlsruhe
Alexander Kraft, Rastatt

Sophie Krickeberg, Mannheim
Dr. med. Barbara Kuner, Freudenstadt
Dr. med. Thomas Lohmann, Iffezheim
Dr. med. Detlef Lorenzen, Heidelberg
Dr. med. Frederik Lörsch, Mannheim
Prof. Dr. med. Henrik Michaely, Karlsruhe
Carsten Mohrhardt, Stutensee
Dr. med. Franz Mosthaf, Karlsruhe
Dr. med. Dorothee Müller-Müll, Freudenstadt
Dr. med. Janina Naoum, Sandhausen
Christoph Nießner, Karlsruhe
Prof. Dr. med. Martin Oberhoff, Tübingen
Dr. med. Falko Panzer, Mannheim
Prof. Dr. med. Frank Peters-Klimm, Kuppenheim
Dr. med. Mara Pohlmeier, Karlsruhe
Priv.-Doz. Dr. med. Michael Preusch, Heidelberg
Dr. med. Matthias Redecker, Bruchsal
Dr. med. Frank Rommel, Schwetzingen
Prof. Dr. med. Thomas Schaible, Schriesheim
Priv.-Doz. Dr. med. Anja Schaible, M. Sc., Heidelberg
Dr. med. Andreas Scheffzek, Heidelberg
Matthias Schellmann, Heidelberg
Dr. med. Friedrich-Karl Schmidt, Weinheim
Dr. med. Johann-Wilhelm Schmier, Heidelberg
Dr. med. Annette Schneider, Baden-Baden
Dr. med. Thilo Schneider, Karlsruhe
Dr. med. Rainer Schöchlin, Mosbach
Dr. med. Axel Schöttler, Weingarten
Dr. med. Bernhard Schuknecht, Heidelberg
Dr. med. Reto Schwenke, Walzbachtal
Dr. med. Simon Schwill, Mannheim
Priv.-Doz. Dr. med. Erhard Siegel, Heidelberg
Dr. med. Sandra Stengel, Karlsruhe
Christine Stiepak, Rastatt
Dr. med. Christian Stock, Karlsruhe
Carolyn Strass, Karlsbad
Prof. Dr. med. Marc Sütterlin, Mannheim
Dr. med. Anne Thomann, Mannheim
Agnes Trasselli, Karlsruhe
Dr. med. Christoph Vierneisel, Karlsruhe
Dr. med. Christiane von Holst, Heidelberg
Dr. med. Winfried von Loga, Baden-Baden
Dr. med. Bernhard Vanselow, Ettlingen
Luisa Sophie Weil, Dossenheim
Dr. med. Ulrich Werland, Mannheim
Dr. med. Fabian Maximilian Weykamp, Heidelberg
Prof. Dr. med. Herbert Zeuner, St. Peter

Bezirksärztekammern
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Prof. Dr. med. Hansjürgen Agostini, Freiburg
Dr. med. Kurt Amann, Radolfzell
Dr. med. Nora Bartholomä, Freiburg
Wolf-Dieter Baum-Klatte, Münstertal
Dr. med. Rainer Linus Beck, Freiburg
Dr. med. Manfred Benzing, Villingen-Schwenningen
Dr. med. Ulrich Beschorner, Bad Krozingen
Dr. med. Cornelia Boemke, Wurmlingen
Dr. med. Barbara Bohl, Grafenhausen
Dr. med. Ulrike Bös, Staufen
Dr. med. Karlheinz Bürgelin, Bad Krozingen
Dr. med. Jens Uwe Clausing, Singen
Markus Common, Hüfingen
Dr. med. Cornel Certain, Konstanz
Dr. med. Michael Deeg, Freiburg
Dr. med. Berthold Dietsche, Freiburg
Dr. med. Martin Ehmer, Freiburg
Dr. med. Michael Ehret, Villingen-Schwenningen
Dr. med. Thomas-Helmut Eisele, Waldkirch
Prof. Dr. med. Michael Faist, Oberkirch
PD Dr. med. Juliane Farthmann, Freiburg
Dr. med. Roland Fehr, Villingen-Schwenningen
Dr. med. Andrea Fräulin, Bad Krozingen
Dr. med. Roland Freßle, Freiburg
Dr. med. Judith Friedel, Tuttlingen
Dr. med. Ludwig Fritze, Rheinfelden
Ulrich Geiger, Offenburg
Dr. med. Joachim Götz, Ettenheim
Dr. med. Heike Granzow, Konstanz
Dr. med. Reinhard Groh, Offenburg
Dr. med. Christine Große-Ruyken, Freiburg
Dr. med. Gabriele Haibt-Lüttke, Stockach
Alexander Heisler, Teningen
Dr. med. Teresa Henle, Emmendingen
PD Dr. med. Matthias Henschen, Villingen-Schwenningen
Dr. med. Regina Herzog, Freiburg
Dr. med. Paula Hezler-Rusch, Konstanz
Birgit Imdahl, Rottweil
Sabine Jumpertz, Tuttlingen
Birgit Kloos, Singen
Dr. med. Dirk Kölblin, Teningen
Dr. med. Ulrich Koppermann, Freiburg

Dr. med. Bodo Kretschmann, Müllheim
Dr. med. Jan Kühle, Freiburg
Dr. med. Ingolf Lenz, Lörrach
Dr. med. Judith Maier Burgoa, Villingen-Schwenningen
Dr. med. Michael Maraun, Schopfheim
Dr. med. Sona Mohadjer, Reute
Dr. med. Kerstin Moll, Konstanz
Prof. Dr. Wolf-Bernhard Offensperger, Offenburg
Dr. med. Sabine Rehberg, Lahr
Dr. med. Tobias Reiber, Freiburg
Dr. med. Doris Reinhardt, Friesenheim
Dr. med. Christoph Reuss, Freiburg
Dr. med. Brigitta Rogaczewski, Freiburg
Dr. med. Johannes Röhrenbach, Tuttlingen
Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Rückauer, Freiburg
Dr. med. Markus Sandrock, Staufen
Dr. med. Ulrich Saueressig, Emmendingen
Dr. med. Bernhard Schönemann, Rottweil
Dr. med. Christoph von Ascheraden, St. Blasien
Dr. med. Carmen Seifried, Achern
Dr. med. Regine Simon, Freiburg
Dr. med. Claudius Stahl, Freiburg
Andreas Stark, Singen
Dr. med. Thomas Sterzing, Rottweil
Dr. med. Rebecca Storz, Offenburg
Dr. med. Bernhard Strittmatter, Freiburg
PD Dr. med. Jens Thiel, Freiburg
Dr. med. Karin Todoroff, Bad Dürrheim
Dr. med. Peter Tränkle, Freiburg
Dr. med. Kristina Unteregger, Offenburg
Prof. Dr. med. Stefan Utzolino, Freiburg
Christina Vogt-Frank, Binzen
Dr. med. Ulrich Voshaar, Offenburg
Prof. Dr. med. Eike Walter, Villingen-Schwenningen
Dr. med. Gisa Weißgerber, Staufen
Dr. med. Sarah Wendel, Freiburg
Dr. med. Verena Wild-Barth, Freiburg
Dr. med. Jörg Woll, Freiburg
Dr. med. Ines Zeller, Waldshut-Tiengen

Vertreterin der Universität Freiburg:
Prof. Dr. med. Ute Spiekerkötter

Bezirksärztekammern
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Dr. med. Franz Ailinger, Lichtenstein
Dr. med. Bastian Amend, Tübingen
Dr. med. Michael Armann, Tübingen
Dr. med. Edo Awani, Ravensburg
Dr. med. Michael Barczok, Ulm
Prof. Dr. med. Karl-Ulrich Bartz-Schmidt, Tübingen
Dr. med. Thanh Mai Anne Baumhardt, Ulm
Dr. med. Peter Baur, Albstadt
Dr. med. Peter Benk, Ravensburg
Katrina Binder, Tübingen
Dr. med. Sophia Blankenhorn, Allmendingen
Prof. Dr. med. Claudia Borelli, Tübingen
Petra Braun, Wangen
Dr. med. Frank-Dieter Braun, Biberach
Dr. med. Hans-Otto Bürger, Vogt
Dr. med. Loretta Campanelli, Ulm
Dr. med. Volker Dodillet, Reutlingen
Peter Einsiedler, Biberach
Dr. med. Birgit Eissler, Reutlingen
Dr. med. Dipl.-Physiker Manfred Eissler, Reutlingen
Dr. med. Norbert Fischer, Ulm
Prof. Dr. med. Wolfgang Freund, Biberach
Dr. med. Günther Fuhrer, Reutlingen
Dr. med. Gernot Gaier, Reutlingen
Dr. med. Tilmann Gräter, Ulm
Dr. med. Bärbel Grashoff, Ulm
Dr. med. Julia Grauer, Bad Urach
Dr. med. Michael Haen, Tübingen
Dr. med. Winfried Haerer, Ulm
Dr. med. Andreas Harth, Ulm
Dr. med. Rolf Hartmann, Ulm
Bettina Henning, Ravensburg
Dr. med. Antje Herold, Ulm
Bernd Hofmann, Ravensburg

Dr. med. Jutta Hokenmaier, Sigmaringen
Priv.-Doz. Dr. med. Ursula Holzer, Tübingen
Dr. med. Judith Vanessa Junginger, Tübingen
Andreas Knöll, Münsingen
Dr. med. Bernd Kutter, Ulm
Dr. med. Peter Lessing, Ravensburg
Dr. med. Christopher Maier, Hochdorf
Dr. med. Ullrich Mohr, Bisingen
Dr. med. Axel Müllhofer, Biberach
Dr. med. Thomas Notheisen, Tübingen
Dr. med. Christian Pape, Tübingen
Herwig Polzer, Friedrichshafen
Dr. med. Tobias Preisshofen, Ravensburg
Dr. med. Bernd Prieshof, Ravensburg
Dr. med. Anton Radlmayr, Ulm
Dr. med. Frank Reuther, Ulm
Dr. med. Stefan Schäfer, Ravensburg
Dr. med. Markus Schreiber, Ulm
Albrecht Schwämmle, Ehingen
Prof. Dr. med. Thomas Seufferlein, Ulm
Andreas Simon, Ostrach
Dr. med. Dorothee Speit, Ulm
Dr. med. Christoph Stern, Tübingen
Dr. med. Joachim Suder, Tübingen
Dr. med. Axel Versen, Friedrichshafen
Dr. med. Hans-Walter Vollert, Friedrichshafen
Dr. med. Sylvia Wagner, Blaustein
Dr. med. Gabriele Wallwiener, Rottenburg
Dr. med. Hermann Warnecke, Tübingen
Katharina Weis, Ulm
Dr. med. Günther Welte, Friedrichshafen
Dr. med. Friedrich Wenk, Tübingen
Prof. Dr. med. Marko Wilke, Tübingen
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Ärzteschaften

Dr. Jochen Selbach
Bad Mergentheim

Dr. Sophia Blankenhorn
Biberach (interim)

Dr. Norbert Fischer
Biberach (interim)

Dr. Germar Büngener
Bodensee

Dr. Hans-Joachim Rühle
Böblingen

Dr. Bernd Gugel
Breisgau-Hochschwarz-
wald

Karl Köllhofer
Calw

Dr. Helmut Kopp
Crailsheim

Dr. Norbert  
Schmid-Keiner
Emmendingen

Dr. Marc Meinikheim
Esslingen

Dr. Rainer Hagemann
Freiburg-Stadt

Carl Friedrich Metzner
Freudenstadt

Die Vertretung der Ärzteschaft auf Kreisebene obliegt den Ärzteschaften, Kreisärzteschaften und  
Ärztlichen Kreisvereinen. Aufgelistet sind die jeweiligen Vorsitzenden, die bei ihrer Arbeit vor Ort durch weitere  
Vorstandskolleginnen und -kollegen unterstützt werden.

Dr. Sebastian Hock
Aalen

Dr. Sophia Blankenhorn
Alb-Donau

Dr. Wolfgang Steinhäußer
Backnang

Dr. Patrick Fischer
Baden-Baden
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Ärzteschaften

Dr. Jürgen Braun
Mannheim

Dr. Rainer Schöchlin
Neckar-Odenwaldkreis

Dr. Wolf-Peter Miehe
Nürtingen

Dr. Susanne Bublitz
Öhringen

Ulrich Geiger
Ortenau

Markus Haist
Pforzheim/Enzkreis

Dr. Jürgen Schönit
Rastatt

Dr. Hans-Otto Bürger
Ravensburg

Dr. Susanna Colopi Glage
Karlsruhe

PD Dr. Nadir Ghanem
Kreis Konstanz

Dr. Kristina Korsake
Kreis Konstanz

Dr. Stephan Paulowitsch
Kreis Konstanz

Dr. Andreas Kühn
Künzelsau

Dr. Timo Hurst
Leonberg

Dr. Ingolf Lenz
Lörrach

Dr. Carola Maitra
Ludwigsburg

Dr. Frank Genske
Göppingen

Prof. Dr. Dr. Christof Ho-
fele 
Heidelberg

Dr. Jörg Sandfort
Heidenheim

Dr. Martin Uellner
Heilbronn
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Ärzteschaften

Dr. Christoph von  
Ascheraden
Waldshut - Bad Säckingen

Dr. Ullrich Mohr
Zollernalb

Sebastian Gerstenkorn
Tauberbischofsheim

Dr. Gabriele Wallwiener
Tübingen

Dr. Matthias Szabo
Tuttlingen

Dr. Norbert Fischer
Ulm

Dr. Karl-Michael Hess
Rems-Murr Süd

Dr. Günther Fuhrer
Reutlingen

Dr. Jochen Scherler
Rottweil

Dr. Erhard Bode
Schwäbisch Gmünd

Dr. Elisabeth  
Koerber-Kröll
Schwäbisch Hall

Dr. Michael Ehret
Schwarzwald-Baar

Dr. Bettina Boellaard
Sigmaringen

Dr. Markus Klett
Stuttgart
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Deutscher Ärztetag

Priv.-Doz. Dr. Cem Bulut

Der Deutsche Ärztetag ist die Hauptversammlung der Bundesärztekammer, das „Parlament der Ärzteschaft“. Er fin-
det einmal jährlich an wechselnden Orten statt. Die 17 deutschen Ärztekammern entsenden insgesamt 250 Abgeord-
nete zum Deutschen Ärztetag. Nachstehend sind die 31 Abgeordneten der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
aufgeführt.

Dr. Kurt Amann Dr. Klaus Baier

Dr. Sophia Blankenhorn

Dr. Stephan Bilger Katrina Binder

Prof. Dr. Claudia Borelli Dr. Hans-Otto Bürger

Dr. Jürgen de Laporte Dr. Matthias Fabian Prof. Dr. Michael Faist Dr. Norbert Fischer

Dr. Johannes  
Flechtenmacher

Dr. Roland Freßle Markus Haist Dr. Jürgen Herbers
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Deutscher Ärztetag

Dr. Christoph Janke

Dr. Christoph  
von Ascheraden

Dr. Jörg Woll Prof. Dr. Herbert ZeunerProf. Dr. Marko Wilke

Dr. Regina Herzog Dr. Paula Hezler-Rusch Prof. Dr. Dr. Christof 
Hofele

Martin Holzapfel

Dr. Thomas Lohmann Dr. Robin T. Maitra Dr. Norbert Metke

Carsten Mohrhardt Sylvia Ottmüller Dr. Bernd Salzer
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Die Landesärztekammer Baden- 
Württemberg im Pandemie-Jahr 2021
Das Jahr 2021 war schon wie das Vorjahr 2020 von der 
Bewältigung der Corona-Krise geprägt. Wie schon zu-
vor standen die Ärztinnen und Ärzte vor gewaltigen 
Herausforderungen: Es galt, unter anderem Infizierte in 
Kliniken und Arztpraxen zu versorgen, für Sicherheit in 
Betrieben und Behörden zu sorgen und Gesundheitsauf-
klärung zu betreiben, um die Weiterverbreitung des Virus 
bestmöglich zu unterbinden. 2020 endete allerdings hoff-
nungsvoll: Die ersten Menschen erhielten im Südwesten 
ihre Corona-Schutzimpfungen. Noch konnten allerdings 
nur sehr wenige Personen immunisiert werden und Impf-
stoff war Mangelware – an der Reihe waren also vor al-
lem zunächst diejenigen, die ein hohes Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf hatten. 

2021 gewann die Impfkampagne an Fahrt. Immer deut-
licher wurde, dass die Schutzimpfung gegen das Co-
ronavirus einen effektiven Ausweg aus der Pandemie 
darzustellen vermochte. Die Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg war von Beginn an in die Impfkam-
pagne der Landesregierung in Schlüsselfunktion einge-
bunden und nahm die Aufgaben in vielfältiger Weise war: 
Sie informierte beispielsweise öffentlichkeitswirksam 
über verfügbare Impfstoffe und über aktuelle Entwick-
lungen der Kampagne, appellierte an die Bevölkerung, 
die Möglichkeit der Schutzimpfung wahrzunehmen, half 
bei der Organisation und Koordination der ärztlich durch-
geführten Impfungen, berichtete über spezielle Impfakti-
onen und hielt beständig Kontakt mit der Landespolitik 
und allen Partnern im Gesundheitswesen, um auf diese 
Weise für reibungslose Abläufe zu sorgen. 

Die folgenden Beispiele aus dem Jahresverlauf geben 
Einblick in die Aktivitäten der Kammer; die Maßnahmen 
machen zudem sichtbar, welchen Verlauf die Coronapan-
demie das Jahr hindurch nahm und welche Wendepunkte 
sich ergaben. 

Einbindung der Ärzteschaft in die Impfkampagne

Das Frühjahr 2021 war von einer großen Impfdyna-
mik geprägt: So stiegen im April die Hausärztinnen 
und Haus ärzte in die Corona-Schutzimpfungen ein. 
Die Ärzte schaft im Südwesten war bestens gerüstet, die 
Teams in den Praxen entsprechend motiviert. Die Lan-
desärztekammer begleitete den hausärztlichen Impfstart 
öffentlichkeitswirksam, viele Medien nahmen die ent-
sprechenden Statements der Kammer in ihre Berichter-
stattung auf. Die Kammer mahnte allerdings an, auch die 
anderen Arztgruppen schnellstmöglich in die Kampagne 
einzubinden. 

Dementsprechend intensiv bemühte sich die Landes-

ärztekammer im weiteren Verlauf um die Einbindung 
von Fach-, Privat- und Betriebsärzten. Bereits vor Ostern 
wurde eine Lösung für die Privatärzteschaft mit dem So-
zialministerium, der Kassenärztlichen Vereinigung und 
der Apothekerkammer abgestimmt. Leider schlossen 
die Änderung der Corona-Impfverordnung und ein Be-
schluss der Gesundheitsministerkonferenz in der Karwo-
che diese Gruppen (mit Hinweis auf die knappen Impf-
stoffmengen) explizit aus der Impfkampagne aus.

In einem kurzfristig anberaumten Sondierungsgespräch 
zwischen Landesärztekammer und Sozialministerium 
konnte dann Mitte April Konsens darüber erzielt wer-
den, dass auch die privat hausärztlich niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit haben müssten, 
sich an der Impfkampagne zu beteiligen. Außerdem wur-
den die Bereiche Haftung, Beschaffung, Abrechnung, 
Lagerung sowie Dokumentation geklärt.

Impfgipfel und weiterer Anschub der Kampagne 

Mit rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern star-
tete das Gesundheitsministerium beim ersten digitalen 
Landesimpfgipfel mit Beteiligung der Landesärztekam-
mer anschließend die nächste Phase der Impfkampagne. 
Hauptthema war die künftige Verteilung des Impfstoffs. 
So sollte die Impfkampagne künftig auf drei starken 
Säulen aufgebaut sein: Impfzentren, Arztpraxen und Be-
triebsärzte. Sozialminister Manne Lucha betonte den en-
gen Schulterschluss zwischen allen beteiligten Akteuren 
– darunter auch die Landesärztekammer und die Kasse-
närztliche Vereinigung –, mit denen die Impfungen im 
Land weiter vorangebracht werden sollten. 

Mit einer größeren Verfügbarkeit des Impfstoffs sollten 
später dann auch die Betriebsärztinnen und -ärzte in die 
Impfkampagne einbezogen werden – zunächst im Rah-
men von Modellprojekten im Land. Spätestens ab Som-
mer 2021 sollten nach dem Beschluss des Impfgipfels 
alle Bereiche der Impfkampagne unter Volllast laufen. 

Informations- und Aufklärungsarbeit

Im weiteren Verlauf des Jahres nahm die Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg die Aufgabe wahr, ihre 
Mitglieder, ihre Partner im Gesundheitswesen und die 
breite Öffentlichkeit kontinuierlich über wichtige Ent-
wicklungen und Meilensteine der Impfkampagne über 
alle Kommunikationskanäle zu informieren. Hierbei folg-
te sie stets der Maxime, dass Transparenz die Grundlage 
für das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfkampagne 
ist. Wichtige Themen im Zuge dieser Aufklärungsarbeit 
waren unter anderem ärztliche Anfragen zur Wirksam-
keit der Impfstoffe, zu den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO), zum Dokumentationsum-
fang und zu Haftungsfragen bei Impfungen bestimmter 
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Bevölkerungsgruppen mit dem AstraZeneca-Impfstoff, 
zur Art und Weise der ärztlichen Vorab-Aufklärung, zur 
Art und Weise der Einwilligung der zu impfenden Per-
sonen und zu gegebenenfalls auftretenden Versorgungs-
ansprüchen nach Impfungen. 

Die Landesärztekammer informierte darüber hinaus bei-
spielsweise auch noch über die Wirksamkeit und die flä-
chendeckende Verfügbarkeit der Influenza-Schutzimp-
fung – gerade vor dem Hintergrund der Gefahr einer 
Doppelinfektion mit dem Corona- und dem saisonalen 
Grippevirus war dies ein wichtiges Thema. 

Impfkampagne auch im Sommer am Laufen halten 

Im Sommer 2021 fiel die Priorisierung bei der Coro-
na-Schutzimpfung. Beim zweiten digitalen Impfgipfel 
der Landesregierung diskutierten Mitte Juli mehr als 300 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Wege zur 
Erhöhung der Impfquote. Mit dabei: die Spitzen von Lan-
desärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung Ba-
den-Württemberg. Zwar waren Mitte Juli 45 Prozent der 
Menschen im Land bereits vollständig geimpft und 58 
Prozent hatten mindestens eine erste Impfung erhalten, 
doch ließ zu diesem Zeitpunkt das Impftempo auch im 
Südwesten spürbar nach. Verabschiedet wurde deshalb 
eine gemeinsame Erklärung. Darin betonten alle Betei-
ligten, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die Impf-
ungen noch näher an die Menschen zu bringen. Auch die 
Kammer kam dieser Aufgabe koordinatorisch und über 
ihre Kommunikationskanäle nach und unterstütze auf 
diese Weise alle vor Ort stattfindenden Aktivitäten und 
Aktionen der Südwest-Ärzteschaft nach Kräften.

Auch andere Aspekte der Pandemie bedenken

Die Landesärztekammer achtete im Verlauf des Jahres 
2021 neben aller Anstrengung zur Erhöhung der Impf-
quote auch darauf, andere wichtige Aspekte der Corona 
-Pandemie gebührend zu thematisieren. So mahnte im 
Sommer das Kammerpräsidium im Rahmen seiner Teil-
nahme an einem digitalen Fachgipfel zur Situation von 
Kindern und Jugendlichen öffentlich an, deren schwieri-
ge Lage nicht aus den Augen zu verlieren. Die Pandemie 
habe massive gesundheitliche und psychosoziale Fol-
gen für Kinder und Jugendliche nach sich gezogen. Die 
Ärztinnen und Ärzte seien mit großem Engagement be-
teiligt, entstandenes Leid zu mindern. 

Kurz vor den Sommerferien pochte die Landesärztekam-
mer öffentlich darauf, bereits in den Ferien geeignete 
Maßnahmen einzuleiten, um Schul- und Kitaschließun-
gen im Herbst zu vermeiden. Auch hier hob Kammer-
präsident Dr. Miller hervor, dass Kinder und Jugendliche 
durch die Pandemie an vielen Stellen eingeschränkt wor-
den seien und mit Belastungen zu kämpfen hätten. Daher 

müssten Maßnahmen und Aktionspläne – beispielsweise 
Testungen, Einbau von Luftfiltern und logistische Über-
legungen, um Menschenansammlungen zu vermeiden –  
unbedingt zur Ferienzeit von den Verantwortlichen auf 
den Weg gebracht werden, um jungen Menschen weitere 
Einschränkungen ihrer Lebenswelt zu ersparen.

Zum Herbstbeginn nahm die Landesärztekammer die Si-
tuation des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) in 
den Fokus. Im Rahmen eines Treffens mit Sozialminister 
Manne Lucha und den Amtsleiterinnen und Amtsleitern 
der Gesundheitsämter im Land sprach Kammerpräsident 
Dr. Miller unter anderem über die Wahrnehmung des 
ÖGD in der Ärzteschaft, würdigte die Leistung der dort 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade zu Pan-
demiezeiten und sprach über vergangene und  zukünftige 
Herausforderungen.

Angespannte Corona-Lage, Impfunwille und weitere 
Aspekte der Impfkampagne

Der Herbst des Jahres 2021 war wie schon die Zeit davor 
durch eine große Dynamik in der Impfthematik geprägt. 
Auch hier versäumte die Kammer nicht, Entwicklungen 
zu bewerten, sich gesundheitspolitisch einzubringen und 
den Impffortschritt mit voranzutreiben: So kommentierte 
die Kammer beispielsweise im Rahmen von Interviews 
die Verschärfungen der Corona-Vorgaben des Landes 
für Ungeimpfte und bemängelte den Verlauf der Diskus-
sionen um die Booster-Impfungen. Die Ende Novem-
ber beschlossene Aktualisierung der Impfempfehlung 
für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren begrüßte die 
Landesärztekammer und hob hervor, dass Ärztinnen und 
Ärzte im Land Eltern und Kindern mit Rat und Tat zur 
Seite stehen würden. Außerdem zeigte sich die Kammer 
öffentlich solidarisch mit dem nichtärztlichen Personal 
in Praxen und Kliniken im Land. Sie forderte die Lan-
desregierung dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Tätigkeit des nichtärztlichen Personals zusätzlich zu ho-
norieren. Insbesondere sollten aus öffentlichen Mitteln 
weitere Corona-Zuwendungen ermöglicht werden.

Zum Ende des Jahres äußerte sich die Kammer unter 
anderem noch zu Anfeindungen und Bedrohungen von 
Ärztinnen und Ärzten durch Impfgegner sowie zu ihren 
bestehenden Bedenken hinsichtlich der Impfungen durch 
Nicht-Ärzte, was sie mit entsprechenden Erklärungen 
und Erläuterungen versah.  

Sonstige Aktivitäten und Maßnahmen

Natürlich waren auch die verschiedenen Gremien und 
Einrichtung der Kammer mit der Dynamik, die der Pan-
demieverlauf mit sich brachte, beschäftigt. So wurde 
beispielsweise 2021 auf Empfehlung des Ausschusses 
„Medizinische Fachangestellte“ der Landesärztekammer 
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erneut die MFA-Zwischenprüfung abgesagt (siehe Seite 
43). Denn die Corona-Landesverordnungen erforderten 
weiterhin Einschränkungen im Berufsschulalltag. Auch 
die Ethikkommission der Kammer war pandemiebedingt 
mit besonderen Anforderungen konfrontiert. So wurden 
neben den 26 regulären Sitzungen neun außerplanmäßige 
Sitzungen einberufen, um über Forschungsvorhaben im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu entschei-
den (siehe Seite 92).

Als zum Ende des Jahres 2021 mit Omikron eine neue 
Virus-Variante auftauchte und sich rasant ausbreitete, 
machte die Landesärztekammer einmal mehr öffentlich 
auf das kammereigene Stellenportal „IZmed“ aufmerk-
sam: Ärztinnen und Ärzte im Südwesten, die im Rah-
men der Corona-Pandemie beim Impfen unterstützten, 
eine Impfaktion starten wollten oder auf der Suche nach 
medizinischem Personal waren, konnten über das Stel-
lenportal auf unkompliziertem Wege mit den jeweiligen 
Bedarfsträgern oder Interessenten in Kontakt treten. Das 
Stellenportal wird der baden-württembergischen Ärzte-
schaft bis auf Weiteres zur Verfügung stehen.

Ärzteschaft setzt Zeichen für mehr  
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Auch im Jahr 2021 gehörten das Engagement gegen 
die Klimakrise und die großen Bemühungen für mehr 
Nachhaltigkeit zu den Kernaufgaben der Ärzteschaft im 
Südwesten. Denn Ärztinnen und Ärzte sind durch ihre 
Berufsordnung dazu verpflichtet, an der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen für seinen 
Gesundheitsschutz mitzuwirken; Klima- und Umwelt-
schutz sind damit ureigene ärztliche Themen. Dass die 
baden-württembergischen Ärztinnen und Ärzte dieses 
Prinzip leben, sich in einer Vorreiterrolle für mehr Kli-
maschutz einsetzen und hierbei mit gutem Beispiel vo-
rangehen wollen, bewiesen ihre vielfältigen Aktivitäten, 
die im Folgenden ausschnitthaft über den Jahresverlauf 
2021 aufgezeigt werden. 

Zuvor darf allerdings nicht vergessen werden, dass das 
Thema schon in der Vergangenheit eine wichtige Rolle 
spielte und die Aktivitäten der Ärzteschaft aufeinander 
aufbauen. So hatte sich der Vorstand der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg in den Vorjahren intensiv 
mit der Klimakrise befasst und die Herausforderungen 
des Klimawandels für die ärztliche Versorgung und das 
Gesundheitswesen festgestellt – eine wichtige Grundlage 
für weitere Schritte. Im Rahmen eines Beschlusses hatte 
der Kammervorstand den nötigen Einsatz „für die sub-
stanzielle Verbesserung der Energie- und Klimabilanz der 
Einrichtungen des Gesundheitswesens und damit auch 
den eigenen Einrichtungen der Ärztekammer“ betont. 
Damit wurden die Themen Nachhaltigkeit und CO2-Aus-
stoß umfassend in den Fokus genommen. 2018 hatte sich 
die Vertreterversammlung der Landesärztekammer dafür 
ausgesprochen, Landespolitik, Öffentlichkeit und Ärzte-
schaft für den Themenkomplex „Klimawandel und Ge-
sundheit“ zu sensibilisieren. 

Die Landesärztekammer hatte auch großen Anteil daran, 
Klima- und Gesundheitsschutz in den bundesweiten Fo-
kus zu bringen. So war der Kammervorstand intensiv dar-
an beteiligt gewesen, den Problemkomplex zum Schwer-
punktthema des – coronabedingt abgesagten – Deutschen 
Ärztetags 2020 in Mainz zu machen; 2021 konnte hier-
über dann debattiert werden. Auch der Ausschuss „Prä-
vention und Umwelt“ der Landesärztekammer befasst 
sich seit geraumer Zeit intensiv mit dem Klimawandel. 

2021 setzte sich das Engagement nahtlos fort: Zu Jah-
resbeginn organisierte der Präventions- und Umweltaus-
schuss einen Online-Austausch mit externen Expertinnen 
und Experten zum Thema Klimawandel. Die Teilnehmer 
besprachen beispielsweise die Notwendigkeit zur Ein-
richtung von Hitzeaktionsplänen auf Landkreis- und 
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kommunaler Ebene und speziell in Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen, um gerade auch ältere Menschen 
und Personen mit Vorerkrankungen vor länger und in-
tensiver werdenden Hitzeperioden zu schützen. Thema-
tisiert wurden unter anderem auch der Zusammenhang 
von Hitzephasen und die veränderte Wirkung von Me-
dikamenten, die Feinstaubbelastung, praktische Klima-
schutz-Maßnahmen in Arztpraxen und Krankenhäusern 
sowie die Verankerung von Umwelt- und Klimaaspek-
ten in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung. Selbstver-
ständlich wurden auch die Corona-Pandemie mit ihren 
Auswirkungen auf die Klimakrise sowie die eigenen An-
strengungen der Landesärztekammer in Sachen Klima-
neutralität in die Debatte mit einbezogen. 

Im Frühjahr hielt das Ärzteblatt Baden-Württemberg die 
Kammermitglieder sowie die Öffentlichkeit mit einem 
ausführlichen Bericht über Klima- und Umweltschutz 
auf dem Laufenden. Es informierte auch über aktuelle 
Entwicklungen wie beispielsweise das Erscheinen des 
sogenannten Lancet Countdowns und die diesbezügliche 
Eingebundenheit der deutschen Ärzteschaft. Der Report 
analysiert regelmäßig das Fortschreiten des Klimawan-
dels in vielen Ländern der Welt. Er wird von über 30 
renommierten akademischen Institutionen und UN-Or-
ganisationen erstellt. In Deutschland wird der Lancet 
Countdown von einem Positionspapier begleitet, an des-
sen Erarbeitung die Bundesärztekammer beteiligt ist.

Im Sommer appellierte Dr. Robin Maitra, Vorstandsmit-
glied der Landesärztekammer, im #AGENDAGESUND-
HEIT Magazin der AOK Baden-Württemberg daran, aus 
dem Kampf gegen den Klimawandel ein umfassendes 
(gesellschafts-) politisches Engagement zu machen (sie-
he Seite 92). Zudem forderte er öffentlichkeitswirksam, 
dem Klimaschutz einen ebenso hohen gesundheitspoli-
tischen Stellenwert einzuräumen wie der Corona-Pan-
demiebekämpfung. Auch das baden-württembergische 
Ärzteparlament befasste sich in seiner Sommersitzung 
mit dem Thema (siehe Seite 53). So forderte die Vertre-
terversammlung unter anderem Städte, Kommunen und 
Landkreise des Landes Baden-Württemberg auf, beste-
hende Katastrophenschutzpläne auf Tauglichkeit im Fal-
le von klimabedingten Krisenfällen wie Hitzewellen und 
Extremwetterlagen zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. 

Im Herbst beteiligte sich die Südwest-Ärzteschaft daran, 
im Rahmen des Deutschen Ärztetags die Folgen des Kli-
mawandels in den bundesweiten gesundheitspolitischen 
Fokus zu hieven. Die baden-württembergischen Delegier-
ten prägten diese Debatte maßgeblich mit: So führten sie 
unter anderem der Öffentlichkeit die Auswirkungen des 
Klimawandels durch Beispiele praktisch vor Augen, for-

derten nachhaltigere Produktionsketten im Gesundheits-
system und betonten die wichtige Rolle von Ärztinnen 
und Ärzten als „Klimaschützer im Alltag“, die Patienten 
beispielsweise über positive Folgen klimafreundlicher 
Ernährung oder effektiven Hitzeschutz aufklären könn-
ten. Darüber hinaus standen die Südwest-Delegierten 
federführend hinter wichtigen Anträgen, mit denen sich 
die deutsche Ärzteschaft in puncto Klimaschutz nach 
innen und außen hin positionierte: so beispielsweise die 
Aufforderung, den Ressourcenverbrauch der pharmazeu-
tischen Industrie mehr zu erforschen und die Arzneimit-
telproduktion in Deutschland zu stärken, um mehr Kon-
trolle über Herstellungsverfahren zu erhalten. 

Erneut an zentraler Stelle stand das Thema Klimawandel 
auch in der zweiten Sitzung des baden-württembergi-
schen Ärzteparlaments im Herbst 2021 (siehe Seite 53). 
Auch hier ging es zum einen darum, Forderungen auf 
den Weg zu bringen wie beispielsweise die Aufforderung 
an politisch Verantwortliche im Land, besonders die vul-
nerablen Bevölkerungsgruppen durch konkrete Projekte 
wie Baumaßnahmen, Aktionspläne und Informations-
kampagnen vor den gesundheitlichen Auswirkungen der 
Klimakrise zu schützen. Zudem stellte das Präsidium die 
eigenen großen Anstrengungen der Kammer in Sachen 
Nachhaltigkeit vor: So seien unter anderem die Umstel-
lung auf Ökostrom, die Emissionsreduzierung durch 
Homeoffice-Möglichkeiten und Online-Fortbildungsan-
gebote sowie die Unterstützung von Projekten zur Emis-
sionskompensation ganz wichtige Bausteine, um auf dem 
eingeschlagenen erfolgreichen Weg zu bleiben.  

Wie oben ersichtlich war Klimawandel und Gesundheits-
schutz für die Ärzteschaft im Südwesten im Jahr 2021 
beileibe kein Randthema. Im Gegenteil: Durch ihre re-
gen und langanhaltenden Aktivitäten in diesem Bereich 
kann und wird sie sich weiterhin daran beteiligen, das 
nötige Bewusstsein für Veränderungen zu schaffen und 
den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit prominent mit-
zugestalten.
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Assistierter Suizid: Positionsbestimmung 
bei einem schwierigen Thema 
Der assistierte Suizid und die Ärzteschaft: ein sensib-
les, kontroverses und für viele auch emotionales Thema.  
Ärztinnen und Ärzte können in ihrem Berufsalltag je-
derzeit mit dem Wunsch eines Patienten nach assistier-
tem Suizid konfrontiert sein. Die deutsche Ärzteschaft 
befasste sich 2021 mit diesem schwierigen Thema und 
behandelte es ausführlich auf dem Deutschen Ärztetag 
im Mai – im Raum stand eine Änderung der Musterbe-
rufsordnung als Konsequenz aus dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zum § 217 StGB. 

Explizit befasste sich auch die Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg 2021 sehr intensiv mit dem Problem-
komplex des Assistierten Suizids. Die Südwest-Ärzte-
schaft nahm dabei eine Vorreiter-Rolle ein und prägte 
wichtige Debatten maßgeblich mit. Möglich wurde dies 
unter anderem durch die Tatsache, dass Kammerpräsi-
dent Dr. Wolfgang Miller als Vorstandsmitglied der Bun-
desärztekammer und Co-Vorsitzender des dort zuständi-
gen Ausschusses „Berufsordnung“ um alle bundesweit 
geführten ärztlichen Diskussionen wusste und stets in 
alle Entwicklungen eingebunden war. 

Bereits im Vorfeld des Deutschen Ärztetags bezog die 
Landesärztekammer Ende April 2021 Position und sen-
sibilisierte auf diese Weise die eigenen Mitglieder sowie 
die Öffentlichkeit. Kammerpräsident Dr. Miller betonte 
die Notwendigkeit der Ärzteschaft, sich angemessen mit 
dem Thema auseinanderzusetzen, um später fundierte 
Entscheidungen treffen zu können. Die Ärzteschaft sei 
durch ihre Berufsordnung dem Erhalt des Lebens ver-
pflichtet sowie der palliativen Begleitung von Sterben-
den. Wenn es aber darum gehe, nicht Schwerkranken bei 
der Verwirklichung des Sterbewunsches zu helfen, könne 
dies nicht ärztliche Aufgabe sein. Es gehöre zum ärzt-
lichen Alltag, sich mit Suizidgedanken und -wünschen 
von Patienten auseinanderzusetzen. Nach wie vor gelte 
aber die Maxime, dass Ärztinnen und Ärzte dem Leben 
verpflichtet seien. 

Auf dem Deutschen Ärztetag im Mai waren die Dele-
gierten aus dem Südwesten mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen aus dem restlichen Bundesgebiet dann konkret 
gefragt. Sie zogen unter anderem die Konsequenzen aus 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum §217 
StGB und beschlossen eine Änderung ihrer Musterbe-
rufsordnung. 

Auf Baden-Württemberg hatte die auf dem Deutschen 
Ärztetag vorgenommene Änderung keine konkreten 
Auswirkungen. Denn im Südwesten sind die letzten 
beiden Sätze seit jeher nicht Bestandteil der ärztlichen 

Berufsordnung, weil schon im Strafrecht klar formuliert. 
Änderungen des Paragraphen 16 ergaben sich daher hier-
zulande nicht; der aktuelle Text der hiesigen Berufsord-
nung beinhaltet allein den folgenden Satz: „Ärztinnen 
und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde 
und unter Achtung ihres Willens beizustehen.“ 

Im Juni machte es sich die Landesärztekammer zur Auf-
gabe, die Diskussion zur Rolle der Ärzteschaft beim 
assistierten Suizid ins Land zu tragen. Sie organisierte 
eine hochkarätig besetzte und vom Kammerpräsidium 
moderierte virtuelle Fortbildungsveranstaltung: Exper-
ten verschiedener Fachrichtungen beleuchteten den as-
sistierten Suizid aus ihren jeweiligen Blickwinkeln und 
kamen nicht nur untereinander ins Gespräch, sondern 
bezogen auch die online teilnehmenden Ärztinnen und  
Ärzte ein. Die zugrundeliegende Motivation der Kam-
mer beim Konzipieren der Veranstaltung war: Ärztinnen 
und Ärzten aus dem Südwesten sollte auch in der Breite 
die Chance gegeben werden, unterschiedliche Perspek-
tiven kennenzulernen und eigene Schlüsse daraus zu 
ziehen. Nicht weniger ging es auch darum, bei einem 
komplexen, kontrovers diskutierten Thema die Tatsache 
schätzen zu lernen, dass es mehr als eine Sichtweise ge-
ben kann. Die Fortbildung der Landesärztekammer ließ  
Ärztinnen und Ärzten damit also die Möglichkeit, sich 
fundiert auf gegebenenfalls schwierige Entscheidungen 
im Berufsalltag vorbereiten zu können. Denn im Verlauf 
der Diskussionen wurde immer klarer, dass Ärztinnen 
und Ärzte nicht nur mit medizinischem, sondern auch 
ganz zentral mit ethischem Know-how gefragt sind, um 
Leid ihrer Patienten bestmöglich zu lindern. 

Die Rolle der Ärzteschaft beim assistierten Suizid stieß 
2021 auch auf große mediale Aufmerksamkeit, was sei-
nen Niederschlag in einer umfassenden Berichterstattung 
zum Thema fand. Und auch hier schaffte es die Landes-
ärztekammer, die Debatte mitzugestalten. So führte unter 
anderem das Deutsche Ärzteblatt ein Interview mit dem 
Kammerpräsidenten Dr. Miller, der Rede und Antwort 
stand und dabei ärztliches Know-how und die Positionen 
der Kammer sehr gut einbringen konnte. 
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Landeskongress Gesundheit  
Baden-Württemberg
Der Landeskongress Gesundheit Baden-Württemberg 
hat sich seit seiner Einführung 2016 zum wichtigsten 
Gesundheitsfachkongress im Südwesten entwickelt. 
Hier treffen sich einmal im Jahr die regionalen Entschei-
der und Verantwortungsträger aus Ärzteschaft, Verbän-
den und Krankenkassen sowie Vertreter aus Politik und 
Verwaltung, um die drängenden gesundheitspolitischen 
Themen von heute und morgen interdisziplinär zu disku-
tieren und die Versorgungsstrukturen in Baden-Württem-
berg weiterzuentwickeln.

Die sechste Auflage des von der Landesärztekammer 
Baden-Württemberg, der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg und der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft gemeinsam getragenen und 
von der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg feder-
führend organisierten Kongresses fand im Januar 2021 
pandemiebedingt erstmals in digitaler Form statt.

Unter dem Kongresstitel „Stresstest für unser Gesund-
heitswesen – was lernen wir aus der Corona-Krise?“ be-
leuchteten die beiden Hauptreferenten Prof. Dr. Hendrik 
Streeck (Direktor des Instituts für Virologie und HIV-For-
schung an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Bonn) und Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof (Vizepräsident 
des Bundesverfassungsgerichts a.D.) die gravierenden 
gesundheitlichen wie politischen und rechtlichen Her-
ausforderungen der Corona-Pandemie und skizzierten 
Möglichkeiten zur Überwindung des Ausnahmezustands. 
Zudem stellten sich die gesundheitspolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktionen den kritischen Fragen der Teil-
nehmer und gaben einen Ausblick, welche Schwerpunkte 
sie nach der Landtagswahl im März 2021 setzen wollten.

Ärztliche Weiterbildung
Der Erwerb besonderer ärztlicher Kompetenz ist das Ziel 
der Weiterbildung. Die Summe aller erworbenen Kom-
petenzen prägt die Qualifikation des Facharztes.

Die Weiterbildungsordnungen werden von der jeweiligen 
Landesärztekammer erstellt. Diese sind jedoch in der Re-
gel eng an die Muster-Weiterbildungsordnung angelehnt, 
die vom Deutschen Ärztetag verabschiedet wird. 

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg hat im No-
vember 2019 ihre Weiterbildungsordnung auf Grundlage 
der Muster-Weiterbildungsordnung modernisiert und da-
mit festgelegt, auf welcher Grundlage sich Ärztinnen und 
Ärzte zu Fachärztinnen und -ärzten weiterbilden. Gleich-
zeitig bestimmt die Weiterbildungsordnung den Rahmen, 
in dem sich Weiterzubildende und Weiterbildungsbefug-
te bewegen.

Neue Weiterbildungsordnung 

Am 1. Juli 2020 trat in Baden-Württemberg die neue 
Weiter bildungsordnung in Kraft. 

Sie ermöglicht eine neue Qualität der Facharzt-Weiter-
bildung; sie wird flexibler und kompetenzorientiert, die 
vermittelten Inhalte sind wichtiger als Richtzahlen. Die 
zu erwerbenden Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkei-
ten werden aufgeteilt in Kognitive und Methodenkom-
petenzen (Kenntnisse) sowie in Handlungskompetenzen 
(Erfahrungen und Fertigkeiten). Stationäre Weiterbil-
dungszeiten sind dort festgelegt, wo sie zwingend erfor-
derlich sind; die ambulante Weiterbildung wird weiter 
flexibilisiert.

Die neue ärztliche Weiterbildung gliedert sich nunmehr 
in 51 Facharztweiterbildungen, 10 Schwerpunktbezeich-
nungen und 58 Zusatzweiterbildungen (siehe Übersicht 
auf den folgenden Seiten).
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Anerkennung von Facharzt- und Schwerpunktbezeichnungen 2021

Facharztbezeichnung
Bezirksärztekammer Summe

NW NB SB SW
Allgemeinmedizin 74 51 48 56 229
Anästhesiologie 51 49 27 42 169
Anatomie 0 0 0 1 1
Arbeitsmedizin 19 6 3 3 31
Augenheilkunde 14 10 10 11 45
Allgemeinchirurgie 8 9 3 11 31
Gefäßchirurgie 7 2 5 6 20
Herzchirurgie 2 1 7 1 11
Kinderchirurgie 1 2 1 0 4
Orthopädie und Unfallchirurgie 42 21 26 33 122
Plastische und Ästhetische Chirurgie 8 0 4 3 15
Thoraxchirurgie 2 1 0 0 3
Viszeralchirurgie 22 16 13 11 62
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 31 22 28 21 102
    SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 3 2 1 3 9
    SP Gynäkologische Onkologie 3 1 3 4 11
    SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 1 2 1 3 7
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 5 9 6 3 23
Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen 0 0 1 0 1
Haut- und Geschlechtskrankheiten 8 7 7 11 33
Humangenetik 2 0 1 1 4
Hygiene und Umweltmedizin 0 0 1 1 2
Innere Medizin 85 63 72 38 258
Innere Medizin u. Endokrinologie u. Diabetologie 1 5 0 0 6
Innere Medizin und Angiologie 0 0 1 1 2
Innere Medizin und Gastroenterologie 5 6 3 3 17
Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie 1 11 11 6 29
Innere Medizin und Kardiologie 24 42 18 8 92
Innere Medizin und SP Kardiologie 0 0 1 2 3
Innere Medizin und Nephrologie 6 5 5 0 16
Innere Medizin und Pneumologie 5 10 4 1 20
Innere Medizin und Rheumatologie 0 1 2 3 6
    SP Gastroenterologie 0 0 1 0 1
Innere Medizin und SP Hämatologie u. Onkologie 0 1 0 0 1
Kinder- und Jugendmedizin 26 23 27 25 101
    SP Kinderkardiologie 0 3 0 1 4
    SP Neonatologie 7 3 2 8 20
    SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie 1 1 3 1 6
    SP Neuropädiatrie 0 2 5 0 7

Schlaglichter



Tätigkeitsbericht 2021 37

Facharztbezeichnung NW NB SB SW Summe
    SP Kinder- und Jugend-Kardiologie 0 1 1 1 3
Kinder- und Jugendpsychiatrie u. -psychotherapie 4 2 6 4 16
Laboratoriumsmedizin 1 3 0 2 6
Mikrobiologie, Virologie u. Infektionsepidemiologie 0 1 0 0 1
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 3 1 1 1 6
Neurochirurgie 5 5 9 3 22
Neurologie 26 18 16 16 76
Nuklearmedizin 3 4 1 3 11
Öffentliches Gesundheitswesen 3 3 1 0 7
Neuropathologie 0 1 0 0 1
Pathologie 2 4 3 5 14
Pharmakologie und Toxikologie 0 0 1 0 1
Klinische Pharmakologie 0 0 0 1 1
Physikalische und Rehabilitative Medizin 0 3 2 6 11
Psychiatrie und Psychotherapie 27 18 23 17 85
    SP Forensische Psychiatrie 1 0 0 0 1
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 9 8 4 10 31
Radiologie 26 28 15 18 87
    SP Kinderradiologie 3 0 1 0 4
    SP Neuroradiologie 3 2 4 1 10
Rechtsmedizin 0 2 0 1 3
Strahlentherapie 2 7 2 1 12
Transfusionsmedizin 0 1 0 0 1
Urologie 9 8 5 6 28
Insgesamt 591 507 446 418 1.962

Anerkennung von Zusatzbezeichnungen 2021 

Zusatzbezeichnung NW NB SB SW Summe
Ärztliches Qualitätsmanagement 1 2 8 4 15
Akupunktur 6 2 2 8 18
Allergologie 9 14 3 4 30
Andrologie 3 0 4 2 9
Balneologie und Medizinische Klimatologie 0 1 0 1 2
Betriebsmedizin 1 3 2 3 9
Dermatohistologie 1 0 0 2 3
Diabetologie 10 3 3 3 19
Ernährungsmedizin 9 2 3 2 16
Geriatrie 6 2 10 7 25
Hämostaseologie 0 1 0 0 1
Handchirurgie 4 2 0 4 10
Homöopathie 1 1 1 0 3
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Zusatzbezeichnung NW NB SB SW Summe
Immunologie 0 6 5 5 16
Infektiologie 1 2 2 1 6
Intensivmedizin 44 43 37 40 164
Kardiale Magnetresonanztomographie/Kardio-MRT 2 0 1 2 5
Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie 1 1 0 1 3
Kinder-Gastroenterologie 0 1 0 1 2
Kinder-Orthopädie 1 2 0 0 3
Kinder-Rheumatologie 2 0 0 0 2
Klinische Akut- und Notfallmedizin 26 17 11 11 65
Labordiagnostik 0 1 0 2 3
Manuelle Medizin 1 1 1 0 3
Manuelle Medizin/Chirotherapie 5 9 6 13 33
Medikamentöse Tumortherapie 7 11 8 12 38
Medizinhygiene 1 2 1 1 5
Medizinische Informatik 0 0 1 0 1
Naturheilverfahren 6 2 4 3 15
Notfallmedizin 86 62 69 56 273
Nuklearmedizinische Diagnostik für Radiologen 0 0 1 0 1
Palliativmedizin 29 21 15 20 85
Phlebologie 0 2 0 3 5
Physikalische Therapie und Balneologie 0 0 2 1 3
Plastische Operationen 3 2 2 0 7
Plastische und Ästhetische Operationen 0 0 0 1 1
Proktologie 3 2 3 1 9
Psychoanalyse 1 1 1 0 3
Psychotherapie – fachgebunden 13 1 11 3 28
Psychotherapie 0 4 1 0 5
Rehabilitationswesen 0 1 0 0 1
Röntgendiagnostik 8 0 0 4 12
Schlafmedizin 1 5 2 3 11
Sexualmedizin 3 0 0 1 4
Sozialmedizin 3 8 7 4 22
Spezielle Kardiologie für Erwachsene mit angeborenen Herz-
fehlern

5 0 3 3 11

Spezielle Kinder- und Jugendurologie 4 1 0 0 5
Spezielle Orthopädische Chirurgie 3 3 4 3 13
Spezielle Schmerztherapie 10 12 5 9 36
Spezielle Unfallchirurgie 12 4 10 3 29
Spezielle Viszeralchirurgie 1 3 0 2 6
Sportmedizin 3 5 2 4 14
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Zusatzbezeichnung NW NB SB SW Summe
Suchtmedizinische Grundversorgung 5 4 0 1 10
Suchttherapie/Suchtmedizin 1 3 5 3 12
Transplantationsmedizin 5 0 9 7 21
Tropenmedizin 0 1 1 1 3
Insgesamt 347 276 266 265 1.154

und bestätigen. Auch muss der Befugte den Weiterbil-
dungsfortschritt beobachten und dafür Sorge tragen, dass 
sämtliche Weiterbildungsinhalte, die von der Weiterbil-
dungsbefugnis umfasst sind, der Ärztin oder dem Arzt 
in Weiterbildung entsprechend dem Weiterbildungscur-
riculum vermittelt werden. Wie bisher besteht zusätzlich 
die Verpflichtung, Weiterbildungszeugnisse auszustellen.

Fachkunden
Fachkunden sind ärztliche Qualifikationen, die nicht Be-
standteil der Weiterbildung sind. Der Erwerb von Fach-
kunden muss bei den Bezirksärztekammern beantragt 
werden.

Eine Fachkunde im Strahlenschutz ist zu erwerben, wenn 
Ärztinnen und Ärzte selbstständig Röntgenstrahlung am 
Menschen anwenden. Die Erteilung der Fachkunden 
Röntgendiagnostik, Röntgentherapie und Teleradiolo-
gie richtet sich nach der Strahlenschutzverordnung. Der 
Fachkundenachweis ist im Strahlenschutz auf fünf Jahre 
befristet. Die Verlängerung der Fachkunde ist an die Teil-
nahme an speziellen Fortbildungskursen gebunden.

Der Leitende Notarzt gehört nach dem Rettungsdienstge-
setz der Einsatzleitung an, die für die Bewältigung grö-
ßerer Notfallereignisse Vorsorge trifft und im Einsatzfall 
die Maßnahmen koordiniert. Der Leitende Notarzt soll 
die Rettungsmaßnahmen am Schadensort nach medizi-
nischen Gesichtspunkten koordinieren. Die Erteilung 
der Fachkunde „Leitender Notarzt“ richtet sich nach der  
Satzung der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
über die Eignungsvoraussetzungen für Leitende Notärzte 
im Rettungsdienst.

Die Bezirksärztekammern stellen nach Vorlage der ent-
sprechenden Nachweise die Fachkunden aus. Im Be-
richtszeitraum wurden von den Bezirksärztekammern 
insgesamt  1.689 Fachkunden ausgestellt.
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eLogbuch

Die Dokumentation über den kontinuierlichen Kompe-
tenzzuwachs während der ärztlichen Weiterbildung er-
folgt über ein elektronisches Logbuch. Das Nachhalten 
der Dokumentationen im eLogbuch liegt in der Verant-
wortung der sich in Weiterbildung befindlichen Ärztin-
nen und Ärzte (WBA).

Die Aufgabe der Weiterbildungsbefugten (WBB) ist es, 
dem WBA den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen 
und Fertigkeiten in den Rubriken „Kognitive und Me-
thodenkompetenz“ beziehungsweise „Handlungskom-
petenz“ sowie die erreichte Anzahl nachzuweisender 
Richtzahlen und die zu dokumentierenden Weiterbil-
dungsgespräche über das eLogbuch zu bestätigen.

Der Weiterbilder gibt seinen Weiterbildungsassistenten 
spätestens anlässlich des Jahresgespräches Auskunft über 
den Lernfortschritt. Spätestens mit dem Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung wird das Logbuch der Ärztekammer 
vorgelegt. Auch bereits im Laufe der Weiterbildung kann 
der Kammer eine Sicht auf das Logbuch eröffnet werden, 
um so beispielsweise Fragen zur Anrechnungsfähigkeit 
einzelner Weiterbildungsabschnitte vorab klären zu kön-
nen. Das eLogbuch wurde in Baden-Württemberg am 1. 
Januar 2021 freigeschaltet.

Neue Weiterbildungsbefugnis beantragen

Die Weiterbildung erfolgt an zugelassenen Weiterbil-
dungsstätten unter Anleitung von befugten Ärztinnen 
und Ärzten oder durch Unterweisung in anerkannten 
Weiterbildungskursen beziehungsweise Fallseminaren. 
An diesem Prinzip hält auch die neue Weiterbildungs-
ordnung fest. Bestehende Weiterbildungsbefugnisse 
gelten zunächst weiterhin zumindest so lange, wie der 
Weiterbilder einen Assistenten oder eine Assistentin nach 
„alter“ Weiterbildungsordnung weiterbildet. Die Umstel-
lung auf die neue Weiterbildungsordnung gibt der Ärzte-
kammer Veranlassung, bestehendeWeiterbildungsbefug-
nisse nach und nach zu aktualisieren. 

Die neue Weiterbildungsordnung stellt an die Weiter-
bildungsbefugten erhöhte Anforderungen. Der Befugte 
muss die Angaben des Assistenten im Logbuch prüfen 
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Ärztliche Fortbildung
Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf ausüben, sind ver-
pflichtet, sich in dem Umfange beruflich fortzubilden, 
wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ihrer Be-
rufsausübung erforderlichen Fachkenntnisse notwendig 
ist (§ 4 Berufsordnung).

Die Fortbildung soll sowohl fachspezifische als auch 
interdisziplinäre und fachübergreifende Kenntnisse, die 
Einübung von klinisch-praktischen Fähigkeiten sowie 
die Verbesserung kommunikativer und sozialer Kom-
petenzen umfassen (§ 2 Fortbildungsordnung). Neben 
der Konzeption, Durchführung und Evaluation eige-
ner Fortbildungsveranstaltungen prüft und erkennt die 
Landesärztekammer beantragte Fortbildungsmaßnah-
men entsprechend der gültigen Rechtsgrundlagen ge-
mäß Fortbildungsordnung der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg an.

Die Fortbildungsmaßnahmen werden mit Punkten bewer-
tet, dabei entspricht jeder Punkt 45 Minuten Fortbildung. 
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 40.839 Fortbildungen 
bepunktet. Die Corona-Pandemie hat zu erheblichen Ein-
schnitten im Bereich der Ärztlichen Fortbildung geführt. 

Bei den vier Bezirksärztekammern sind Akademien ein-
gerichtet, die den Mitgliedern eigene Fortbildungsange-
bote unterbreiten. Auch die Landesärztekammer bietet 
eigene Fortbildungen an. Aufgrund der Corona-Pande-
mie mussten auch in diesem Jahr einige geplante Fortbil-
dungen abgesagt oder verschoben werden. Die Mehrheit 
der Fortbildungen hat online stattgefunden.

Ärztinnen und Ärzte erhalten auf Antrag von der Lan-
desärztekammer ein Fortbildungszertifikat, wenn sie 
nachweisen, dass sie in einem Zeitraum von höchstens 
fünf Jahren mindestens 250 Fortbildungspunkte (Con-
tinuing Medical Education, CME) erworben haben. Im 
Jahr 2021 wurden insgesamt 4.168 Fortbildungszertifi-
kate ausgestellt.

Die Abbildung zeigt die vergebenen Fortbildungszertifi-
kate im Zeitraum von 2005 bis 2021. Seit der Einführung 
der verpflichtenden Zertifizierung 2004 wurden jeweils 
zum Ende des Nachweiszeitraums 2009, 2014 und 2019 
besonders viele Zertifikate ausgestellt.

Um die Fortbildungsaktivitäten übersichtlich zu re-
gistrieren und zu erfassen, stellt die Landesärztekammer 
jedem Mitglied online ein individuelles Fortbildungs-
punkte-Konto zur Verfügung. Hier können der aktuelle 
Punktestand eingesehen, fehlende Fortbildungen gemel-
det, das Fortbildungszertifikat elektronisch beantragt so-
wie die jährliche Datenübermittlung an die Kassenärzt-
liche Vereinigung Baden-Württemberg aktiviert werden.
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Elektronischer Heilberufsausweis –  
Elektronischer Arztausweis
Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) ist eine 
personenbezogene Chipkarte. Neben der klassischen 
Funktion eines Sichtausweises attestiert er in der digi-
talen Welt den ärztlichen Beruf. Der Begriff „elektro-
nischer Heilberufsausweis“ ist der Oberbegriff für die 
unterschiedlichen elektronischen Ausweise für Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apotheker. 

Der eHBA der zweiten Generation (eHBA G2) bezie-
hungsweise der elektronische Arztausweis (eArztaus-
weis) ist sozusagen „die Eintrittskarte“ für Ärztinnen und 
Ärzte in die Telematikinfrastruktur (TI). 

Die Ärzteschaft benötigt den eHBA, um eine qualifi-
zierte elektronische Unterschrift (QES) erstellen zu kön-
nen. Diese elektronische Signatur ist der eigenhändigen 
Unterschrift rechtlich gleichgestellt. Mit ihr können die 
Anwendungen der Telematikinfrastruktur wie beispiels-
weise elektronische Arztbriefe, Abrechnungsunterlagen, 
Notfalldaten auf der elektronischen Gesundheitskarte, 
elektronische Rezepte (E-Rezept) oder elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) rechtssicher 
und medienbruchfrei elektronisch unterschrieben wer-
den. Wer über den Kommunikationsdienst im Medizin-
wesen (KIM) ab 2021 auch elektronisch signierte Do-
kumente versenden möchte, muss ebenfalls einen eHBA 
besitzen. Somit ist der eHBA G2 Grundvoraussetzung 
für die KIM-Anwendung. Der Kommunikationsdienst 
„Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) ermöglicht 
eine barrierefreie und vertrauliche Kommunikation zwi-
schen allen Teilnehmern der TI. Nachrichten und medi-
zinische Dokumente können über den eHBA signiert und 
dann über eine verschlüsselte E-Mail sicher ausgetauscht 
werden.  – Der eHBA kann über das Mitgliederportal auf 
der Website der Landesärztekammer Baden-Württem-
berg bestellt werden.

Suchtsymposium beschäftigt  
sich mit Cannabis-Konsum
Cannabis-Konsum: ein brisantes Thema, das während 
der Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 
2021 wieder enorm an Fahrt aufnahm. Das traditionell 
am Buß- und Bettag stattfindende Suchtsymposium der 
Landesärztekammer griff dieses hochaktuelle und emo-
tionale Thema am 17. November 2021 auf und bewies 
damit einmal mehr seine Aktualität und gesellschaftli-
che Relevanz. Die Veranstaltung stand unter dem Motto 
„Cannabis in Deutschland – Quo vadis“ und war corona-
bedingt als Hybridveranstaltung organisiert: Teilnehmer 
konnten das Geschehen unter strengen Hygieneaufla-
gen vor Ort im Stuttgarter Hospitalhof sowie online per 
Livestream verfolgen. Auch die Referentinnen und Re-
ferenten, die ihr Wissen mit den Teilnehmern teilten und 
Fragen beantworteten, präsentierten ihre Vorträge in Prä-
senz und per Zuschalte.

Dr. Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer, 
unterstrich bei seinem Grußwort das Ziel der Veranstal-
tung: Erkenntnisse liefern aus medizinischer und wissen-
schaftlicher Sicht und damit zu einer versachlichten, fak-
tenbasierten Debatte beitragen. Aufgabe von Ärztinnen 
und Ärzte sei es, bei gesundheitlichen Fragen zum The-
ma Cannabis Suchtbetroffenen bestmöglich zu helfen. 
Dr. Miller sprach auch über physische und psychische 
Folgen, unter denen Betroffene leiden. Denn dass Can-
nabis-Konsum nicht folgenlos bleibe, sei hinreichend be-
legt, so der Kammerpräsident. 

Die Vorsitzende des Sucht-Ausschusses der Landes-
ärztekammer und Leiterin des Symposiums, Dr. Paula 
Hezler-Rusch, skizzierte den gesetzlichen Rahmen des 
Cannabis-Konsums in Deutschland. Außerdem stellte sie 
die Anfang November 2021 auf dem Deutschen Ärzte-
tag gefassten Beschlüsse zum Thema vor: darunter die 
Warnung vor den Risiken einer Legalisierung, die For-
derung, niedrigschwellige Hilfen für Suchtbetroffene zu 
etablieren sowie der ärztliche Appell, in der Debatte um 
Legalisierung den Jugendschutz nicht zu vergessen und 
entsprechende Präventionskonzepte zu verankern.

Der baden-württembergische Sozialminister Manne 
Lucha betonte in einer Videobotschaft ebenfalls die Not-
wendigkeit, differenziert und sachlich zu argumentieren. 
Es dürfe beim Thema Cannabis nichts verharmlost wer-
den – gleichzeitig müsse man sich bewusstmachen, dass 
Legalisierung nicht per se alle Probleme löse. Das Sucht-
symposium zeige, dass sich die Ärzteschaft mit ihrem 
gesellschaftspolitischen Wirken am Puls der Zeit befinde.

Die thematische Bandbreite des Symposiums war sehr 
groß: Die Referentinnen und Referenten sprachen im 
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weiteren Verlauf der Veranstaltung unter anderem über 
Forschungserkenntnisse zu Cannabis, über Potenziale 
und Risiken des Konsums, über psychische Störungen 
von Betroffenen und über medizinische Substitution. 
Ebenfalls in den Fokus genommen wurde das Konsum-
verhalten von Jugendlichen sowie die Situation im Aus-
land.

Das Suchtsymposium erfuhr große mediale Aufmerk-
samkeit. So berichteten unter anderem das Deutsche 
Ärzteblatt sowie der Südwestrundfunk über die Veran-
staltung und sorgten auf diese Weise dafür, dass ärztli-
ches Know-how in die kontroverse Debatte mit einflie-
ßen konnte.

AzubiCard Baden-Württemberg zum 
neuen Ausbildungsjahr gestartet
Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres startete im 
Herbst 2021 die neue „AzubiCard Baden-Württemberg“. 
Sie öffnet Auszubildenden die Tür zu vielen Vergünsti-
gungen und Angeboten von Betrieben und Einrichtungen. 
Auszubildende können mit der AzubiCardBW genauso 
unkompliziert ihren Status nachweisen wie Studierende 
mit ihrem Studierendenausweis. 

Mit der neuen Karte wurden die Sichtbarkeit der beruf-
lichen Ausbildung erhöht, die Gleichwertigkeit mit der 
akademischen Bildung gestärkt und attraktive Vorteile 
für Azubis geschaffen. Träger der Initiative sind zahlrei-
che Kammern im Land, darunter auch die Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg.

Rund 6.000 Auszubildende zu Medizinischen Fachange-
stellten konnten sich im Herbst 2021 über ihre AzubiCard 
freuen. Im Rahmen der Einführung erhielten nicht nur 
die Ausbildungsneueinsteiger die Karte, sondern auch 
die Auszubildenden, die bereits im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr waren. 

Auf www.azubicard-bw.de erhalten Auszubildende so-
wie interessierte Betriebe und Einrichtungen alle Infor-
mationen zur Karte. Über eine Landkarte können Auszu-
bildende Angebote in ihrer Nähe finden. Grundsätzlich 
ist die AzubiCard für die Dauer des Ausbildungsverhält-
nisses gültig.
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Medizinische Fachangestellte
Sie sind der Dreh- und Angelpunkt der Praxis, ob am 
Empfang, bei der Behandlung oder bei der Verwaltung 
im Hintergrund. Die Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) sind unverzichtbar in jeder Praxis. Dabei hat sich 
die Tätigkeit der Medizinischen Fachangestellten längst 
zu einem vielseitigen und modernen Assistenzberuf ent-
wickelt. Nicht nur in der klassischen Arztpraxis, auch in 
Kliniken, Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und 
ambulanten OP-Zentren stehen den gesuchten Fachkräf-
ten alle Türen offen. Ebenfalls bestehen mittlerweile gute 
berufliche Aufstiegsperspektiven durch vielfältige Mög-
lichkeiten zur Weiterqualifizierung zum/zur Nichtärztli-
chen Praxisassistenten/in (NäPa), Versorgungsassistent/
in in der Hausarztpraxis (VERAH), Fachwirt/in für 
ambulante medizinische Versorgung oder Entlastungs- 
assistent/in in der Facharztpraxis (EFa).

Die Ausbildung zum/zur Medizinischen Fachangestell-
ten findet dual statt und dauert drei Jahre. Während dieser 
Zeit besuchen die Auszubildenden abwechselnd die Be-
rufsschule und ihren Ausbildungsbetrieb. Jeder den Beruf 
ausübende approbierte Arzt darf Medizinische Fachange-
stellte ausbilden. Zuständige Stelle für die Ausbildung ist 
nach dem Berufsbildungsgesetz die Landesärztekammer 
Baden-Württemberg. Die vier Bezirksärztekammern sind 
demnach verantwortlich für Organisation, Überwachung 
und Qualität der MFA-Ausbildung. Die Ärztekammer 

wird dabei durch den Berufsbildungsausschuss beraten, 
in dem Ärzte, Medizinische Fachangestellte und Lehrer 
paritätisch vertreten sind. Der Berufsbildungsausschuss 
wird vom Ministerium für Soziales und Integration ein-
gesetzt. Der Berufsschulunterricht findet an bestimmten 
Wochentagen oder in Blöcken statt. Dort werden den 
Auszubildenden alle theoretischen Grundlagen vermit-
telt, die sie als Medizinische Fachangestellte benötigen 
– von hygienischen Standards bei der Behandlung bis zur 
korrekten Anwendung von Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die 
restliche Zeit lernen die Auszubildenden in ihren Ausbil-
dungsbetrieben – in Praxen von niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzten, in Kliniken oder anderen Einrichtungen 
der Versorgung –, wo sie das theoretisch Erlernte prak-
tisch umsetzen können.

Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres steht die schrift-
liche Zwischenprüfung und nach insgesamt drei Jahren 
die Abschlussprüfung. Die Corona-Situation hatte 2021 
auch Auswirkungen auf die Zwischenprüfungen der Me-
dizinischen Fachangestellten. Die Landesärztekammer 
entschied sich situationsbedingt dafür, die Prüfungen er-
satzlos abzusagen.

Die Abschlussprüfungs-Ergebnisse des Jahres 2021 sind 
der Tabelle zu entnehmen.

Schlaglichter

Bezirksärztekammer Teilnehmer  
Abschlussprüfung

Abschlussprüfung  
bestanden

Quote bestandene  
Prüfung

Nordwürttemberg 760 730 96 %
Nordbaden 555 542 98 %
Südbaden 415 406 98 %
Südwürttemberg 360 343 95 %
Summe 2090 2021 97 %
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Unterstützung für die Allgemeinmedizin
Im Jahr 2009 wurde die Koordinierungsstelle zur För-
derung der Weiterbildung in Allgemeinmedizin (KoStA) 
in Baden-Württemberg gegründet. Sie unterstützt nicht 
nur Medizinstudierende sowie Ärztinnen und Ärzte, die 
die Facharztweiterbildung in Allgemeinmedizin anstre-
ben, sondern auch die Anbieter entsprechender Weiter-
bildungsstellen.

Gründungsmitglieder der KoStA sind die Landes-
ärztekammer, die Krankenhausgesellschaft und die Kas-
senärztliche Vereinigung. Weitere Beteiligte sind das 
Kompetenzzentrum Weiterbildung der Verbundweiter-
bildungplus mit allen universitären allgemeinmedizini-
schen Einrichtungen in Freiburg, Heidelberg, Tübingen 
und Ulm. Den Beirat der KoStA bilden die Ministerien 
für Wissenschaft sowie für Soziales und Integration und 
die vier Bezirksärztekammern. Somit sind alle Organi-
sationen vertreten, die an der allgemeinmedizinischen 
Weiterbildung beteiligt sind. Eine enge Zusammenarbeit 
hat sich auch mit den Koordinierungsstellen der benach-
barten Bundesländer Bayern und Hessen entwickelt.

Die KoStA hat ihre Aktivitäten sukzessive ausgebaut 
und verzeichnet zwischenzeitlich mehr als 1.200 Bera-
tungsanfragen pro Jahr. Erfreulicherweise haben sich 
Anfragen von Medizinstudierenden in den letzten Jahren 
auf einen Anteil von zirka 35 Prozent erhöht. Das zeigt 
deutlich, dass sich der Berufswunsch Fachärztin bezie-
hungsweise Facharzt für Allgemeinmedizin beim ärztli-
chen Nachwuchs heutzutage früher konkretisiert als zur 
Gründungszeit der KoStA. Es ist ein großer Erfolg der 
gemeinsamen Bemühungen, dass es gelungen ist, die Be-
deutung und Vielseitigkeit der Tätigkeit als Allgemein-
mediziner stärker in den Fokus zu rücken und wieder 
mehr angehende Mediziner für diesen Weiterbildungsbe-
reich zu begeistern. 

Die KoStA unterstützt die Ärztinnen und Ärzte in Wei-
terbildung unter anderem bei der Suche nach den ge-
wünschten Weiterbildungsstellen. Individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten sind bei der Weiterbildung zum 
Allgemeinmediziner deutlich stärker gegeben als in vie-
len anderen Weiterbildungen – dies betrifft zum einen die 
Fachbereiche, die ausgewählt werden können, zum ande-
ren aber auch die Aufteilung der Weiterbildung zwischen 
Krankenhaus und Arztpraxis. Da die Weiterbildung ver-
mehrt in Teilzeit absolviert wird und somit durchschnitt-
lich zirka sieben Jahre dauert, lohnt es sich umso mehr, 
diese Zeit genau zu planen.

Eine Entwicklung der letzten Jahre ist, dass beispiels-
weise immer häufiger die Weiterbildung im ambulanten 
Bereich begonnen wird – sei es, um ein besseres Bild von 

der Hausarzttätigkeit zu gewinnen oder sei es aufgrund 
einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf we-
gen fehlender Nachtdienste.

Die KoStA evaluiert ferner den Erfolg des Förderpro-
gramms Allgemeinmedizin, mit dem Weiterbildungsstel-
len finanzielle Zuschüsse zum Gehalt der Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbildung erhalten können. Dabei wird auch 
untersucht, ob sie im Anschluss an ihre Facharztprüfung 
in Baden-Württemberg als Allgemeinmediziner tätig 
sind. Dabei lässt sich feststellen, dass die Niederlassung 
oder Anstellung der ehemals geförderten Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbildung nicht bevorzugt in Städten und 
Ballungszentren erfolgt, sondern sich tatsächlich weit-
gehend mit der Patientenverteilung in städtischen und 
ländlichen Regionen deckt. Das bedeutet natürlich leider 
nicht, dass jede ländliche oder städtische Hausarztpraxis 
nachbesetzt werden kann.

Das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Ortes der ver-
tragsärztlichen Tätigkeit ist der letzte Ort der Weiterbil-
dungsstätte. Dieses Kriterium ist wesentlich entscheiden-
der als der Geburts- oder Studienort. Das gilt sowohl für 
die Zulassung als auch für die Anstellung. Das bedeutet, 
dass die vertragsärztliche Tätigkeit der ehemals geförder-
ten Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit in einem Radius von fünf Kilometern 
der letzten Weiterbildungsstätte begonnen wird.

Schlaglichter
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Fachsprachenprüfung
Gemäß Bundesärzteordnung ist eine der Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Approbation oder Erlaubnis 
zur (vorübergehenden) Ausübung des ärztlichen Berufs 
der Nachweis der für die Ausübung der Berufstätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache. Nach 
dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz müs-
sen Ärztinnen und Ärzte auf der nachgewiesenen Grund-
lage des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen über Fachsprachenkenntnisse im berufsspe-
zifischen Kontext, orientiert am Sprachniveau C1, ver-
fügen.

Demnach müssen ausländische Ärztinnen und Ärzte 
vor erstmaliger Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in 
Baden-Württemberg ihre Fachsprachenkenntnisse und 
Kommunikationsfähigkeiten gegenüber der Approba-
tionsbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart) nach-
weisen. Die sprachlichen und kommunikativen Kom-
petenzen werden dabei anhand speziell entwickelter 
Bewertungskriterien evaluiert.

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg führt im 
Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart die Fach-
sprachenprüfungen für ausländische Ärztinnen und  
Ärzte durch. Im Berichtszeitraum fanden bei den vier Be-
zirksärztekammern 1.066 Fachsprachenprüfungen statt.

Die 60-minütige Fachsprachenprüfung ist eine Einzel-
prüfung. Die Prüfer sind erfahrene Ärztinnen und Ärzte, 
die anhand eines im Vorfeld klar definierten Fallbeispiels 
eine typische Gesprächs- und Dokumentationssituation 
aus dem Krankenhausalltag simulieren. Die Prüfung be-

zieht sich vor allem auf die Überprüfung des Hörverste-
hens sowie der mündlichen und schriftlichen Ausdrucks-
fähigkeit, denn Verständigungsprobleme können in der 
medizinischen Versorgung weitreichende und gravieren-
de Folgen haben. Das medizinische Fachwissen des Kan-
didaten wird keiner Bewertung unterzogen.

Die Prüflinge, die die Prüfung 2021 erfolgreich abgelegt 
haben, kamen am häufigsten aus Marokko, gefolgt von 
der Arabischen Republik Syrien. Die Tabelle gibt eine 
Übersicht (exemplarisch eine Auswahl der Herkunftslän-
der).

Herkunftsland Anzahl Prüflinge
1. Marokko 67
2. Arabische Republik Syrien 45
3. Ungarn und Rumänien 37
4. Italien 33
5. Türkei 29
6. Griechenland 24
7. Algerien 23
8. Russ. Föderation und Libyen 20
9. Mexiko 19
10. Islamische Republik Iran 17

Schlaglichter

Bezirksärztekammer Fachsprachen- 
prüfungen

Prüfung bestanden in Prozent

Nordwürttemberg 255 157 62 %
Nordbaden 369 206 56 %
Südbaden 256 192 75 %
Südwürttemberg 186 135 73 %
Summe 1.066 690 65 %
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Fokus Menschenrechte: Austausch zur 
Situation der Ärzteschaft in der Türkei
Den Arztberuf frei ausüben und Menschen eigenverant-
wortlich sowie nach bestem Gewissen helfen: Das ist 
längst nicht überall ohne staatliche Einschränkungen 
möglich. Ein Beispiel ist die Türkei – immer wieder 
wird die dortige Menschenrechtslage zum Gegenstand 
der allgemeinen Berichterstattung. Bisher nur wenig 
im Fokus war und ist die Situation der Ärzteschaft. Die 
Lande särzte kammer Baden-Württemberg ermöglichte 
im Oktober 2021 fach- und institutionsübergreifenden 
Austausch zu diesem wichtigen Thema im Rahmen ihres 
menschenrechtlichen Engagements.

Präsident Dr. Wolfgang Miller und der Menschenrechts-
beauftragte der Kammer, Dr. Robin Maitra (siehe Seite 
102), trafen sich mit Mitgliedern der Organisation TIHV 
– die Menschenrechtsstiftung der Türkei – sowie mit 
weiteren engagierten türkischen und kurdischen Vertre-
tern, um die Lage zu erörtern und ein sichtbares Zeichen 
der Solidarität zu setzen.

Die Ärztin Elif Turan, Vorsitzende der Ärztekammer von 
Diyarbakir im Südosten der Türkei, berichtete aus erster 
Hand von der schwierigen Arbeit der dortigen Kammer 
und von den großen Herausforderungen, denen sich tür-
kische Kolleginnen und Kollegen, die Missstände und 
Menschenrechtsverletzungen anprangern und dagegen 
vorgehen, im Alltag stellen müssen. Die Ärztekammer 
von Diyarbakir beschäftige sich schon lange mit Men-
schenrechtsfragen im Gesundheitswesen und unter-
stütze Ärztinnen und Ärzte beruflich und rechtlich, so 
Turan. Die Kammer erreichten immer wieder Berichte 
aus Gefängnissen, in denen Inhaftierte Menschenrechts-
verletzungen ausgesetzt seien. Ärztinnen und Ärzte, die 
Zustände und Beobachtungen offen ansprechen und kri-
tisieren, seien anschließend oft mit Erpressungen, Ein-
schüchterungen und Drohungen konfrontiert. Auch wer 
als Ärztin beziehungsweise Arzt Oppositionelle und po-
litisch Engagierte behandle, müsse mit staatlichen Straf-
maßnahmen rechnen – ein Verstoß gegen den internatio-
nalen Grundsatz der ärztlichen Neutralität, wie sie in der 
Genfer Konvention festgehalten ist: Denn Ärztinnen und 
Ärzte sind durch ihre beruflichen Grundsätze ihren Pa-
tienten verpflichtet und dürfen bei Ausübung ihrer ärzt-
lichen Pflichten nicht gehindert oder rechtlich verfolgt 
werden.

Seit 2016, dem Jahr des Putschversuches in der Türkei, 
seien türkeiweit rund 130.000 Beamtinnen und Beamte 
– darunter auch Ärztinnen und Ärzte – entlassen und aus 
dem Beruf gedrängt worden, berichtete Turan weiter – 
120 davon seien in Diyarbakir tätig gewesen. Ebenfalls 

vorgekommen seien Repressalien wie Entzug des Passes 
und Verlust des Versichtertenstatus bei der Krankenversi-
cherung. Offizielle Begründungen habe es behördlicher-
seits für diese Maßnahmen nicht gegeben. 

Die Ärztin und die anderen Menschenrechtler führten 
den Teilnehmern die Konsequenzen dieser Maßnahmen 
vor Augen: Ärztliche Weiterbildung könne für Betrof-
fene aufgrund des Status eines „entlassenen Beamten“ 
nicht fortgeführt werden. Die Folge: berufliche Zwick-
mühlen mit allen daraus folgenden finanziellen Proble-
men. Ein Wechsel in andere ärztliche Sektoren wie bei-
spielsweise der ambulante sei keine Option: Denn auch 
dieser Bereich sei staatlich reglementiert, zudem sei die 
Gründung einer eigenen Praxis sehr teuer. Mittlerweile 
gebe es immerhin Möglichkeiten, mit deutlich schlech-
ter bezahlten Stellen in privaten Krankenhäusern oder in 
großen Unternehmen unterzukommen. 

Viele Betroffene seien zudem auch großen psychischen 
Belastungen ausgesetzt, führten die Menschenrechtler 
weiter aus. Dies wirke in die Familien der Betroffenen 
hinein und führe zu Folgebelastungen der Angehörigen. 

Elif Turan sprach auch über den Umgang mit dem 
Corona virus im Land. Die Ärztin kritisierte den ihrer 
Ansicht nach wenig transparenten staatlichen Informa-
tionsfluss und mangelnde diesbezügliche Gesundheits-
aufklärung. So habe es beispielsweise erhebliche Abwei-
chungen hinsichtlich der vom Gesundheitsministerium 
und der von der Ärztekammer erhobenen Corona-Inzi-
denzwerte gegeben. Hindernisse seien auch beim ärztli-
chen Bemühen um Schutzkleidung und Desinfektions-
mittel zu spüren gewesen. Darüber hinaus habe sich die 
Bevölkerung beim Thema Corona-Schutzimpfung zu-
nächst nur als sehr gering informiert gezeigt, was sich in 
niedrigen Impfquoten niedergeschlagen habe. Ärztliche 
Eigen initiative in puncto Gesundheitsaufklärung habe 
dann lokal zu einer Erhöhung der Impfraten geführt.

Der Austausch in den Räumen der Landesärztekammer 
war sehr intensiv. Kammerpräsident Dr. Miller betonte 
mit Nachdruck: Ärztinnen und Ärzte dafür zu bestrafen, 
dass sie gewissenhaft ihrem Beruf nachkommen, wider-
spreche dem Ethos in den einfachsten Grundregeln. Ärzt-
liche Pflichten auszuüben und Missstände zu kritisieren, 
sei ein Gebot der Menschlichkeit und kein Verbrechen. 
Die Teilnehmer der Zusammenkunft loteten gemeinsam 
Möglichkeiten der Unterstützung aus. So wird sich die 
Südwest-Ärzteschaft auch weiterhin dafür einsetzen, die 
schwierige Situation von Ärztinnen und Ärzten in der 
Türkei bekannt zu machen und Defizite offen anzuspre-
chen. Die Kammer wird ihr Gewicht in den politisch-ge-
sellschaftlichen Diskurs bringen, um ärztlicher Not auch 
weiterhin Gehör zu verschaffen.

Schlaglichter
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Das Treffen in Stuttgart war eingebettet in einen größe-
ren Rahmen: Während ihres Deutschlandbesuchs tra-
fen die Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler 
anschließend in Berlin noch auf Vertreter der Bundes-
ärztekammer. Eingeladen hatte sie das internationale 
Ärztenetzwerk IPPNW. Am Austausch in Stuttgart nah-
men neben den Vorstandsmitgliedern der Landesärzte-
kammer auch Vertreter des IPPNW-Netzwerks sowie der 
Landespychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 
teil – ein sichtbarer Beweis, dass Solidarität im Gesund-
heitswesen keine Sektorengrenzen kennt.

Über 65.000 registrierte Nutzer  
im Ärztekammer-Portal
2021 wurde die Zahl von 65.500 registrierten Nutzern 
im Portal der Landesärztekammer und der Bezirksärzte-
kammern überschritten. Von landesweit über 70.000 Mit-
gliedern nehmen somit über 94 Prozent die Möglichkeit 
wahr, sich in den geschlossenen Mitgliederbereich ein-
zuloggen und Funktionen zu nutzen, die ausschließlich 
Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind. Viele Funktio-
nen sind bereits fester Service-Bestandteil für die Kolle-
ginnen und Kollegen:

Neben dem tagesaktuellen Blick auf das persönliche 
Fortbildungskonto ist beispielsweise auch die unkom-
plizierte Anmeldung bei Fortbildungsveranstaltungen 
in Baden-Württemberg oder die Beantragung des Elek-
tronischen Arztausweises möglich. Für Ärztinnen und  
Ärzte in Weiterbildung bringt das neue eLogbuch im 
Portal zusätzliche Unterstützung. Weiterbilder können 
ihren Antrag auf Erteilung einer Befugnis nach der Wei-
terbildungsordnung 2020 über eine Vorabfrage im Portal 
anstoßen.

Die Corona-Pandemie hat den Bedarf nach weiteren 
Funktionen im Portal geweckt: Desinfektionsmittel- und 
Grippeimpfstoff-Bestände der Apotheken sind zentral 
abrufbar, außerdem ist über das Stellenverzeichnis „IZ-
med“ die Kontaktaufnahme zu Bedarfsträgern in den Co-
rona-Impfzentren oder an anderer Stelle möglich. Hin-
zu kommt die unbürokratische Verwaltung der eigenen 
Stammdaten sowie der Abruf einer aktuellen Mitglieds-
bescheinigung.

Letztere ist beispielsweise als Nachweis der ärztlichen 
Approbation bei Tätigkeiten in Impfzentren nötig. Für 
Ärztinnen und Ärzte ist die einzige Voraussetzung für 
den Zugang zum Ärztekammer-Portal ein einmaliger 
und unkomplizierter Registrierungsprozess (sowie die 
anschließende Freischaltung durch ihre Bezirksärzte-
kammer innerhalb von ein bis zwei Werktagen).

Schlaglichter
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Ärztliche Qualitätskonferenz  
Notfallmedizin
Die Landesärztekammer Baden-Württemberg hat im 
April 2021 die „Ärztliche Qualitätskonferenz Notfall-
medizin“ ins Leben gerufen, um ärztliche Expertise in 
den Gremien der notfallmedizinischen Versorgung zu 
bündeln. Kammerpräsident Dr. Wolfgang Miller beton-
te bei der Gründungsversammlung: „Bislang war für die 
ärztlichen Vertreter der an der Notfallmedizin beteilig-
ten Institutionen ein strukturierter Austausch schwierig. 
Dieses Problem haben wir erkannt und gehandelt: Jetzt 
können wir uns in der Qualitätskonferenz eng abstim-
men, um uns dann mit einer starken ärztlichen Stimme 
in den Gremien auf Landesebene Gehör zu verschaffen. 
Zudem ermöglicht es die Qualitätskonferenz den ärztli-
chen Vertretern aller an der Notfallmedizin Beteiligten, 
sich außerhalb ihrer Organisationen zu begegnen und 
trotz institutioneller Diversität ärztliche Positionen zu 
koordinieren.“

Nach den Worten des Kammerpräsidenten habe seit Jah-
ren Handlungsbedarf bei der Sicherstellung von Infor-
mationsflüssen bestanden: Ideen oder Fragestellungen 
aus der operativen Basis hätten die zuständigen Gremien 
teilweise leider nicht adäquat erreicht, um dort zielfüh-
rend geklärt werden zu können. „Mit der Gründung der 
Ärztlichen Qualitätskonferenz ist dieser Missstand pas-
sé. Zudem kommen wir damit auch einer Anregung der 
Landesregierung nach und fassen ärztliche Expertise zu-
sammen“, so Dr. Miller. 

Dies sei gerade aufgrund der Weiterentwicklung der 
Strukturen in der medizinischen präklinischen Notfall-
versorgung wichtig. „Auf diesem Wege werden wir die 
Qualität in der präklinischen Notfallversorgung von Pa-
tientinnen und Patienten nachhaltig verbessern“, sagte 
Dr. Miller. Das Innenministerium habe die Einrichtung 
des Expertengremiums begrüßt.

Die „Ärztliche Qualitätskonferenz Notfallmedizin“ setzt 
sich zusammen aus den ärztlichen Vertretern der Hilfsor-
ganisationen (Landesärzte), dem Sprecher der Ärztlichen 
Leiter Rettungsdienst der Regierungspräsidien, dem Vor-
sitzenden und dem Landesvorsitzenden der Arbeitsge-
meinschaft Südwestdeutscher Notärzte, dem Ärztlichen 
Leiter der Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssi-
cherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg sowie 
ärztlichen Vertretern der Landesärztekammer (dem Vor-
sitzenden des Ausschusses Notfallmedizin sowie dem 
Vertreter des Wissenschaftlichen Beirats der Leitenden 
Notärzte). Vorsitzender der Gruppe ist der Präsident der 
Landesärztekammer.

Bezirksärztekammer Südbaden  
feiert 75-jähriges Jubiläum
Die Bezirksärztekammer Südbaden feierte 2021 ein 
wichtiges Jubiläum: Genau 75 Jahre zuvor hatte sich in 
Südbaden eine moderne ärztliche Selbstverwaltung ge-
gründet, um die Geschicke der Ärzteschaft zu lenken 
und gesundheitspolitische Impulse zu setzen. Um dieses 
75-jährige Bestehen angemessen zu würdigen, lud die 
Bezirksärztekammer Südbaden im Oktober 2021 zum 
Festakt ins Konzerthaus Freiburg ein. 

Es war eine würdevolle Veranstaltung, die die Tiefe der 
ärztlich aufgebauten Verbindungen vor Augen führte 
und durch Blicke sowohl in die Vergangenheit als auch 
in die Zukunft gleichzeitig eine Standortbestimmung der  
Ärzteschaft unternahm. 

In einer Festrede wurde die neue Chronik „Medizinge-
schichte im Südwesten“ vorgestellt, die die Geschichte 
der südbadischen Ärzteschaft anschaulich nachzeich-
net. In einem weiteren Vortrag ging es unter anderem 
um neue Technologien und Methoden in der medizi-
nisch-ärztlichen Anwendung und um damit verbundene 
ethisch-moralische Fragen.
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Landesärztekammer gestaltet  
Digitalisierung an vorderster Stelle mit 
Die fortschreitende Digitalisierung wird das Gesund-
heitswesen und die Gesellschaft im Allgemeinen nach-
haltig verändern. Auch die Patientenversorgung und der 
Zugang bestimmter Menschen zur ärztlichen Versorgung 
(beispielsweise ältere Menschen, Menschen mit Migra-
tionshintergrund und Menschen mit chronischen Erkran-
kungen) sind hiervon nicht ausgenommen. Digitalisie-
rung ist also nicht nur zukunftsweisend – vor allem ist es 
wichtig, sie bestmöglich zu gestalten, sodass Patienten 
durch mangelnde Kenntnisse der digitalen Welt nicht 
ausgeschlossen werden. Dies macht gezielte Qualifizie-
rungsmaßnahmen nötig, um die Patienten zur Nutzung 
bestimmter Technologien zu befähigen und die Akzep-
tanz qualitätsgesicherter Anwendungen zu erhöhen.  
Ärztinnen und Ärzte, andere medizinische Berufsgrup-
pen und Pflegekräfte nehmen hier eine ganz wichtige 
Multiplikatoren- und Vermittlerfunktion ein. Deshalb 
müssen diese Berufsgruppen im besonderen Maße befä-
higt werden, digitale Kompetenzen zu erwerben und an 
Patienten weiterzugeben. 

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg gestaltet 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen in vorderster 
Reihe mit. Denn sie weiß um die essenzielle Notwen-
digkeit, dass Ärztinnen und Ärzte jederzeit „Schritt 
halten“ müssen. Die Kammer ist daher einer von insge-
samt über zwanzig Projektpartnern des im Rahmen des  
REACT-EU-Programms durchgeführten Projekts  
DIKOMED, das von der Landesregierung gefördert und 
auch in Baden-Württemberg implementiert wird. 

Im Rahmen von DIKOMED-BW sind für den medizi-
nischen und pflegerischen Bereich unter anderem Schu-
lungen, Fortbildungsmaßnahmen sowie stationäre und 
mobile Showrooms geplant, die die teilnehmenden Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren in Digitalkompetenz 
schulen. Zudem werden die Projektträger für das Medi-
zinstudium und für die Pflegeausbildung Inhalte entwi-
ckeln, die in die Lehrpläne einfließen sollen. 

Weitere Projektpartner hierzulande sind unter anderem 
die Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württem-
berg, der Verein Digitale Gesundheit Baden-Württem-
berg, das Landeskompetenzzentrum für Pflege & Digita-
lisierung Baden-Württemberg sowie die Kassenärztliche 
Vereinigung Baden-Württemberg. Die Landesärztekam-
mer nutzt somit ihre Eingebundenheit in europäische, 
föderale und regionale Strukturen, um am Puls der Zeit 
zu bleiben und die richtigen Weichen für die Zukunft der 
Ärzteschaft zu stellen. 

Tag der älteren Generation: Gesund-
heitssektor muss leistungsfähig bleiben
In Baden-Württemberg leben immer mehr ältere Men-
schen und Hochbetagte. Es ist davon auszugehen, dass 
damit auch der Bedarf an medizinischer Versorgung 
weiter steigt. Die Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg wies daher zum Tag der älteren Generation am  
7. April 2021 öffentlichkeitswirksam darauf hin, dass 
dieser Entwicklung nur mit einem starken, gut aufge-
stellten Gesundheitswesen begegnet werden kann. Dr. 
Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg, sagte zu diesem Anlass: In Zukunft 
könnte die teils aufwendigere medizinische Versorgung 
der Älteren und Hochbetagten immer mehr zur ärztli-
chen Alltäglichkeit werden. Die künftige Landesregie-
rung müsse diese Entwicklung im Blick haben und die 
Weichen dafür müssten jetzt gestellt werden, um der Re-
alität nicht irgendwann hinterherzulaufen.

Laut Statistischem Landesamt lebten in Baden-Würt-
temberg Ende 2019 über 306.000 Menschen, die 85 
Jahre oder älter waren – bis 2050 könnte sich ihre Zahl 
nach jüngsten Prognosen verdoppeln. Andere Berech-
nungen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 ein Drittel 
der Bevölkerung Baden-Württembergs über 60 Jahre alt 
sein wird. Ältere Menschen werden die Gesellschaft also 
mehr und mehr prägen. 

Kammerpräsident Dr. Miller sprach am Tag der älte-
ren Generation über die Rahmenbedingungen einer zu-
kunftsfähigen Patientenversorgung und nannte hier vor 
allem gute Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte, 
für medizinisches Personal und für Pflegekräfte in der 
ambulanten sowie stationären Versorgung. Konkret be-
nannte er hier unter anderem angemessene Personalkapa-
zitäten, leistungsgerechte Entlohnung sowie Entlastung 
von zu viel Bürokratie. Nötig sei laut Dr. Miller auch 
eine engere Zusammenarbeit zwischen ärztlicher (Not-
fall-) Versorgung und Pflege, die reibungslose Abläufe 
ermögliche. Eine verlässliche hausärztliche Versorgung 
auch in ländlichen Regionen sei ebenfalls wichtig, und 
gerade für in der Mobilität eingeschränkte Menschen sei 
die gute Erreichbarkeit medizinischer Hilfe essenziell. 

Dr. Miller führte weiter aus, dass Ärztinnen und Ärzte 
gerade auch für die betagteren Patienten da sein woll-
ten. Dafür brauche es aber Freiräume für Ärztinnen und  
Ärzte, um Älteren weiterreichend als Ansprechpart-
ner und Lotsen im Gesundheitssystem zur Verfügung 
stehen zu können. Hier seien unter anderem intensive 
Aufklärung über Therapieoptionen, Mithilfe beim Orga-
nisieren von weiteren Behandlungsschritten, aber auch 
Begleitung bei der Nutzung digitaler Gesundheits- und 
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Behandlungsanwendungen zu nennen, was besonders äl-
tere Menschen vor Herausforderungen stelle. Mediziner 
müssten nach den Worten von Dr. Miller die Zeit haben, 
um sich differenziert und intensiv mit den Möglichkei-
ten der medizinischen Versorgung einer älter werdenden 
Bevölkerung (Therapieangebote, Arzneimittelwahl, Re-
habilitationsmöglichkeiten etc.) beschäftigen zu können. 
Ein Schritt in die richtige Richtung sei der bisherigen 
Landesregierung mit der Erhöhung der Studienkapazi-
täten um 150 Humanmedizin-Plätze bereits gelungen, 
doch sei dies nur einer von vielen verschiedenen Bau-
steinen für die Versorgung der Zukunft.  

Die Landesärztekammer forderte die Politik und alle Ak-
teure im Gesundheitswesen am Tag der älteren Genera-
tion dazu auf, die sich verändernde Patientenstruktur im 
Auge zu behalten und Versorgungsdefiziten bestmöglich 
vorzubeugen. Die Kammer betonte: Die Ärztinnen und 
Ärzte im Südwesten seien sich dieser Verantwortung be-
wusst und brächten sich mit all ihrem Engagement ein, 
um Patienten jetzt und in Zukunft optimal versorgen zu 
können.

Tag der Organspende
Die Landesärztekammer Baden-Württemberg rief zum 
Tag der Organspende am 5. Juni 2021 öffentlichkeits-
wirksam dazu auf, sich intensiv mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen. Kammerpräsident Dr. Wolfgang Mil-
ler betonte zu diesem Anlass: Nach wie vor bestimme 
Corona den öffentlichen Diskurs. Dabei dürfe aber nicht 
vergessen werden, dass auch die Organspende ein hoch-
relevantes Thema sei und jeden etwas angehe. Das The-
ma sei komplex, berge Unsicherheiten und berühre sen-
sible Lebensbereiche. Dennoch gelte: Die Bereitschaft 
zur Organspende könne Leben retten. Vor allem könne 
jeder Einzelne jederzeit selbst in die Situation geraten, 
auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein. Der Tag der 
Organspende erinnere daran, sich auch abseits des Pan-
demiegeschehens Zeit für die Klärung wichtiger Lebens-
fragen zu nehmen, so Dr. Miller weiter. 

Der Kammerpräsident nutzte den Tag der Organspende 
auch dafür, aus Ärztesicht Bilanz zu ziehen: Die Ärztin-
nen und Ärzte in den Krankenhäusern hätten es zusam-
men mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation 
(DSO) geschafft, dem wichtigen Thema Organspende 
einen unverändert großen Stellenwert im Klinikgesche-
hen einzuräumen. Besonders hervorzuheben sei die Ar-
beit der Transplantationsbeauftragten, die nach wie vor 
– auch in der Pandemie – großes Engagement zeigten. 

Aufgabe dieser Ärztinnen und Ärzte ist es, die Organ-
spende vor Ort im Krankenhaus zu organisieren: Sie be-
treuen und begleiten die Angehörigen in angemessener 
Weise, identifizieren und melden potenzielle Organspen-
der und beraten das Krankenhauspersonal. Dr. Miller 
dankte allen Transplantationsbeauftragten am Tag der 
Organspende für ihren Einsatz und für ihr Engagement, 
dem Thema auch in schwierigen Zeiten unverändert 
hohe Bedeutung zu verleihen. 

Die Landesärztekammer machte darüber hinaus auf die 
große Bandbreite ihres Engagements für die Organspen-
de aufmerksam: So hat sie unter anderem die Stärkung 
der Transplantationsbeauftragten als zentralen Punkt zur 
Verbesserung der Situation benannt und das Thema in 
die ärztliche Weiterbildung integriert. Zudem befürwor-
tet sie, Aufklärung über Organspende in den Lehrplänen 
allgemeinbildender Schulen zu verankern. Zusätzlich 
arbeiten die Landesärztekammer und die DSO eng zu-
sammen, um beispielsweise zertifizierte (Online-) Kurse 
für am Beginn ihrer Tätigkeit stehende Transplantations-
beauftragte auf den Weg zu bringen. 

Die Landesärztekammer rückte zum Tag der Organspen-
de auch das Thema Lebendspende in den Fokus und ver-
öffentlichte aktuelle Zahlen. Bei dieser Form der Organ-
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übertragung stellen gesunde Menschen als Spender im 
Rahmen gesetzlicher Vorgaben eigene Organe für eine 
Transplantation zur Verfügung – transplantiert werden 
vor allem Nieren und Teile der Leber. Die Transplan-
tation muss für den Spender gesundheitlich vertretbar 
sein, auch müssen Spender und Empfänger verwandt 
sein oder in einem engen persönlichen Näheverhältnis 
stehen. Die Landesärztekammer hat bei ihren vier Be-
zirksärztekammern sogenannte Lebendspendekommis-
sionen eingerichtet. Sie werden auf Antrag der Trans-
plantationszentren aktiv; ihre Aufgabe ist unter anderem, 
nach Abschluss aller medizinischen und psychologi-
schen Untersuchungen die Freiwilligkeit der Lebendor-
ganspende und das besondere Näheverhältnis zwischen 
Spender und Organempfänger zu prüfen. 

Im Jahr 2020 gingen 87 Anträge zur Lebensorganspende 
ein. Im weiteren Verlauf wurden sieben Anträge zurück-
gezogen und die übrigen 80 Anträge von den Kommis-
sionen genehmigt. Am häufigsten ging es um Nieren-
transplantationen. Kammerpräsident Dr. Miller dankte 
den Mitgliedern der Kommission für ihre Arbeit und 
drückte seine Hoffnung aus, dass auch die Lebendspende 
weiter ins öffentliche Bewusstsein dringt und für intensi-
ve Beschäftigung mit dem Thema sorgt. 

Substituierende Ärztinnen und Ärzte 
gewinnen 
Die suchtmedizinische Behandlung (Substitutionsthera-
pie) ermöglicht vielen drogenabhängigen Menschen eine 
gesundheitliche sowie soziale Stabilisierung. 

Schätzungsweise 166.000 Opioidabhängige gibt es in 
Deutschland (10.435 in Baden-Württemberg/Stand Ende 
2020), davon sind mehr als 81.300 in einer substitutions-
gestützten Behandlung. 

Der Bedarf an Substititutionsbehandlungen steigt kon-
tinuierlich. Allerdings gehen immer mehr Substitutions-
ärztinnen und -ärzte in den Ruhestand, gleichzeitig fin-
den sich viel zu wenige neue Ärztinnen und Ärzte, die 
eine Substitutionsbehandlung in ihren Praxen anbieten 
wollen. Ende 2020 gab es in Baden-Württemberg 384 
substituierende Ärztinnen und Ärzte.

Um auf diese Thematik aufmerksam zu machen, startete 
die Bundesärztekammer 2021 eine Informationsinitiative 
zur Substitutionsbehandlung. Mit dieser Initiative sollten 
Ärztinnen und Ärzte zur Teilnahme an der Versorgung 
Opioidabhängiger gewonnen, ferner auch strukturelle 
Defizite der Versorgung thematisiert und angegangen 
werden.  

Auch die Landesärztekammer Baden-Württemberg, ins-
besondere der Ausschuss „Suchtmedizin“, unterstütz-
te diese Initiative und setzte sich im Berichtszeitraum 
nachdrücklich dafür ein, Ärztinnen und Ärzte für das 
Thema Substitutionstherapie zu sensibilisieren und für 
diese Therapieform zu gewinnen. 

In der August-Ausgabe des Ärzteblattes Baden-Würt-
temberg wurden in einem ausführlichen Substitu tions-
Schwerpunkt einzelne Aspekte zur Substitutionsbehand-
lung näher beleuchtet. 

Um die Versorgung Opioidabhängiger weiterhin zu ge-
währleisten, müssten verschiedene Lösungswege be-
trachtet werden. So wurde in dem Schwerpunkt auch 
auf die Stärkung ärztlicher Weiter- und Fortbildungsak-
tivitäten hingewiesen, um für den Erwerb der Zusatz-
weiterbildung „Suchtmedizinische Grundversorgung“ 
und anschließend für eine Teilnahme an der Versorgung 
zu motivieren. Diese Zusatzweiterbildung kann berufs-
begleitend beispielsweise über die Akademien der ba-
den-württembergischen Bezirksärztekammern erworben 
werden. 
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Vielfältiges öffentliches Engagement 
über das gesamte Jahr 
Die ärztliche Standesvertretung war das gesamte Jahr 
2021 hindurch gefragter Gesprächs- und Interviewpart-
ner für die Tages- und Fachmedien. Die Corona-Krise 
führte der Öffentlichkeit klar vor Augen, dass die Ärzte-
schaft durch ihre medizinische Expertise und durch ihr 
gesundheitspolitisches Know-how eine zentrale Rolle 
bei der Pandemiebekämpfung einnimmt. Es galt, Zusam-
menhänge zu erklären, Entwicklungen zu kommentieren 
und Aufklärungsarbeit in Sachen Gesundheitsschutz zu 
leisten. Dementsprechend häufig wurde über die Süd-
west-Ärzteschaft in den Medien berichtet beziehungs-
weise trat sie öffentlich in Aktion, wenn sie zur Pande-
mie und zu anderen Sachverhalten Stellung nahm. Die 
Aussagen und Einschätzungen der Kammervertreterin-
nen und -vertreter verdeutlichen die große thematische 
Bandbreite ihres medizinischen und gesundheitspoliti-
schen Wirkens. Die folgenden Beispiele aus dem Jah-
resverlauf zeigen das vielfältige öffentliche Engagement 
der ärztlichen Standesvertretung:

Zu Beginn des Jahres machte sich die Landesärzte-
kammer für einen Ausbau der Gedenkstätte Grafeneck 
stark, die an die „Euthanasie“-Verbrechen der National-
sozialisten erinnert. Ärzte hatten sich damals durch die 
Auswahl der zur Ermordung vorgesehenen Menschen 
und durch die aktive Beteiligung an den Tötungen mit-
schuldig gemacht. Kammerpräsident Dr. Miller setz-
te sich dafür ein, den Gedenkort zukunftsfähig und für 
Besucher weiterhin optimal nutzbar zu machen – unter 
anderem berichtete das Deutsche Ärzteblatt über den 
Sachverhalt. 

Auch der Rat des Kammerpräsidenten, sich rechtzeitig 
– am besten schon in der kalten Jahreszeit – gegen die 
durch Zecken übertragene Krankheit FSME impfen zu 
lassen, fand zum Jahresanfang großen medialen Wider-
hall. 

Im Frühling thematisierte der „SPIEGEL“ Corona-Ver-
harmloser beziehungsweise Corona-Leugner innerhalb 
der deutschen Ärzteschaft. Das Magazin hatte hierzu die 
verschiedenen Ärztekammern im Bundesgebiet befragt, 
wie sie mit derartigen Fällen umgehen. Die Landes-
ärztekammer Baden-Württemberg beteiligte sich selbst-
verständlich an der Erhebung und stellte Informationen 
in gebotener Form zur Verfügung. Später berichtete 
der Südwestrundfunk (SWR) über den Start der Coro-
na-Schutzimpfungen in den Hausarztpraxen. Präsident 
Dr. Miller begrüßte vor laufender Kamera den Impf-
start und mahnte gleichzeitig an, dass die Gruppe der 
Fach- und Privatärzte schnellstmöglich folgen müsste. 

Mit dem Thema Durchimpfungen und der Notwendig-
keit hoher Impfquoten beschäftigte sich neben anderen 
auch das Deutsche Ärzteblatt: Es berichtete über speziel-
le Impf-Aktionen, beispielsweise auf Parkplätzen – eine 
von diesen hatte Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth, 
Mitglied der Vertreterversammlung der Landesärzte-
kammer, organisiert; im Bericht sprach sie über die zu-
grundeliegende Motivation sowie über die im Vorfeld 
nötigen Planungen.  

Im Sommer 2021 forderte Kammer-Vorstandsmitglied 
Dr. Robin Maitra im #AGENDAGESUNDHEIT Ma-
gazin der AOK Baden-Württemberg ein umfassenderes 
(gesellschafts-) politisches Engagement im Kampf ge-
gen den Klimawandel und betonte, der Klimaschutz 
müsse neben der Bewältigung der Corona-Pandemie zur 
zentralen gesundheitspolitischen Aufgabe werden. Dr. 
Jürgen de Laporte, Vizepräsident der Bezirksärztekam-
mer Nordwürttemberg, leuchtete im Sommer mit einem 
Tagungs-Fachbeitrag das Thema integrative Ansätze in 
der palliativen Versorgung weiter aus. Darüber hinaus 
nahm das Präsidium der Landesärztekammer aktiv an 
einem Online-Fachgipfel zur psychischen Situation von 
Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie teil 
– mehrere ärztliche Fachmedien sorgten für bundesweite 
Berichterstattung. Kammerpräsident Dr. Wolfang Mil-
ler und Vizepräsidentin Agnes Trasselli betonten: Die 
Ärzte schaft würde ihren aktiven Beitrag leisten, um ent-
standenes Leid bei Kindern und Jugendlichen zu lindern. 

Im Herbst traf sich Kammerpräsident Dr. Miller mit dem 
baden-württembergischen Sozialminister Manne Lucha 
und den Amtsleiterinnen und Amtsleitern der Gesund-
heitsämter im Land. Bei der Zusammenkunft ging es 
um die Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes (ÖGD) als tragende Säule des Gesundheitssystems; 
Dr. Miller sprach über die Wahrnehmung des ÖGD in 
der Ärzteschaft, über die große Leistungsbereitschaft der 
dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über 
vergangene und zukünftige Herausforderungen. 

Wenig später richtete sich die Landesärztekammer zum 
Tag des Händewaschens mit einem Appell an die Öffent-
lichkeit, das wichtige Thema Handhygiene langfristig im 
öffentlichen Bewusstsein zu verankern. 

Ebenfalls im Herbst wurde in einer Veranstaltung über 
eine anstehende landkreisübergreifende Veranstal-
tungsreihe zum Thema Sucht informiert. Dr. Paula  
Hezler-Rusch, Präsidentin der Bezirksärztekammer Süd-
baden und Vorstandsmitglied der Landesärztekammer, 
nahm daran teil und ließ ihre ärztliche Expertise ein-
fließen. Kammermitglied Prof. Dr. Nicola Buhlinger- 
Göpfarth bemängelte in einem Bericht der Ärzte-Zeitung 
das Fehlen einer umfassenden, deutschlandweiten Strate-
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gie zur Förderung der Gesundheitskompetenz und stellte 
mögliche Gegenstrategien vor. Der Menschenrechts-
beauftragte der Landesärztekammer Dr. Robin Maitra 
sprach im Rahmen eines Symposiums über die Versor-
gung geflüchteter Menschen. Ärztinnen und Ärzte aus 
Ravensburg sammelten öffentlichkeitswirksam 75.000 
Euro Spendengeld für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne 
Grenzen“. 

Zum Jahresende sprach PD Dr. Barbara Puhahn- 
Schmeiser, Ausschuss-Mitglied der Landesärztekam-
mer, bei einer Veranstaltung der Bundesärztekammer 
über junge Ärztinnen und Ärzte und deren Weg zu Füh-
rungspersönlichkeiten. Kammerpräsident Dr. Miller the-
matisierte in ausführlichen Interviews mit dem SWR die 
Corona-Situation im Land, den Stand der Booster-Imp-
fungen und Hass und Anfeindungen gegen Ärztinnen 
und Ärzte seitens der Corona-Leugner. Mit Dr. Hez-
ler-Rusch sprach der SWR darüber hinaus noch über den 
Cannabis-Konsum in Deutschland. 

Die hier nur in Ausschnitten dargestellten Beispiele ver-
deutlichen die hohe gesellschaftliche Relevanz und die 
tiefe gesellschaftliche Eingebundenheit der ärztlichen 
Selbstverwaltung, die sich auch 2021 fortsetzte. Nicht 
mit eingerechnet sind die vielen tagesaktuellen Anfragen 
verschiedenster Medien zu Einzelthemen an die Ärztli-
che Pressestelle. Die Anfragen werden stets kurzfristig 
und kompetent beantwortet, häufig durch Vermittlung 
von individuell passenden Gesprächspartnern aus der 
baden-württembergischen Ärzteschaft. 

Ärzteparlament auch in Krisenzeiten 
immer am Puls der Zeit
Die baden-württembergische Ärzteschaft stand 2021 vor 
großen Herausforderungen: Zum einen ging es im Ver-
lauf des Jahres darum, das nach wie vor grassierende Co-
ronavirus zu bekämpfen und die Gesundheitsversorgung 
aufrechtzuerhalten. Zum anderen gab es auch jenseits 
von Corona drängende Themen: darunter die Arbeits-
bedingungen im Gesundheitssektor, Reformen in der 
Notfallversorgung, die Folgen des Klimawandels für die 
Gesundheit sowie die Zukunftsfähigkeit des ärztlichen 
Stands selbst.  

Die Ärztinnen und Ärzte aus dem Südwesten waren da-
mit auch in diesem Jahr an zentraler Position gefordert, 
ihr medizinisches und gesundheitspolitisches Know-
how einzubringen und gesamtgesellschaftlich zu wirken. 
Aufgabe der Vertreterversammlung (VV) war es daher, 
wichtige Debatten zu führen, Lösungen zu finden und 
die richtigen Weichen zu stellen. Die beiden Sitzungen 
des Ärzteparlaments im Sommer und im Herbst 2021 
wurden als Präsenzveranstaltungen unter strengen Hy-
gieneauflagen abgehalten; dies garantierte den persön-
lichen ärztlichen Austausch in unruhigen Zeiten. Wie in 
den Vorjahren führten die Delegierten lebhafte Diskus-
sionen und tauschten sich auf Augenhöhe aus. Dabei 
blieb es stets beim konstruktiven und wertschätzenden 
Miteinander. Die Sitzungen der Vertreterversammlungen 
zeigen: Die Ärzteschaft war und ist handlungsfähig – 
auch und gerade in Krisenzeiten. Im Folgenden werden 
einige Themen des Jahres 2021 skizziert: 

Corona-Pandemiebekämpfung

Die Corona-Krise und ihre Bewältigung waren naturge-
mäß die dominanten Themen der Vertreterversammlun-
gen im Jahr 2021. Im Sommer zeichneten Kammerprä-
sident Dr. Wolfgang Miller und Vizepräsidentin Agnes 
Trasselli unter dem Motto „Ein Jahr mit Corona“ alle 
bisherigen Aktivitäten der Landesärztekammer zur Pan-
demiekoordination nach und gaben Auskunft über das 
vielfältige Engagement der Ärztinnen und Ärzte vor 
Ort. Anschließend teilten die Delegierten ihre Erfah-
rungen und benannten zutage getretene Schwachstellen 
und Probleme im Kampf gegen das Virus. Auch in der 
Herbstsitzung nahm Kammerpräsident Dr. Miller eine 
Skizzierung der aktuellen Pandemielage vor – das Infek-
tionsgeschehen hatte zwischenzeitlich im Land deutlich 
an Dynamik gewonnen. Dr. Miller informierte die Dele-
gierten über den aktuellen Sachstand hinsichtlich aller 
pandemiebezogenen Maßnahmen der Kammer, benannte 
die Hemmschuhe für eine effektivere Virusbekämpfung 
und forderte die Bundespolitik zum Gegensteuern auf. 
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Darüber hinaus informierte er über den aktuellen Stand 
aller Bemühungen der Ärzteschaften vor Ort, so vielen 
Impfwilligen wie möglich niedrigschwellige Impfange-
bote zu machen.

Die Entschließungen und Forderungen der Vertreterver-
sammlung zur Pandemiebekämpfung bekamen sehr gro-
ße öffentliche Aufmerksamkeit. So übte das Ärzteparla-
ment im Rahmen einer Entschließung im Herbst scharfe 
Kritik am Vorgehen der Bundespolitik, die Auslieferung 
des Impfstoffes von Biontech/Pfizer zu rationieren und 
auf diese Weise die Impfkampagne ins Stocken geraten 
zu lassen. Ebenfalls großen öffentlichen Widerhall er-
fuhr der dringende Appell der Vertreterversammlung an 
die Bevölkerung, sich schnellstmöglich gegen Corona 
impfen zu lassen. Die Sommer-Forderungen, den Co-
rona-Impfstoff als Einzel-Impfstoff in Fertigspritzen in 
Vertrieb zu bringen und auf diese Weise für mehr ärzt-
liche Flexibilität bei den Immunisierungen zu sorgen, 
sowie die körperlichen und psychischen Folgen der Pan-
demie für Kinder und Jugendliche mehr in den Fokus 
zu nehmen und bessere Schutzkonzepte zu erarbeiten, 
bekamen ebenfalls viel Resonanz. Des Weiteren setzte 
sich die Vertreterversammlung unter anderem für ein 
professionelles Pandemiemanagement mit dauerhaftem 
Einbezug ärztlichen Know-hows sowie für eine gerechte 
weltweite Impfstoffverteilung ein. 

Nachwuchsgewinnung und -förderung des ärztlichen 
Stands

Die Frage, wie die Ärzteschaft durch Nachwuchsge-
winnung und -förderung zukunftsfest gemacht werden 
kann, um auch kommenden Herausforderungen gerecht 
werden zu können, nahm 2021 ebenfalls einen zentra-
len Stellenwert ein. Die Vertreterversammlung stellte im 
Sommer die Weichen dafür, dass bereits Medizinstudie-
rende im Praktischen Jahr (sogenannte PJler) freiwillige 
Mitglieder der Ärztekammer sein können. Die auf den 
Weg gebrachte Regelung ermöglicht es PJlern unter 
anderem, Fortbildungsangebote der Kreisärzteschaften 
wahrzunehmen, berufspolitische Erfahrungen zu sam-
meln, Kontakte zu knüpfen sowie sich durch den Bezug 
von Fachpresse auf dem Laufenden zu halten – allesamt 
wichtige Voraussetzung dafür, dass der Einstieg ins Be-
rufsleben gelingt und die Bedeutung einer starken ärzt-
lichen Selbstverwaltung vor Augen geführt wird. Die 
Delegierten hoben in der Sommerversammlung klar her-
vor, dass der Zugang zur Kammerwelt für junge Leute so 
niedrigschwellig wie möglich sein muss. 

Auch die bereits Berufstätigen, die noch am Anfang ihres 
beruflichen Lebens stehen, nahm das Ärzteparlament in 
den Fokus. Die Delegierten tauschen sich in den Debat-
ten im Sommer zur Qualität und Weiterentwicklung der 

ärztlichen Weiterbildung über zahlreiche Anregungen 
aus, von der Einführung von Seminaren für Weiterbil-
dungsbefugte, Qualitätskriterien für eine gute Weiterbil-
dung, bis hin zu einer Kontaktaufnahme mit den Befugten 
und den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung vor Ort 
an der Weiterbildungsstätte. Die Vertreterversammlung 
beauftragte den Kammervorstand mit der Ausarbeitung 
eines ausgewogenen Konzepts, um auf dieser Grundla-
ge konkrete Vorgaben abzustimmen. Im Herbst stand die 
Einführung der Facharztkompetenz „Innere Medizin und 
Infektiologie“ im Vordergrund. Daneben ging es um auf 
den Weg gebrachten Änderungs- und Anpassungsbedarf, 
der sich seit der Einführung der Weiterbildungsordnung 
2020 ergeben hatte. Mit breiter Zustimmung stimmten 
die Delegierten darüber hinaus für eine Satzungsanpas-
sung, um eine Regelung hinsichtlich der Anerkennung 
und Zertifizierung von curricularen Fortbildungen in die 
Wege zu leiten.  

Zukunftsfähigkeit der ärztlichen Selbstverwaltung

Im Fokus des Sitzungsjahres 2021 stand auch die Frage, 
wie die Ärztekammer selbst als organisatorisches Rück-
grat der Ärzteschaft zukunftsfest gemacht werden kann. 
Die Vertreterversammlung hatte den Vorstand 2019 auf 
den Weg geschickt, diesbezüglich alle nötigen Schritte 
einzuleiten. Nach einem erstem Bericht im Sommer war 
die Aussage des Kammerpräsidiums im Herbst eindeu-
tig: Die Kammer sei auf einem sehr guten Weg und be-
reits jetzt ausgezeichnet aufgestellt, lautete die klare Bot-
schaft. Kammerpräsident Dr. Miller und Vizepräsidentin 
Trasselli riefen die großen Aufgabenfelder in Erinnerung, 
die in puncto Zukunftsfähigkeit bereits definiert worden 
waren: Struktur von Selbstverwaltung und Verwaltung, 
Service einschließlich Dienstleistungen und Digitalisie-
rung, Transparenz und Kommunikation sowie die Finan-
zen mit Betonung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit. 
In jedem dieser Bereiche gehe es voran, konkrete Maß-
nahmen seien bereits umgesetzt, erfuhren die Delegier-
ten. Das Präsidium nannte beispielhaft die Etablierung 
einer gemeinsamen IT-Abteilung von Landesebene und 
Bezirken, die Implementierungen von Online-Fortbil-
dungen, die Neukonzipierung der Kammer-Internetprä-
senz sowie die Weiterentwicklung des Mitgliederportals. 
Dr. Miller stellte darüber hinaus die Maßnahmen der 
Kammer in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vor 
– darunter die Umstellung auf Ökostrom, die Emissions-
reduzierung durch Homeoffice-Möglichkeiten und die 
Umsetzung von Projekten zur Emissionskompensation. 

Klimawandel und Gesundheit

Die Selbstverpflichtung der ärztlichen Selbstverwaltung, 
in Sachen Klimaschutz mit gutem Beispiel voranzu-
gehen, nahmen die Delegierten sehr ernst. Vor diesem 
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Hintergrund beauftragten sie den Vorstand, einen Maß-
nahmenplan zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes der 
Dienstgebäude zu erstellen. Zudem wurde der Kammer-
vorstand beauftragt, regelmäßig über alle diesbezügli-
chen Aktivitäten zu berichten. Die Delegierten sprachen 
sich auch dafür aus, den Klimawandel in größerem Rah-
men zu thematisieren. So forderten sie beispielsweise 
Städte, Kommunen und Landkreise auf, bestehende Ka-
tastrophenschutzpläne angesichts von Extremwetterla-
gen wie Hitzewellen und Überflutungen auf Tauglichkeit 
hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ex-
plizit für den Gesundheitssektor setzen sie sich unter an-
derem dafür ein, dass die Entwicklung und Herstellung 
wiederverwendbarer Medizinprodukte sowie der Einsatz 
von medizinischer Schutzausrüstung aus deutscher/euro-
päischer Produktion mit entsprechenden Qualitäts- und 
Umweltstandards stärker gefördert werden sollte.  

Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor

Das Jahr 2021 zeigte deutlich, welch drastische Konse-
quenzen es für eine Gesellschaft haben kann, wenn der 
Gesundheitssektor mit Problemen zu kämpfen hat. Dem 
Ärzteparlament war es daher ein besonderes Anliegen, 
diesbezüglich zutage tretende Defizite offen zu benen-
nen und Lösungswege aufzuzeigen. Die Vertreterver-
sammlung forderte daher unter anderem den Abbau der 
Bürokratie, die Abkehr von der fortschreitenden reinen 
Profitorientierung, coronabedingte finanzielle Zuwen-
dungen für das nichtärztliche Personal sowie den Schutz 
des medizinischen Personals vor Überlastung bei Ein-
haltung und Überwachung entsprechender Qualitätsstan-
dards. Ferner machte sie sich dafür stark, gegen jegliche 
Form der Diskriminierung im Gesundheitswesen vor-
zugehen, die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für 
das Pflegepersonal in den Fokus zu nehmen sowie der 
Befristungspraxis ärztlicher Arbeitsverträge an Univer-
sitätskliniken entgegenzutreten. 

Weiterentwicklung der Notfallhilfe

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Notfallhilfe – und 
damit ein Bereich, in dem Sekunden über Leben und Tod 
entscheiden können. Die Vertreterversammlung forderte 
in ihrer Herbstsitzung unter anderem von der Landes-
regierung, dass ärztliche Vertreter künftig als reguläre 
und stimmberechtigte Mitglieder mit ihrem Know-how 
in den Bereichsausschüssen für den Rettungsdienst ver-
treten sein müssten. Zudem mahnte sie an, Reformen 
bezüglich der Qualität der notfallmedizinischen Versor-
gung anzugehen und weiterzuentwickeln. 

Das baden-württembergische Ärzteparlament fasste 
2021 noch viele weitere Beschlüsse zu wichtigen The-
men, die beistehend im Wortlaut aufgeführt werden. Es 
zeigte mit seiner Aktivität, dass es als wichtige gesund-

heitspolitische und gesamtgesellschaftliche Instanz auch 
weiterhin am Puls der Zeit und öffentlich sehr gefragt ist. 
Auf die ärztliche Selbstverwaltung war und ist Verlass – 
auch und gerade dann, wenn es darauf ankommt. 
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Entschließungen  
der Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung (siehe Seite 14) fasste bei ih-
ren beiden Tagungen im Jahr 2021 zahlreiche wegwei-
sende Entschließungen, die aus Platzgründen nur stark 
verkürzt wiedergeben werden. Alle Beschlüsse sind je-
doch im Volltext auf der Website der Landesärztekam-
mer Baden-Württemberg nachlesbar. 

Covid-19 Einzel-Impfstoff 

Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, damit Co-
vid-19-Impfstoff als Einzel-Impfstoff möglichst rasch in 
Fertigspritzen hergestellt und in den Vertrieb gebracht 
wird. 

Professionalisierung der Pandemiebekämpfung 

Politische Entscheidungsträger im Land und im Bund 
wurden aufgefordert, die Pandemiebekämpfung durch 
umfassende Einbeziehung und Beachtung der Priori-
tät medizinischer Expertise zu professionalisieren. Die  
Ärzteschaft erwarte proaktives, fachadäquates Handeln 
aller Entscheidungsträger. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Schutzausrüstung sollte möglichst aus deutscher be-
ziehungsweise europäischer Produktion stammen. Bei 
Ausschreibungen sollen nichtmonetäre Kriterien wie 
ökologischer Fußabdruck, Transportwege, europäische 
Zertifizierungssiegel und Qualitätsstandards stärker ge-
wichtet werden. 

Unterstützung der COVAX-Initiative 

Die Landesregierung wurde aufgefordert, zur Vertei-
lungsgerechtigkeit mit Corona-Impfstoff beizutragen 
und durch die Abgabe nicht verwendeten oder benötig-
ten Impfstoffes aus Baden-Württemberg über die inter-
nationale COVAX-Initiative der WHO an Länder des 
globalen Südens zu einer dortigen Verbesserung der 
Impfquoten beizutragen. 

Folgen der Coronapandemie für  
Kinder und Jugendliche 

Der Vorstand der Landesärztekammer wurde aufge-
fordert, auf die politisch Verantwortlichen in Landes-
regierung, Kommunen und Schulträgern einzuwirken, 
kurzfristig alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
sodass nach den Sommerferien ein sicherer Besuch von 
Kitas und Schulen für alle Kinder und Jugendlichen in 
Präsenz möglich ist. 

Katastrophenschutzpläne für Klimakrisen 

Städte, Kommunen und Landkreise wurden aufgefor-
dert, bestehende Katastrophenschutzpläne auf die Taug-

lichkeit im Falle von klimabedingten Krisenfällen wie 
Hitzewellen, Extremwetterlagen etc. zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Dies betrifft neben Maß-
nahmenkatalogen insbesondere die Effektivität von 
Warninstrumenten in Kommunikationsketten und die 
Vernetzung bestehender Hilfe-Strukturen des Katastro-
phenschutzes und der Gesundheitsversorgung. 

Klimaneutralität der Dienstgebäude 

Der Vorstand der Landesärztekammer wurde beauftragt, 
einen Maßnahmenplan zur Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes der Dienstgebäude zu erstellen. Dieser soll Grund-
lage zur Umsetzung künftiger Maßnahmen sein. 

Sachstandsbericht zur Klimaneutralität 

Der Vorstand der Landesärztekammer wurde beauftragt, 
jährlich Bericht über den Stand der Umsetzung der An-
strengungen zur Erreichung von Klimaneutralität in al-
len Geschäftsstellen abzulegen.

Appell an die Bevölkerung: Corona-Impfung

Die baden-württembergische Ärzteschaft appelliert an-
gesichts stark steigender Corona-Inzidenzen eindring-
lich an die Bevölkerung, sich jetzt gegen Corona impfen 
zu lassen. 

Die Ungeimpften setzen nicht nur ihre eigene Gesund-
heit aufs Spiel, sondern gefährden auch alle Menschen, 
mit denen sie in Kontakt kommen, im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Die 
Ärztinnen und Ärzte im Südwesten stehen bereit, die 
Menschen eingehend über alle Aspekte der Corona-
impfung zu informieren und ihnen die Impfung anzubie-
ten, vor allem den Ungeimpften. 

Aktuelle und zukünftige finanzielle und strukturelle 
Bedarfe der Sozialpädiatrischen Zentren

Um die Versorgung von behinderten Menschen, insbe-
sondere behinderter Kinder, sicherzustellen, wurden 
Politik und Gesellschaft aufgefordert, mit geeigneten 
Mitteln auf die folgenden Ziele hinzuwirken: homo-
gene Finanzierung für die Sozialpädiatrischen Zentren 
(SPZ), Anhebung der Pauschalen auf ein auskömmliches 
Niveau, Sicherung der Versorgung von behinderten Er-
wachsenen. Die beteiligten Akteure sind besser zu ver-
netzen und die Strukturen näher zu bringen. Eine gute 
Versorgung muss die gesamte Lebensspanne und die auf-
tretenden Sorgen und Nöte im Blick behalten.

Online-Angebote in Fort- und Weiterbildung

Basierend auf den vielfältigen positiven Erfahrungen 
mit Online-Aus- und Weiterbildungen während der Pan-
demie sowie den bereits seitens der Kassenärztlichen 
Vereinigung abrechenbaren Online-Therapieangeboten 

Schlaglichter
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sind bei der Fort- und Weiterbildung Online-Angebote 
gleichwertig mit anderen Angeboten anzuerkennen, es 
sei denn, fachliche Gründe stehen dem entgegen.

Stimmberechtige ärztliche Vertreter  
in den Bereichs ausschüssen

Die Landesregierung wurde aufgefordert, das Rettungs-
dienstgesetz dahingehend zu ändern, dass den Bereich-
sausschüssen für den Rettungsdienst auch ärztliche Ver-
treter als reguläre und stimmberechtigte Mitglieder (und 
nicht nur mit beratender Stimme) angehören.

Doppelte Hilfsfrist abschaffen

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg befürwor-
tet die von der Landesregierung geplante Abschaffung 
der bisher bestehenden doppelten Hilfsfrist im Lan-
desrettungsdienstplan und fordert gleichzeitig, sich bei 
zukünftigen Überlegungen zur Struktur des Rettungs-
dienstes auf die „Time-to-Treat“ im Bereich von Tra-
cer-Diagnosen zu fokussieren.

Freigabe von Therapien 

Der Gesetzgeber wurde im Einvernehmen mit der Bun-
desärztekammer und dem Paul-Ehrlich-Institut aufge-
fordert, die Therapie mit autologem plättchenreichem 
Plasma (aPRP) und autologem plättchenreichem Fibrin 
(aPRF) im § 28 des Transfusionsgesetzes auch für Ärzte 
und nicht nur für Zahnärzte zu regeln.

Honorierung der Praxismitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter für deren Einsatz in der Corona-Pandemie

Es wurde eine zusätzliche Honorierung der Praxismitar-
beiterinnen und Praxismitarbeiter gefordert, die seit Be-
ginn der Corona-Pandemie einer erheblichen Zusatzbe-
lastung ausgesetzt sind. Diese zusätzliche Honorierung 
muss aus öffentlichen Mitteln kommen!

Keine Kontingentierung des Covid-19 Impfstoffs

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg setzt sich 
gegen eine Kontingentierung des Covid-19 Impfstoffs 
Comirnaty® der Firma Pfizer Biontec für die Impf-
kampagne in der ambulanten Betreuung von Covid-19- 
Patienten durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
ein.

Weitere Corona-Förderungen der Medizinischen 
Fachangestellten ermöglichen

Die Landesregierung wurde aufgefordert, Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Tätigkeit des nichtärztlichen Per-
sonals zusätzlich honorieren zu können. Insbesondere 
sollen die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Coro-
na-Zuwendungen als Gratifikation steuerbefreit zuteilen 
zu können.

Vulnerable Gruppen vor den Auswirkungen  
der Klimakrise schützen

Um die Gesundheit aller Menschen vor den Auswir-
kungen der Klimakrise zu schützen, müssen vulnerable 
Gruppen in besonderem Maße in den Blick genommen 
werden. Dabei sind die politisch Verantwortlichen im 
Land, in Regionen und Kommunen gefordert, Klima- und 
Hitzeaktionspläne im Hinblick auf deren Wirksamkeit 
unter besonderer Berücksichtigung auf vulnerable Grup-
pen zu überprüfen, bauliche Maßnahmen so durchzufüh-
ren und zu fördern, dass gerade sozial Benachteiligte in 
dicht besiedelten urbanen Räumen besonders unterstützt 
werden, Informationskampagnen zur Bekämpfung der 
Klimakrise und zum Umgang mit ihren Auswirkungen 
auch in einfacher Sprache und Fremdsprachen bereitzu-
stellen sowie in Bildungseinrichtungen und in den sozi-
alen Medien zu verbreiten, dem Hitzeschutz Rechnung 
tragende bauliche Maßnahmen an Betreuungseinrichtun-
gen für die Jüngsten und Ältesten sowie Krankenhäusern 
zu priorisieren.

Wiederverwendbare Medizinprodukte

Die Landesregierung wurde aufgefordert, Medizinpro-
duktehersteller aus Baden-Württemberg bei der Entwick-
lung und Produktion wiederverwendbarer Medizinpro-
dukte zu fördern, deren Aufbereitung den notwendigen 
hygienischen Standards gerecht wird.

Diskriminierungen im Gesundheitswesen  
erkennen und verhindern

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg setzt sich 
weiterhin für eine Stärkung der Antidiskriminierungsar-
beit im Gesundheitswesen auf institutioneller und indivi-
dueller Ebene ein. 

Gute Medizin braucht gute Pflege

Die Landesregierung wurde aufgefordert, die Arbeits-
bedingungen der Pflege in den Krankenhäusern und 
der Altenpflege so zu verbessern, dass eine nachhaltige 
Entwicklung des Berufsfeldes gewährleistet ist. Hierzu 
gehören insbesondere der Schutz vor Überlastung, die 
selbstbestimmte Umsetzung und Überwachung profes-
sioneller Standards und eine Verstärkung der Selbstver-
waltung der Pflegeberufe.

Qualität der Weiterbildung

Die Weiterbildung ist die wichtigste Aufgabe der Ärzte-
kammer. Ihre Qualität ist essenziell für eine gute Patien-
tenversorgung, hohe Qualifikation der ärztlichen Kolle-
gen und die Zukunft der Kammer. Der Vorstand wurde 
aufgefordert, mit allen Mitteln die Qualität der Weiter-
bildung sicherzustellen und zu verbessern.

Schlaglichter
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Mehr unbefristete Arbeitsverträge  
an Universitätskliniken

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg wurde aufgefordert, sicherzustel-
len, dass an den Universitätskliniken in Baden-Württem-
berg in einem ersten Schritt mindestens 40 Prozent der  
Ärztinnen und Ärzte unbefristet beschäftigt werden. 
Langfristig sollten unbefristete Arbeitsverträge für Ärz-
tinnen und Ärzte an den Universitätskliniken die Regel 
sein, um eine hochwertige Patientenversorgung, For-
schung und Lehre sicherzustellen.

Gute Medizin braucht gute  
Medizinische Fachangestellte

Die Landesärztekammer erklärte sich solidarisch mit 
dem Ringen der Medizinischen Fachangestellten um eine 
dringend überfällige Verbesserung ihrer Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen. Hierzu gehört insbesondere 
der Schutz vor Überlastung, die selbstbestimmte Umset-
zung und Überwachung professioneller Standards. Die 
zusätzlichen finanziellen Aufwendungen für eine tarifli-
che Besserstellung der Medizinischen Fachangestellten 
sind den Arbeitgebern unmittelbar durch die Kostenträ-
ger zu erstatten.
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72.638
Mitglieder






38.116      34.522 
Ärzte                        Ärztinnen

Quelle für diese und die folgenden Seiten: 
Ärztestatistiken der Bezirksärztekammern zum 31.12.2021.  

Die Ärztestatistik der Landesärztekammer ist mittels QR-Code abrufbar:

Ärztestatistik
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53.568
sind berufstätig

21.043
ambulant

27.345
stationär

1.377
Behörden

3.803
sonstige

16.665
sind ohne ärztliche Tätigkeit

12.328
Ruhestand

1.024
arbeitslos

418
berufsfremd

533
Haushalt

1.178
Elternzeit

247
berufsunfähig

937
sonst. Grund

Ärztestatistik

2.405 sind freiwillige Mitglieder bzw. Sonstige
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Herkunft:
Europäische Union 3.880
Übriges Europa 1.474
Afrika 620
Nordamerika 62
Mittelamerika 96
Südamerika 165
Asien 1.519
Australien/Ozeanien 4
Sonstige 5

7.825
internationale Ärztinnen und Ärzte

Ärztestatistik
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Ärztestatistik


4.168

ausgegebene Fortbildungszertifikate



Gremien
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Ausschuss  
Ärztliche Weiterbildung

Vorsitz: Dr. med. Klaus Baier
Stv. Vorsitz: Prof. Dr. med. Wolfgang Linhart, Carsten Mohr-
hardt
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Wolfgang Miller
Mitglieder: Dr. med. Karlheinz Decker, Dr. med. Matthias Fabi-
an, Dr. med. Folkert Fehr, Dr. med. Johannes Flechtenmacher, 
Dr. med. Christoph Janke, Prof. Dr. med. Burkard Lippert, Dr. 
med. Wolfgang Miller, Dr. med. Ingrid Rothe-Kirchberger, Dr. 
med. Simon Schwill, Dr. med. Sylvia Wagner, Dr. med. Gisa 
Weißgerber 
Mitglieder (in Weiterbildung befindlich): 
Dr. med. Loretta Campanelli, Sophie Krickeberg
Kooptiertes Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg: Dr. med. Stephan Roder
Kooptierte Mitglieder der Bezirksärztekammern: Dr. iur. Michael 
Bürkle, Dr. phil. Susanne Hoffmann, Dr. iur. Regine Kiesecker, 
Martin Ulmer 
Vorsitzender des Widerspruchausschusses der Landesärzte-
kammer als ständiger Gast: Dr. med. Frank J. Reuther,
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Eine der historisch gewachsenen Kernaufgaben der 
Ärztekammer ist die Regelung und Überwachung der 
ärztlichen Weiterbildung. Dabei obliegt dem Ausschuss 
„Ärztliche Weiterbildung“ die Beratung des Vorstandes 
der Landesärztekammer in allen Weiterbildungsfragen. 
So begleitet der Ausschuss zum einen die Novellierung 
der (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärzte-
kammer und deren Umsetzung in Baden-Württemberg. 
Zum anderen ist die Auslegung, Präzisierung und An-
passung der in Baden-Württemberg geltenden Weiterbil-
dungsordnung regelmäßig Gegenstand der Beratungen. 
Ziel ist es, eine einheitliche Anwendung des Weiterbil-
dungsrechts in Baden-Württemberg zu gewährleisten 
und die Weiterbildungsordnung möglichst zeitnah an die 
medizinische Entwicklung und sich ändernde Rahmen-
bedingungen anzupassen. 

Nach Inkrafttreten der neuen Weiterbildungsordnung 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg (WBO 
2020) zum 1. Juni 2020 hat sich der Ausschuss „Ärztli-
che Weiterbildung“ auch im Jahr 2021 in insgesamt vier 
Sitzungen mit einer Reihe von Fragen zur Auslegung 
dieser neuen Regelungen befasst. So hat sich der Aus-
schuss unter anderem dafür ausgesprochen, dass Urolo-
gen, die ihre Facharztweiterbildung nach der WBO 2006 

abgeschlossen haben und die die Zusatzweiterbildung 
„Medikamentöse Tumortherapie“ nicht mehr gemäß den 
Übergangsfristen erwerben können, diese zukünftig auch 
nach der WBO 2020 abschließen können. Damit hat der 
Ausschuss eine Lücke geschlossen, die dadurch entstan-
den war, dass die Zusatzbezeichnung „Medikamentöse 
Tumortherapie“ in der neuen WBO 2020 jetzt integraler 
Bestandteil der Facharztkompetenz Urologie ist. 

Zudem hat sich der Weiterbildungsausschuss mit der 
Frage der Zuordnung der Fachkunden im Strahlenschutz 
in der medizinischen Röntgendiagnostik zum Weiterbil-
dungsblock „Strahlenschutz“ befasst, der in der neuen 
WBO in verschiedenen Facharztkompetenzen bei den 
Weiterbildungsinhalten gefordert wird. Im Ergebnis ist 
hierbei ein Auslegungspapier entstanden, das nunmehr 
in der Verwaltungspraxis in den Bezirksärztekammern 
angewendet wird und sowohl Weiterzubildenden als 
auch Weiterbildern eine entsprechende Richtschnur 
bietet. Vor dem Hintergrund, dass der Deutsche Ärzte-
tag im Mai 2021 eine Änderung der (Muster-) Weiter-
bildungsordnung von 2018 beschlossen hat, hat sich der 
Ausschuss auch bereits mit der Frage der Umsetzung 
dieser Anpassungen für Baden-Württemberg und einer 
entsprechenden Satzungsänderung der WBO 2020 be-
fasst. Ein zentrales Thema der Beratungen stellte dabei 
die auf Bundesebene beschlossene Einführung einer neu-
en Facharztbezeichnung „Innere Medizin und Infektio-
logie“ dar, die nach ausführlicher Diskussion auch zur 
Umsetzung in Baden-Württemberg empfohlen wurde. 

Neben der Vielzahl an weiterbildungsrechtlichen The-
men war aber auch die Digitalisierung der ärztlichen 
Weiterbildung im Jahr 2021 ein ständiger Wegbegleiter 
in den Sitzungen des Ausschusses. So ermöglicht das 
in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2021 eingeführ-
te elektronische Logbuch (eLogbuch), das auf Bundes-
ebene entwickelt wurde und die Papierversion des bis-
herigen Logbuches ablöst, nunmehr eine zeitgemäße 
und transparente digitale Dokumentation der ärztlichen 
Weiterbildung und erleichtert die Kommunikation zwi-
schen Weiterzubildenden und Befugten. Aber auch der 
voranschreitende Prozess der Digitalisierung der Befug-
niserteilung in Baden-Württemberg wird vom Ausschuss 
aktiv begleitet. So erfolgt die Antragstellung auf Ertei-
lung einer Weiterbildungsbefugnis bei den Bezirksärzte-
kammern mittlerweile online.
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Ausschuss  
Arztberuf und Familie

Vorsitz: Dr. med. Martina Hoeft
Stv. Vorsitz: Dr. med. Dorothee Müller-Müll
Verbindungsperson zum Vorstand: Agnes Trasselli
Mitglieder: Dr. med. Gudrun Binz, Dr. med. Gabriele du Bois,
Dr. med. Birgit Eissler, Dr. med. Regina Herzog, Dr. med. Cor-
nelia Ikker-Spiecker, Dr. med. Dipl.-Biol. Ingrid Krombholz-No-
linski, Dr. med. Verena Windisch, Dr. med. Joachim Suder
Geschäftsführung: Christoph Schnitzler

Der Ausschuss „Arztberuf und Familie“ widmet sich der 
Vereinbarkeit von Arztberuf und Familie und den Be-
dürfnissen einer neuen Medizinergeneration. 

Trotz der anhaltenden Einschränkungen infolge der Co-
rona-Pandemie hat der Ausschuss seine Sitzungstätigkeit 
durch den Einsatz von Videokonferenztechnik fortsetzen 
und seine Arbeit somit aufrechterhalten können.

Die Corona-Pandemie hat vielfältige Auswirkungen auf 
die Vereinbarkeit von ärztlicher Tätigkeit und Familie 
und war somit auch im Jahr 2021 ein zentrales Thema 
der Ausschussarbeit.

Auch familienpolitische Neuerungen und insbesondere 
der Mutterschutz im Krankenhaus sind im Ausschuss ein-
gehend analysiert und diskutiert worden. Die Novellie-
rung des Mutterschutzgesetzes vom 1. Januar 2018 hatte 
große Hoffnungen in Bezug auf die Beschäftigung von 
schwangeren Ärztinnen geweckt, die allerdings nicht er-
füllt wurden. Häufig führen die zum Schutz der Schwan-
geren und des ungeborenen Lebens vorgesehenen Ge-
fährdungsbeurteilungen zu einem von Arbeitgeberseite 
vorsorglich verhängten generellen Beschäftigungsverbot 
für schwangere Ärztinnen. Somit wird vielen schwange-
ren Ärztinnen mehr Schutz zuteil, als ihnen lieb ist.

Erhebliche Veränderungen im bestehenden ärztlichen 
Berufsbild bringt die Digitalisierung mit sich. Der Aus-
schuss beschäftigte sich intensiv mit der Frage, wie die 
Digitalisierung künftig ärztliches Handeln verändert. 
Zu dieser Thematik ist ein konstruktiver Austausch mit 
dem Ausschuss „IT im Gesundheitswesen“ entstanden 
und durch die Bearbeitung verschiedenster Teilaspekte 
ergänzen sich die jeweiligen Gremien inhaltlich. Die Co-
ronakrise hat der Digitalisierung in der Medizin einen ge-
waltigen Schub verschafft, und der politische Druck zur 

Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens hat erheblich zugenommen. Viele fühlen sich jedoch 
von den Entwicklungen selbst und der Geschwindigkeit 
des Wandels getrieben. Andererseits ist dieser Fortschritt 
unaufhaltbar. Ärztinnen und Ärzte wollen sich aktiv in 
die Prozesse einbringen, um ihre Interessen zu vertreten 
und den Wandel mitzugestalten.

Weiter ist ein aktiver Austausch mit den Ausschüssen 
„Junge Kammer“ auf Bezirksebene entstanden. Insbe-
sondere die Themen Mutterschutz und die Mitwirkung 
beim Relaunch der Website der Landesärztekammer sind 
den Ausschüssen „Junge Kammer“ wichtig. Der Aus-
tausch soll deshalb fortgeführt und die Zusammenarbeit 
intensiviert werden.

Den Höhepunkt in 2021 bildete das vom Ausschuss ver-
anstaltete Symposium „Healthcare with selfcare – Ärzt-
liche Gesundheit im Fokus“. Dieses fand am 16. Okto-
ber 2021 in Stuttgart, erfreulicherweise in Präsenz, statt. 
Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage konnte 
jedoch nur eine begrenzte Teilnehmerzahl vor Ort anwe-
send sein.

Bereichert durch hochkarätige externe Referenten gelang 
es, einen breiten Bogen von den wissenschaftlichen As-
pekten bis hin zu praktischen Hilfen zu spannen. Die Ver-
anstaltung erhielt ein sehr positives Feedback.
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Ausschuss  
Berufsordnung

Vorsitz: Dr. med. Wolfgang Miller
Stv. Vorsitz: Dr. med. Gisa Weißgerber
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Ulrich Voshaar
Mitglieder: Dr. med. Klaus Baier, Dr. med. Karsten Braun, Dr. 
med. Matthias Fabian, Dr. med. Paula Hezler-Rusch,  Prof. Dr. 
Dr. Christof Hofele, Dr. med. Robin T. Maitra, Prof. Dr. med. 
Marko Wilke, Prof. Dr. med. Herbert Zeuner
Kooptiert: AGDir a.D. Reinhold Buhr, Dr. jur. Michael Bürkle, 
Armin Flohr, LOStA a.D. Alexander Frenzel, Ltd. OStA Jürgen 
Gremmelmaier, OStA Dr. jur. Steffen Haidinger, Dr. phil. Susan-
ne Hoffmann, Dr. jur. Regine Kiesecker, Dr. jur. Martin Klose, 1. 
StA Peter Kraft, OStA Tomas Orschitt, GStA a.D. Klaus Pflieger, 
RA Bernhard Resemann, StAin Dr. Carola Seith, OStAin Sus-
anne Teschner, Martin Ulmer, Dr. jur. Beate Weik
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Der Ausschuss befasst sich mit rechtlichen Fragen der 
Berufsausübung sowie mit der Weiterentwicklung der 
Berufsordnung. Diese regelt insbesondere das Verhalten 
gegenüber Patientinnen und Patienten, den Kolleginnen 
und Kollegen sowie weiteren Partnern im Gesundheits-
wesen. Die Ausschussmitglieder beraten über zentrale 
Themen der Berufsordnung und Berufsausübung und be-
gleiten die Fortentwicklung des ärztlichen Berufsrechts, 
auch im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen. 

Zentrales Thema der Sitzung am 29. Juni 2021 war die 
geplante Änderung der §§ 23a, 18 Abs. 2a der Berufs-
ordnung der Landesärztekammer. Mit Änderung des 
Heilberufe-Kammergesetzes Baden-Württemberg vom 
4. Februar 2021 wurde § 30a „Formen der ärztlichen, 
zahnärztlichen, tierärztlichen und psychotherapeutischen 
Berufsausübung“ neu eingeführt, welcher die heilbe-
rufliche Tätigkeit in einer Ärztegesellschaft künftig an 
bestimme Voraussetzungen knüpft. Mit der geplanten 
Änderung der §§ 23a, 18 Absatz 2a Berufsordnung soll 
die Regelung des § 30a Heilberufe-Kammergesetz in die 
Berufsordnung umgesetzt werden.

Weitere Themen waren der Reformbedarf der Muster- 
Berufsordnung sowie die aktuellen Entwicklungen zur 
Regelung der Suizidhilfe in Deutschland. Der Ausschuss 
beschäftigte sich zudem mit verschiedenen Fragestel-
lungen zum Thema Fernbehandlung, unter anderem im 
Zusammenhang mit der Niederlassungspflicht bei der 
Erbringung telemedizinischer Leistungen.

Ausschuss  
Fortbildung

Vorsitz: Dr. med. Klaus Baier
Stv. Vorsitz: Dr. med. Hans-Otto Bürger (ab 31.03.2021)
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Klaus Baier
Mitglieder: Dr. med. Kurt Amann, Marianne Difflipp-Eppele, Dr. 
med. Axel Gerhardt, Prof. Dr. med. Bernd-Dieter Gonska, Dr. 
med. Jürgen Herbers, Dr. med. Ingolf Lenz, Dr. med. Niklas 
Schurig, Dr. med. Rolf Stiasny, Dr. med. Dierk-Christian Vogt
Kooptiert: Dr. rer. nat. Diana Beck, Dr. Beate Harder, Jochen 
Ruf, Dr. med. Ulrich Voshaar, Miriam Wittum
Geschäftsführung: Anette Henninger

Dem Ausschuss gehören neben den vorgenannten, durch 
die Vertreterversammlung der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg gewählten ärztlichen Mitgliedern, 
auch Vertreter der Bezirksärztekammern als kooptierte 
Mitglieder an. Pandemiebedingt konnten im Jahr 2021 
zwei virtuelle Sitzungen stattfinden.

Der Ausschuss „Fortbildung“ trägt mit seiner Arbeit dazu 
bei, die Fortbildungen der eigenen Fortbildungsstruktu-
ren als Marke zu etablieren und qualitativ hochwertig 
anzubieten; darüber hinaus den Kammermitgliedern zu 
helfen, ihren berufs-und sozialgesetzlichen Pflichten zur 
Fortbildung und der Fortbildungsnachweispflicht nach-
zukommen. Themenschwerpunkte der Ausschussarbeit 
sind insbesondere eLearning, Interessenskonflikte in der 
ärztlichen Fortbildung, die Fortbildungsnachweispflicht, 
die einheitlichen Bewertungskriterien, curriculare Fort-
bildungen, Fortbildungen im Ausland, spezielle (proble-
matische) Fälle der Anerkennung, Zielgruppenproblema-
tik und Umgang mit Sponsoring.
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Ausschuss  
IT im Gesundheitswesen

Vorsitz: Dr. med. Matthias Fabian
Stv. Vorsitz: Dr. med. Bernd Salzer
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Robin T. Maitra
Mitglieder: Dr. med. Rita Bangert-Semb, Dr. med. Rainer Linus 
Beck, Dr. med. Katharina Deutschmann-Barth,  Eckhart Frank, 
Dr. med. Thomas Lohmann, Dr. med. Robin T. Maitra, Dr. 
med. Alexander Regge,  Klaus Rinkel, Dr. med. Claudius Stahl
Kooptiert: Dr. med. Johannes Fechner,  Armin Flohr   
Geschäftsführung: Dipl. Gesundheitswirt (FH) Arne Pullwitt 

Der Ausschuss „Informationstechnologie im Gesund-
heitswesen“ widmet sich den aktuellen Themen der 
Digitalisierung und deren Bedeutung für die ärztliche 
Versorgung der Patientinnen und Patienten. Dabei gilt 
es, aktuelle Entwicklungen auf der Landes- und Bundes-
ebene inhaltlich zu begleiten und entsprechende Ein-
schätzungen vorzunehmen. 

Auch im Jahr 2021 begleiteten die Ärztinnen und Ärzte 
wieder etliche Vorgaben und Innovationen auf dem Weg 
zu einem digitalen Gesundheitswesen. Die gesetzlich 
festgelegte Digitalisierungsoffensive offenbarte dem Ge-
sundheitswesen dabei neue Chancen und Möglichkeiten, 
die jedoch einhergingen mit veränderten Abläufen im 
Praxis- und Klinikalltag. Gerade die Einführung erster 
Anwendungen in der Telematikinfrastruktur (TI) sorgten 
für viel Unmut bei Ärztinnen und Ärzten. Festgelegte 
Termine zur Einführung wurden kurzfristig verschoben, 
oft aufgrund fehlender Hard- und Software-Komponen-
ten. Dazu kamen nicht ausreichende Testphasen und die 
Androhung von Sanktionen. Deshalb haben sich sowohl 
der 124. als auch der 125. Deutsche Ärztetag mit dem 
Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Eine Vielzahl 
an Beschlüssen, unter anderem auch durch den Vorsit-
zenden des Ausschusses, wurden formuliert und ange-
nommen, die dieser Entwicklung entgegenwirken sollen. 
Diese aktuellen Themen der Digitalisierung und deren 
Bedeutung für die ärztliche Versorgung der Patienten 
macht sich der Ausschuss „Informationstechnologie im 
Gesundheitswesen“ zur Aufgabe.

Voraussetzung für die Anbindung an die TI ist der Besitz 
eines elektronischen Arztausweises (eA) der Generation 
2. Hier ist in den letzten Monaten eine deutliche Zunah-
me bei der ausgegebenen Anzahl festzustellen. Der Aus-

schuss hat sich in diesem Zusammenhang mit der Frage 
befasst, ob auch Weiterbildungsassistenten (WBA) einen 
eigenen eA benötigen. Da davon auszugehen ist, dass 
WBA eigenständig elektronische Unterschriften leisten 
müssen, ist der Besitz eines eA erforderlich und wird von 
immer mehr Arbeitgebern gefordert und unterstützt. 

Intensiv haben sich die Mitglieder des Ausschusses mit 
dem Gutachten „Digitalisierung für Gesundheit“ ausei-
nandergesetzt, das der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) 
am 24. März 2021 an den parlamentarischen Staatssekre-
tär beim Bundesminister für Gesundheit überreicht hat. 
Wichtige Aussagen des viel beachteten Gutachtens sind 
ein Datenschutz, der neu gedacht werden muss, die Ein-
führung der elektronischen Patientenakte (ePA) mittels 
Opt-out-Verfahren sowie eher eine Pseudonymisierung 
als eine Anonymisierung bei der Verwendung von For-
schungsdaten. 

Regelmäßig standen immer wieder Themen aus dem 
„Expertenkreis Digitalisierung“ beim Sozialministerium 
zur Debatte. Auch in diesem Jahr wurden wieder diverse 
Projekte zur Digitalisierung gefördert. Die Landesärzte-
kammer ist ebenfalls an einem Projekt beteiligt und 
konnte so Fördermittel einnehmen. Sie ist einer der 23 
Projektpartner im Rahmen des REACT-EU-Programms 
DIKOMED, welches direkt vom Land beauftragt wurde, 
um die digitale Kompetenz innerhalb der Ärzteschaft in 
Baden-Württemberg zu fördern. 

Durch digitale Transformation des Gesundheitswesens 
benötigen sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Pati-
entinnen und Patienten digitale Gesundheitskompetenz 
(Digital Health Literacy), um das neue datenbasierte 
Wissen bewerten und nutzen zu können. Je souveräner 
der Umgang mit digitalen Technologien gelingt, desto 
größer sind die Aussichten auf einen allgemeinen Zuge-
winn und mehr Selbstbestimmung. 

Neben der Förderung der digitalen Kompetenz ist es 
wichtig, auch die Qualitätssicherung bei digitalen An-
wendungen zu berücksichtigen. Der Ausschuss hatte 
sich deshalb frühzeitig mit der Qualitätssicherung in 
der Videosprechstunde befasst. Hier ist eine erfreuliche 
Entwicklung festzustellen, da das Thema jetzt auch auf 
Bundesebene Berücksichtigung findet und sich die Aus-
sichten erhöht haben, ein Curriculum dazu zu erstellen.
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Ausschuss  
Medizinische Ausbildung und Hochschulen

Vorsitz: Prof. Dr. med. Claudia Borelli
Stv. Vorsitz: Dr. med. Dipl. Phys. Manfred Eissler
Verbindungsperson zum Vorstand: Prof. Dr. Dr. Christof Hofele
Mitglieder: Dr. med. Nicola Buhlinger-Göpfarth, Dr. med. Loret-
ta Campanelli, Dr. med. Folkert Fehr, Dr. med. Petra Jung, Dr. 
med. Manuel Magistro, Priv.-Doz. Dr. med. Michael Preusch, 
Dr. med. Ingrid Rothe-Kirchberger, Prof. Dr. med. Jens Thiel
Kooptiert: Fünf Vertreter der Universitäten des Landes Ba-
den-Württemberg: Prof. Dr. med. Ute Spiekerkötter, Freiburg, 
Prof. Dr. med. Wolfgang Eich, Heidelberg, Prof. Dr. med. 
Karl-Ulrich Bartz-Schmidt, Tübingen, Prof. Dr. med. Thomas 
Seufferlein, Ulm, Priv.-Doz. Dr. med. Rüdiger Adam, Mann-
heim
Vertreter der Fachschaften Medizin, Vertreter des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst: Hjalmar Hells-
tern
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Der Ausschuss „Medizinische Ausbildung und Hoch-
schulen“ beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen 
rund um die ärztliche Ausbildung und den medizinischen 
Fakultäten. Er trat im Jahr 2021 zweimal in virtueller 
Form zusammen. 

Ein intensiv behandeltes Thema war das Landarztgesetz 
Baden-Württemberg. Es dient der Umsetzung des Be-
schlusses der Landesregierung, ab dem Jahr 2021 jähr-
lich 75 Studienplätze in der Medizin im Hinblick auf eine 
Landarztquote zu vergeben. Vorgesehen ist unter ande-
rem ein strukturiertes Auswahlverfahren, in welchem die 
Bewerberinnen und Bewerber für die Zulassung zum Me-
dizinstudium im Wege der Vorabquote ihre Fähigkeiten 
sowie besondere Eignung für eine spätere hausärztliche 
Tätigkeit darlegen sollen. Die Auswahlgespräche auf der 
zweiten Stufe des Auswahlverfahrens sollen in Form von 
sogenannten Multiplen-Mini-Interviews (MMIs) durch-
geführt werden. Die Medizinische Fakultät Heidelberg 
schult und zertifiziert hierfür sogenannte Raterinnen und 
Rater, die im Rahmen der Auswahlgespräche zum Ein-
satz kommen sollen. Prof. Dr. med. Sabine Herpertz, Stu-
diendekanin der Medizinischen Fakultät der Universität 
Heidelberg, erläuterte den Mitgliedern des Ausschusses 
in der Sitzung am 25. März 2021 den geplanten Ablauf 
der MMIs. Der Einsatz der MMIs bei den Auswahlge-
sprächen ist allerdings erst ab 2023 geplant.  

Thematisiert wurden zudem der überarbeitete Referenten-
entwurf zur Ärztlichen Approbationsordnung, zu dem 
seitens des Ausschusses wiederholt Stellungnahmen ab-
gegeben wurden, sowie die Anerkennung klinisch-wis-
senschaftlich geprägter Arbeitszeiten für die Facharzt-
weiterbildung (Clinician Scientists). 
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Ausschuss 
Kinder und Jugendliche

Vorsitz: Dr. med. Andreas Oberle
Stv. Vorsitz: Dr. med. Roland Fressle
Verbindungsperson zum Vorstand: Agnes Trasselli
Mitglieder: Dr. med. Rainer Linus Beck, Dr. med. Karin Eckert, 
Dr. med. Milena Meinhardt, Dr. med. Andreas Scheffzek, Dr. 
med. Christian Stock, Dr. med. Joachim Suder, Dr. med. Iris 
Uhlig, Prof. Dr. med. Christian von Schnakenburg
Geschäftsführung: Christoph Schnitzler

Der Ausschuss „Kinder und Jugendliche“ berät den Vor-
stand bei Fragen rund um das Thema Kinder und Jugend-
liche. Trotz der weiterhin anhaltenden pandemischen Situ-
ation hat der Ausschuss seine Arbeit mit der Durchführung 
von Videokonferenzen aufrechterhalten.

Auch im Jahr 2021 stand der Kinder- und Jugendschutz 
im Fokus der Ausschussarbeit. In Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis „Umgang mit Gewalt“ wurde nach Vor-
liegen des Abschlussberichts der Kommission „Kinder-
schutz“ über die Thematik diskutiert. Oberstes Ziel muss 
es sein, das Handeln aller beteiligten Institutionen und die 
recht lichen Bestimmungen zu analysieren und mögliche 
Lücken beim Kinderschutz umgehend zu schließen. Nur 
durch rechtzeitiges Agieren werden Schäden bei Kindern 
und Jugendlichen vermieden. Die praktischen Umsetzun-
gen der Ergebnisse des Berichts der Kommission „Kinder-
schutz“ will der Ausschuss weiter verfolgen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und 
Jugendliche waren im Jahr 2021 ein zentrales Thema in 
der Ausschussarbeit, insbesondere die Frage einer Co-
vid-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. In-
tensiv behandelte der Ausschuss die schwierige Situation 
nach über einem Jahr Corona-Pandemie und die damit ein-
hergehenden Langzeitfolgen.

Im Ausschuss wurde ein Antrag für die Vertreterversamm-
lung am 24. Juli 2021 formuliert, mit dem ein Maßnahmen-
paket gefordert wurde, um den physischen, psychischen 
und sozialen Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern 
und Jugendlichen entgegenzusteuern. Dieser Antrag wur-
de mit großer Mehrheit angenommen.

Auch die Situation der Kinderkliniken in der Pandemie 
wurde eingehend diskutiert, insbesondere die großen Pro-
bleme durch den Personalmangel. Gerade die Pflegeper-

sonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) führt zu hohen 
Engpässen und Verunsicherung bei allen Beteiligten und 
zu einer Extremsituation bei der Versorgung der Patien-
ten. Die angespannte Lage im Bereich der ambulanten und 
stationären Versorgung muss schnellstmöglich beseitigt 
werden.

Ein weiteres Thema der Ausschussarbeit im Jahr 2021 wa-
ren die aktuellen Probleme bei der Finanzierung der So-
zialpädiatrischen Zentren. Hierzu hat der Ausschuss den 
Antrag „Aktuelle und zukünftige finanzielle und struktu-
relle Bedarfe der Sozialpädiatrischen Zentren“ formuliert, 
der bei der Vertreterversammlung am 20. November 2021 
ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen wurde.

Der Ausschuss beschäftigte sich ferner mit den Auswir-
kungen des frühkindlichen Medienkonsums und dessen 
Folgen auf die Entwicklung von Kindern. Aus der Aus-
wertung von Anamnesebögen einer Praxis hat sich ge-
zeigt, dass zirka ein Viertel der zwei- bis dreijährigen Kin-
der einen Medienkonsum zwischen zwei und acht Stunden 
am Tag hat (normal wäre weniger als eine Stunde am Tag). 
Sowohl Kognition, Spracherwerb und sozialemotionale 
Entwicklung leiden bei diesen Kindern und sie werden 
schon früh auf schnell wechselnde Reize geprägt. Pädiater 
können hier bereits im Rahmen der Vorsorgeuntersuchun-
gen auf den Medienumgang eingehen und sollten die Vor-
bildfunktion der Eltern hervorheben. Auch die Pandemie-
situation mit Homeoffice der Eltern und Homeschooling 
der Kinder verstärken die Nutzung digitaler Medien und 
die Vielfalt eigener Erlebnisse wird weitgehend verdrängt. 
Soziale Isolation ist oft die Folge. Daher ist es wichtig, die 
Eltern über einen vernünftigen Medienkonsum aufzuklä-
ren.

Schließlich befasste sich der Ausschuss mit der neuen 
Weiterbildungsordnung und den Änderungen im Gebiet 
der Kinderheilkunde sowie mit den aktuellen Gesetzesvor-
haben, die Kinder und Jugendliche betreffen (Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz, Kinderrechte im Grundgesetz).
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Ausschuss  
Krankenhaus

Vorsitz: Prof. Dr. med. Marko Wilke
Stv. Vorsitz: Sylvia Ottmüller
Verbindungsperson zum Vorstand: Prof. Dr. med. Marko Wilke
Mitglieder: Dr. med. Walter Imrich, Dr. med. Martina Hoeft, 
MBA, Stephanie Knirsch, Dr. med. Thomas Lohmann, Dr. 
med. Barbara Puhahn-Schmeiser, Prof. Dr. med. Klaus-Dieter 
Rückauer, Dr. med. Fabian Schlaich, Judith Schulze, Dr. med. 
Annette Theewen
Kooptiert: Patricia Fischer, Prof. Dr. Zenobia Frosch,  Anne 
Groneberg, Edith Heyde, Andrea Kiefer, Susanne Scheck
Geschäftsführung: Anette Henninger

Dem Ausschuss gehören neben den vorgenannten, durch 
die Vertreterversammlung der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg gewählten ärztlichen Mitgliedern, 
auch Vertreter der Pflegeverbände sowie ein Vertreter 
des Verbandes der Krankenhausdirektoren als kooptierte 
Mitglieder an. Ein wesentliches Ziel der Ausschussarbeit 
ist der intensive und nachhaltige Austausch der verschie-
denen Berufsgruppen zu Fragen und Problemen der sta-
tionären Versorgung. 

Trotz der beruflichen pandemiebedingten Bindung der 
Mitglieder konnten im Jahr 2021 zwei virtuelle Sitzun-
gen des Ausschusses stattfinden. 

Im Ausschuss „Krankenhaus“ wurde über die Entwick-
lung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) sowie 
über die Einführung des Elektronischen Heilberufsaus-
weises (eHBA) im Krankenhaus berichtet und diskutiert. 
Die Mitglieder erhielten einen Einblick zum aktuellen 
Entwicklungsstand der Pflegekammer.

Aus der Sicht der Kostenträger wurden Auswirkungen 
und Lehren aus der Pandemie beleuchtet. Das aktuelle 
Thema „Ärztestellen streichen – Gewinn maximieren?“ 
war ein weiterer Diskussionspunkt.

Ausschuss  
Notfallmedizin

Vorsitz: Dr. med. Robin T. Maitra
Stv. Vorsitz: Dr. med. Christoph Wasser
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Doris Reinhardt
Mitglieder: Dr. med. Gernot Gaier, Dr. med. Walter Imrich, 
Thorsten Lukaschewski, Dr. med. Thomas K. Metzler, PD Dr. 
med. Michael Preusch, Dr. med. Doris Reinhardt, Dr. med. 
Afsaneh Siebenborn, Christine Stiepak, Dr. med. Wolfgang 
von Meißner
Kooptiert: Dr. med. Steffen Grünling, Prof. Dr. med. Matthias 
Helm, Dr. med. Torsten Lohs
Geschäftsführung: Anette Henninger

Dem Ausschuss gehören neben den vorgenannten, durch 
die Vertreterversammlung der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg gewählten ärztlichen Mitgliedern, auch 
kooptierte Mitglieder an. Diese sind der Ärztliche Leiter 
der Stelle für Qualitätssicherung im Rettungsdienst Ba-
den-Württemberg, ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaft 
der Südwestdeutschen Notärzte sowie ein Vertreter aus 
dem Bundeswehrkrankenhaus Ulm.

Der Ausschuss befasst sich mit Fragestellungen rund um 
die notfallmedizinische Versorgung. 

Trotz der pandemiebedingten Bindung der in der Praxis 
tätigen Ärztinnen und Ärzte konnten im Jahr 2021 die 
zwei regelhaften Sitzungen des Ausschusses stattfinden. 
In Videokonferenzen wurde über die landesweite Gre-
mienarbeit zum Sachstand der Umsetzung der Weiterbil-
dungsordnung Innerklinische Akut- und Notfallmedizin 
und über die landesweiten Verlegungskonzepte bei Co-
vid-Patienteninnen und -Patienten berichtet. Diskutiert 
wurde auch über Sonografie in der Notfallmedizin und 
die Aufbewahrung der elektronischen Notarzt-Doku-
mentation.

Gremien der Landesärztekammer
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Ausschuss  
Medizinische Fachberufe

Vorsitz: Dr. med. Klaus Baier
Stv. Vorsitz: Dr. med. Jürgen Kußmann 
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Klaus Baier
Mitglieder:  Petra Braun, Prof. Dr. med. Nicola Buhlinger-Göp-
farth, Eckhart Frank, Dr. med. Jürgen Herbers, Carsten Mohr-
hardt, Sylvia Ottmüller, Dr. med. Diana Roder, Dr. med. Karlin 
Stark, Dr. med. Ulrich Voshaar
Kooptiert: Arbeitgebervertreter des Berufsbildungsausschus-
ses: Dr. med. Rainer Schöchlin, Dr. med. Andrea Wiltz, Dr. 
med. Hans-Otto Bürger; Dr. med. Gisa Weißgerber;
Ausbildungsberater beziehungsweise Geschäftsführer der Be-
zirksärztekammern: Dr. phil. Susanne Hoffmann, Julia Fackert, 
Ute Theurer, Sebastian Cimander; 
Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung: Dr. med. Stephan 
Roder
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Der von der Vertreterversammlung eingesetzte Ausschuss 
„Medizinische Fachberufe“ befasst sich mit Angelegen-
heiten, die die Aus- und Fortbildung der Medi zinischen 
Fachangestellten (MFA) betreffen. Im Jahr 2021 haben 
zwei Ausschusssitzungen stattgefunden.

Die Entwicklung sonstiger Gesundheitsfachberufe ist ein 
weiterer Schwerpunkt der Ausschussarbeit, insbesonde-
re die Entwicklung des dualen Studiengangs Physician 
Assistant beobachtet der Ausschuss mit großem Interesse. 
Der Ausschuss wurde über den Ausbau der Zusammenar-
beit der Landesärztekammer mit der Dualen Hochschu-
le Baden-Württemberg (DHBW) – hier: Letter of Intent 
– und der Internationalen Studien- und Berufsakademie 
(ISBA) – hier: Kooperationsvereinbarung – informiert. 

Zu den obligatorischen Themenschwerpunkten gehören 
Berichte über aktuelle Entscheidungen auf Bundesebe-
ne wie beispielsweise die Tarifverhandlungen zwischen 
der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen der Arzthelferinnen beziehungsweise Medi-
zinischen Fachangestellten und dem Verband medizini-
scher Fachberufe. Seit dem 1. Januar 2021 gelten sowohl 
ein neuer Gehaltstarifvertrag wie auch ein neuer Man-
teltarifvertrag. Eigens für die Ausnahmesituation der 
Covid-19-Pandemie wurde erstmals ein Tarifvertrag zur 
Regelung der Kurzarbeit abgeschlossen.

Insgesamt beeinflusste die Corona-Pandemie auch im 
Jahr 2021 die Ausschussarbeit. Die Corona-Landesver-

ordnungen erforderten weiterhin Einschränkungen im 
Berufsschulalltag. So wurde 2021 auf Empfehlung des 
Ausschusses erneut die Zwischenprüfung für Medi-
zinische Fachangestellte abgesagt. Darüber hinaus hat 
der Ausschuss „Medizinische Fachberufe“ in Abstim-
mung mit dem Berufsbildungsausschuss beschlossen, 
den Nachweis über die Absolvierung eines zweimal je 
achtstündigen Erste-Hilfe-Kurses für die Abschlussklas-
sen 2022 auszusetzen. 

2021 startete das Wirtschaftsministerium eine Initiati-
ve zur Einführung einer landesweiten AzubiCard. Der 
Vorstand der Landesärztekammer hat auf Empfehlung 
des Ausschusses beschlossen, sich an diesem Projekt zu 
beteiligen. Über 6.000 Medizinische Fachangestellte er-
hielten erstmals im Schuljahr 2021/22 ihre persönliche 
AzubiCard (siehe Seite 42).
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Berufsbildungsausschuss 

Vorsitzender: Dr. med. Klaus Baier
Stv. Vorsitz: Stefanie Teifel
Mitglieder: Arbeitgeber: Dr. med. Diana Roder, Dr. med. 
Hans-Otto Bürger, Dr. med. Rainer Schöchlin, Dr. med. 
Andrea Wiltz, Dr. med. Gisa Weißgerber
Arbeitnehmer: Susanne Siebler, Heike Schubert, Maria Katsi-
ka, Gerlinde Wöger-Finkbeiner, Brigitte Egger
Lehrer: StD Arne Müller-Hündorf, StR Christian Groh,  StD 
Anja Pehlke-Rimpf, OStR Anette Pflüger, OStR Andreas Dors-
ner, StD Helga Nusser
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Im Berufsbildungsausschuss sind alle an der Berufsbil-
dung beteiligten Gruppen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
Lehrer an berufsbildenden Schulen) mit je sechs Mitglie-
dern vertreten. Sie werden auf Empfehlung für vier Jahre 
vom Sozialministerium berufen. Der Berufsbildungsaus-
schuss nimmt naturgemäß eine Sonderstellung bei den 
Fachausschüssen ein. Seine Errichtung und seine Aufga-
ben sind im Berufsbildungsgesetz bundesweit geregelt. 

Am 27. April 2021 hat sich der Berufsbildungsausschuss 
der Landesärztekammer für den neuen Berufungszeit-
raum vom 14. Januar 2021 bis 13. Januar 2025  konsti-
tuiert. In der aktuellen Berufungsperiode fanden bisher 
zwei Ausschusssitzungen statt.

In den Sitzungen des Berufsbildungsausschusses wer-
den traditionell vor allem die Themen aufgegriffen, die 
zuvor im Ausschuss „Medizinische Fachberufe“ bera-
ten wurden. So werden dem Ausschuss regelmäßig die 
Prüfungs- und Ausbildungsstatistiken vorgelegt sowie 
die Tätigkeitsberichte der Ausbildungsberater. Weiterhin 
beobachtet der Berufsbildungsausschuss die Aktivitäten 
bezüglich der Ausbildungssituation auf Bundesebene. 

Die anhaltende Corona-Pandemie erforderte auch im 
Jahr 2021 Einschränkungen im Berufsschulalltag und be-
einflusste somit die Ausschussarbeit. In Abstimmung mit 
dem Ausschuss „Medizinische Fachberufe“ entschied der 
Berufsbildungsausschuss, die Zwischenprüfung für Me-
dizinische Fachangestellte im Jahr 2021 erneut ersatzlos 
abzusagen. Darüber hinaus wurde über die notwendige 
Aussetzung des Nachweises über die Absolvierung eines 
zweimal je achtstündigen Erste-Hilfe-Kurses für die Ab-
schlussklassen 2022 entschieden. 

Die vom Vorstand der Landesärztekammer beschlossene 
Einführung der landesweiten AzubiCard (siehe Seite 42) 
für Medizinische Fachangestellte traf bei den Ausschuss-
mitgliedern auf große Zustimmung. Sie werten die Azu-
biCard als wichtigen Beitrag, um den Auszubildenden 
die verdiente Wertschätzung entgegenzubringen. 

Gremien der Landesärztekammer
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Arbeitskreis  
Umgang mit Gewalt

Vorsitz: Dr. med. Robin T. Maitra
Mitglieder: Dr. med. Ingrid Rothe-Kirchberger, Dr. med. Ludwig 
Braun, Dr. med. Ines Zeller, Prof. Dr. med. Kathrin Yen,  
Dr. med. Joachim Suder, Dr./Univ. Pisa Colopi Glage
Geschäftsführung: Christoph Schnitzler

Aufgabe des Arbeitskreises ist es, sich mit aktuellen 
Fragen zum Thema Gewalt zu befassen, soweit die 
betreffenden Fragestellungen nicht bereits bei einem 
bestehenden Ausschuss angesiedelt sind. Ziel ist es, 
Handlungs empfehlungen an Ärzteschaft, Politik und Öf-
fentlichkeit zu erarbeiten. 

Im Sommer 2021 konnte der Arbeitskreis zu einer Sit-
zung zusammenkommen. Ein Schwerpunkt dieser 
Sitzung war der Austausch über die Zunahme der Fäl-
le von häuslicher Gewalt während der Coronakrise.  
Statistisch hatte sich gezeigt, dass die Zahl der Opfer 
häuslicher Gewalt in der Coronakrise deutlich gestiegen 
ist. Es wurde eingehend besprochen, welche Lehren aus 
der Krise gezogen werden müssen und wie den Betrof-
fenen auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen Hilfe 
angeboten werden kann. Im Ergebnis waren die Mitglie-
der des Arbeitskreises sich darüber einig, dass Kommu-
nikations- und Kooperationsstrukturen mithilfe digitaler 
Medien aufrechterhalten und ausgebaut werden sollten, 
um Hilfsangebote für Opfer von Gewalt besser erreich-
bar zu machen. Für Ärztinnen und Ärzte bedeute dies, 
zukünftig verstärkt die Möglichkeiten der Telemedizin 
einzubeziehen.

Im Weiteren wurde über die Gewaltambulanzen in Ba-
den-Württemberg informiert. Insbesondere wurde über 
das Projekt ARMED berichtet (Augmented Reality assis-
ted, forensic Medical Evidence collection and Documen-
tation), welches das Ziel hat, durch „augmented reali-
ty“-gestützte telemedizinische Verfahren eine forensisch 
qualifizierte Befunddokumentation und Beweissicherung 
für von Gewalt betroffene Kinder in Baden-Württemberg 
sicherzustellen. Mittelfristig soll das Projekt dazu beitra-
gen, die an vielen Orten fehlende rechtsmedizinische 
Versorgung für Gewaltopfer in Baden-Württemberg zu 
verbessern. Der Service soll ab 2022 an Pilotstandorten 
in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen.

Ausschuss  
Prävention und Umwelt

Vorsitz: Dr. med. Christoph Ehrensperger
Stv. Vorsitz: Dr. med. Dierk-Christian Vogt
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Norbert Fischer
Mitglieder: Dr. med. Volker Dodillet, Dr. med. Norbert Fischer, 
Dr. med. Tilmann Gruhlke, Dr. med. Thomas Kauth, Dr. med. 
Dipl.-Biol. Ingrid Krombholz-Nolinski, Dr. med. Jürgen Kuß-
mann, Dr. med. Detlef Lorenzen, Dr. med. Milena Meinhardt, 
Dr. med. Norbert Smetak
Geschäftsführung: Dipl. Gesundheitswirt (FH) Arne Pullwitt

Der Ausschuss „Prävention und Umwelt“ befasst sich mit 
allen Fragen zum Thema Prävention. Darüber hinaus wer-
den der Klimawandel und der Umweltschutz behandelt, die 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Auch im Jahr 2021 musste das geplante Symposium zum 
Thema „Medizinische Folgen des Klimawandels und 
Anpassungsstrategien“ wegen der Pandemie abgesagt 
werden. Die Hoffnung besteht, dass dieses Symposium 
als Präsenzveranstaltung im Jahr 2022 durchgeführt wer-
den kann. 

Das Curriculum „Praktische Umweltmedizin“ der Bun-
desärztekammer wird weiterhin in Kooperation zwischen 
der Landesärztekammer und der Sozial- und Arbeitsme-
dizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V. (SAMA) 
angeboten. 

Hinsichtlich des Themas Mobilfunk und Gesundheit beste-
hen nach wie vor viele Fragen. Um auf die aktuelle Situ-
ation zu reagieren, haben die Mitglieder des Ausschusses 
die bestehende Empfehlung „Mobilfunk und Gesundheit“ 
überarbeitet. 

Auch zum Thema Nichtraucherschutz wurde vom Aus-
schuss „Prävention und Umwelt“ eine Veröffentlichung 
von Informationen zum Umgang mit Tabakerzeugnissen 
und elektronischen Zigaretten erarbeitet.  

Neben der Teilnahme an den Sitzungen des Ausschusses 
sind einzelne Mitglieder unter anderem im Beirat der DGE 
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.), des Landesaus-
schusses für Gesundheitsförderung und Prävention beim 
Sozialministerium sowie im Landesbeirat Natur- und Um-
weltschutz vertreten.
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Ausschuss  
Öffentliches Gesundheitswesen

Vorsitz: Dr. med. Dipl.-Physiker Manfred Eissler
Stv. Vorsitz: Dr. med. Gottfried Roller
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Doris Reinhardt
Mitglieder: Marianne Difflipp-Eppele, Dr. med. Heike Günther, 
M.Sc., Bettina Henning, Dr. med. Brigitte Joggerst, MPH, Dr. 
med. Frido Mütsch, Klaus Rinkel, Dr. med. Dieter Scheidet, Dr. 
med. Joachim Suder
Kooptiert: Stefan Brockmann, Landesgesundheitsamt; N.N., 
Ministerium für Soziales und Integration 
Geschäftsführung: Anette Henninger

Der Ausschuss „Öffentliches Gesundheitswesen“ befasst 
sich mit der Weiterentwicklung und Stärkung des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes in Baden-Württemberg. Er 
trat im Jahr 2021 zweimal zusammen. Schwerpunkt der 
Sitzungen war die aktuelle Lage der Covid-19-Pandemie. 
Der Ausschuss befasste sich mit den Covid-19-Fallzah-
len sowie mit den Corona-Maßnahmen der Landesregie-
rung. Ein Vertreter der Tierärztekammer stellte die Stra-
tegien zur Seuchenbekämpfung in der Veterinär medizin 
vor, welche gegebenenfalls perspektivisch für andere 
Szenarien eingesetzt werden könnten.

Darüber hinaus beschäftigten sich die Mitglieder des 
Ausschusses insbesondere mit der im Koalitionsvertrag 
genannten Stärkung und Weiterentwicklung des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes. Insbesondere wurde die 
Personalausstattung sowie die Personalgewinnung im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst thematisiert. In diesem 
Zusammenhang wurde zum Sachstand sowie zur Umset-
zung der Eingliederung des Landesgesundheitsamts in 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Inte gration 
Baden-Württemberg informiert, welches die Zusammen-
führung und Schärfung der Zuständigkeiten sowie die 
Stärkung und Neustrukturierung der fachlichen Experti-
se im Gesundheitsbereich nach innen und außen durch 
Anpassung der Organisationsstruktur ermöglichen soll.

Um die Themen Öffentliches Gesundheitswesen und 
Öffentliche Gesundheit in Forschung und Lehre besser 
zu verankern, wurde an der Universität in Tübingen ein 
Zentrum für Öffentliches Gesundheitswesen und Versor-
gungsforschung eingerichtet. Zu den Aufgaben sowie 
zu den Projekten berichtete der wissenschaftliche Ge-
schäftsführer des Zentrums.

Ausschuss Patientensicherheit  
und Qualitätssicherung

Vorsitz: Dr. med. Matthias Fabian
Stv. Vorsitz: Dr. med. Susanne Elsner
Verbindungsperson zum Vorstand: Agnes Trasselli
Mitglieder: Dr. med. Stefan Bilger, Dr. med. Katharina Deut-
schmann-Barth, Dr. med. Christoph Ehrensperger, Dr. med. 
Peter Gasteiger, Dr. med. Christoph Janke, Dr. med. Jürgen 
Kußmann, Dr. med. Doris Reinhardt, Dr. med. Norbert Sme-
tak, Agnes Trasselli
Geschäftsführung: Anette Henninger

Kernthemen der Patientensicherheit und der Qualitätssi-
cherung und somit Kernthemen dieses Ausschusses sind 
Felder zur Verbesserung der Patientenversorgung. Quali-
tätssicherung trägt im Behandlungsalltag aktiv dazu bei, 
die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Pati-
enten zu gewährleisten. Daher sind die bundes- und lan-
desweiten Qualitätssicherungsverfahren wichtige The-
menschwerpunkte der Ausschussarbeit. Mitglieder des 
Ausschusses Patientensicherheit und Qualitätssicherung 
sind auch Vertreter der Landesärztekammer in den Lan-
desgremien zur stationären und sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung. 

Neben diesen Themen beleuchtete der Ausschuss eben-
so die Qualitätssicherung im Kassenärztlichen Versor-
gungsbereich.

Für das seit über zehn Jahren bestehende Peer Review 
Verfahren Intensivmedizin wurde über pandemiebeding-
te und verfahrensoptimierende Maßnahmen beraten.

Gremien der Landesärztekammer
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Ausschuss  
Seelische Gesundheit

Vorsitz: Dr. med. Paula Hezler-Rusch
Stv. Vorsitz: Andreas Knöll 
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Paula  
Hezler-Rusch
Mitglieder: Dr. med. Jürgen de Laporte, Thomas Funk, Tobias 
Link, Dr. med. Detlef Lorenzen, Dr. med. Frank J. Reuther, Dr. 
med. Ingrid Rothe-Kirchberger, Dr. med. Martina Hoeft, Dr. 
med. Regine Simon, Dr. med. Joachim Suder
Kooptiert: Ministerialrätin Christina Rebmann, Prof. Dr. med. 
Tobias Renner, Prof. Dr. med.  Andreas Meyer-Lindenberg, 
Prof. Dr. med. Harald Gündel
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Die anhaltende Corona-Pandemie erschwerte auch 2021 
die Ausschussarbeit, sodass nur eine Ausschusssitzung 
stattfinden konnte. 

Prof. Dr. med. Michael Deuschle, Leiter des Programms 
Mental Health First Aid (MHFA), stellte dem Ausschuss 
das nun auch in Deutschland gestartete MHFA-Pro-
gramm vor. Mit dem Kursangebot sollen Menschen be-
fähigt werden, Erste Hilfe für psychische Gesundheit zu 
leisten. 

Im Nachgang zum 122. Deutschen Ärztetag 2019 und 
dem dortigen Themenschwerpunkt Ärztegesundheit be-
fasste sich der Ausschuss mit dem Dissertationsprojekt 
„Gewalt gegen Mediziner“ des Instituts für Rechtsme-
dizin der Universität Heidelberg. Ziel der Arbeit ist die 
Verbesserung der Präventions- und Beratungsstrukturen 
für Ärztinnen und Ärzte sowie für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte. Um eine belastbare Datenlage zu erhalten, 
wurde eine Online-Fragebogenstudie ins Leben gerufen. 
Auf Empfehlung des Ausschusses hat der Vorstand der 
Landesärztekammer beschlossen, die deutschlandweit 
angelegte Fragestudie zu befürworten und ideell zu un-
terstützen.  

Das vom Ausschuss für den April 2021 geplante Sym-
posium „Herausforderung Suizidalität“ musste coron-
abedingt ins Jahr 2022 verschoben werden. Eine weitere 
geplante Sondersitzung zum Thema assistierter Suizid 
konnte aufgrund der Infektionsdynamik ebenfalls nicht 
stattfinden. 

Ausschuss  
Suchtmedizin

Vorsitz: Dr. med. Paula Hezler-Rusch
Stv. Vorsitz: Dr. med. Christoph von Ascheraden
Verbindungsperson zum Vorstand: Dr. med. Paula  
Hezler-Rusch
Mitglieder: Dr. med. Norbert Fischer, PD Dr. med. Leopold 
Hermle, Andreas Knöll, Dr. med. Ingolf Lenz, Tobias Link, Dr. 
med. Detlef Lorenzen, Dr. med. Frank Matschinski, Günther 
Reuchlin, Verena Wollmann-Wohlleben
Kooptiert: Prof. Dr. med. Anil Batra, Dr. med. Ludwig Braun, 
Dr. Christopher Dedner, Dr. med. Friedemann Hagenbuch, Dr. 
med. Richard Haumann, 
Geschäftsführung: Anette Henninger

Der Ausschuss „Suchtmedizin“ berät den Vorstand in 
allen Fragen der Suchttherapie und hält darüber ständi-
gen Kontakt zu staatlichen Stellen, zur Politik und zur 
Kassen ärztlichen Vereinigung.

Der Ausschuss war 2021 unter anderem mit den Themen-
gebieten der videogestützten Substitutionsbehandlung 
opioidabhängiger Menschen in Haftanstalten, Substituti-
onsbehandlung, suchtmedizinisch relevante Substanzen 
in therapeutischer Anwendung sowie mit dem Interven-
tionsprogramm für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte be-
fasst. 

Bei opioidabhängigen Menschen liegt in aller Regel ein 
komplexer Hilfebedarf vor. Opioidabhängige Menschen 
in Haft stellen eine zumeist medizinisch und psychiatrisch 
komplex erkrankte und sozial besonders beeinträchtigte 
Gruppe dar. Aus diesem Grund ist bei der Behandlung in 
Haft und unter den Bedingungen in der Justizvollzugsan-
stalt besondere Sorgfalt und Erfahrung erforderlich. Der 
Ausschuss „Suchtmedizin“ hat sich 2021 intensiv mit 
dem Thema befasst und zur videogestützten Behandlung 
eine Stellungnahme erarbeitet.

Das jährliche Suchtsymposium fand 2021 zum Thema 
„Cannabis in Deutschland – Quo vadis“ aufgrund der 
Corona-Pandemie als Hybridveranstaltung statt. Die ak-
tuellen Debatten rund um das Thema Cannabis spiegel-
ten sich in der Teilnehmerzahl wieder, welche an die der 
Vorjahre herankam. Angeregt wurde auch das Für und 
Wider einer Legalisierung diskutiert.

Darüber hinaus befassten sich die Mitglieder mit der Pla-
nung des Suchtsymposiums 2022. 
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Haushaltsausschuss 
 

 
Vorsitz: Prof. Dr. med. Michael Faist

Stv. Vorsitz: Dr. med. Christoph Janke (NB)
Mitglieder sind von den Bezirksärztekammern gewählte Ver-
treter: Daniela-Ursula Ibach (NW), Dr. med. Christine Gro-
ße-Ruyken (SB), Katrina Binder (SW) 
Weitere gewählte Mitglieder: Dr. med. Gabriele du Bois (NW), 
Dr. med. Michael Kästel (NB), Dr. med. Rainer Linus Beck 
(SB), Dr. med. Rolf Hartmann (SW)
Geschäftsführung: Armin Flohr, Vita-Karina Klaiss

Der Haushaltsausschuss ist gemäß Heilberufekammer-
gesetz ein Organ der Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg. Seine Aufgabe ist insbesondere die Erstellung 
und Beratung des in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen 
Haushaltsplanes und damit auch die Ermittlung der Höhe 
des Kammerbeitrags. 

Weiterhin gehört die unterjährige Überwachung des Haus-
haltsbudgets sowie die Abnahme des Jahresabschlusses 
der Landesärztekammer als Körperschaft zu seinen Auf-
gaben. Der Haushaltsausschuss der Landesärztekammer 
ist das Entscheidungsorgan für die Finanzplanungen aller 
fünf Untergliederungen, für die Geschäftsstelle und die 
vier Bezirksärztekammern insgesamt. Die fünf Einzelplä-
ne werden zum konsolidierten Haushaltsplan zusammen-
gefasst. Ebenfalls erfolgt eine Zusammenführung aller 
Jahresabschlüsse inklusive der Eigeneinrichtungen der 
Bezirksärztekammern zum Jahresabschluss der Landes-
ärztekammer als Körperschaft. Das Ergebnis des konso-
lidierten Jahresabschlusses wird dem Haushaltsausschuss 
jährlich in der Sommersitzung vom Wirtschaftsprüfer vor-
gestellt.

Kooptierte Mitglieder des Haushaltsausschusses sind der 
Berichterstatter der Vertreterversammlung über die Jahres-
rechnung, Dr. med. Jörg Woll, und der Rechnungsführer 
der Landesärztekammer, Dr. med. Norbert Fischer. 

Der Haushaltsausschuss tagt in der Regel dreimal im Jahr; 
im Sommer und Herbst jeweils vor den Vertreterversamm-
lungen. In der Regel finden in der Herbst-Vertreterver-
sammlung die Haushaltsberatungen für das bevorstehende 
Jahr statt. Der Berichterstatter klärt die Delegierten zu-
nächst über die Abnahme des Jahresabschlusses des ver-
gangenen Jahres auf, der Rechnungsführer berichtet über 
die Finanzlage des aktuellen Jahres. Der Vorsitzende des 

Haushaltsausschusses der Landesärztekammer informiert 
die Delegierten über den Haushaltsplan für das kommen-
de Jahr. Im Anschluss stimmen die Delegierten über die 
Abnahme des Jahresabschlusses und die Entlastung des 
Vorstandes sowie über den Haushaltsplan der Landesärz-
tekammer für das Folgejahr ab.

Gremien der Landesärztekammer

Haushaltsaufwendungen und Erträge

2020 2019

Aufwendungen

Personalkosten 15.016.891,24 € 14.542.673,74 €

Reisekosten und 
Entschädigungen

5.521.874,25 € 6.642.401,56 €

Betriebs- und Sach-
kosten

4.210.694,67 € 3.950.825,81 €

Bankgebühren und 
Versicherungen

416.921,03 € 432.230,19 €

Repräsentations-
kosten

784.041,73 € 1.131.050,23 €

Beiträge an die Bun-
desärztekammer

2.392.671,43 € 2.268.989,98 €

Gebäudekosten und 
Abschreibungen

3.661.497,12 € 3.352.842,19 €

32.004.591,47 € 32.321.013,70 €

Erträge

Kammerbeiträge 27.819.832,43 € 24.898.138,03 €

Geldbußen und Be-
rufsgerichtsbarkeit

99.447,60 € 43.010,39 €

Weiterbildung, Fort-
bildung, Akademie

1.439.500,95 € 1.897.065,80 €

Ethikkommission 827.322,00 € 696.313,00 €

Ärztliche Stelle 797.840,00 € 763.940,00 €

Sonstige Gebühren-
einnahmen

797.073,86 € 959.482,70 €

Ausbildungsgebüh-
ren

480.488,50 € 494.184,89 €

Sonstige Erträge 1.027.672,19 € 892.526,62 €

Eigeneinrichtungen 11.058,46 € 11.114,17 €

33.300.235,99 € 30.655.775,60 €

Jahresergebnis 1.295.644,52 € -1.665.238,10 €
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Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Ausschuss Psychosomatische Medizin

Vorsitz: Dr. med. Björn Nolting
Mitglieder: Dr. med. Götz Basse, Prof. Dr. med. Annegret Eck-
hardt-Henn, Dr. med. Michael Fritzsch, Daniela-Ursula Ibach,  
Dr. med. Michael Ruland, Dr. med. Birgit Stock, Dr. med. Annet-
te Theewen, Verena Wollmann-Wohlleben
Kooptierte Mitglieder: Ingrid Scheinhütte-Geiger, Dr. med. Jörg 
Schmid

Der Ausschuss „Psychosomatische Medizin“ beobachtet 
und identifiziert aktuelle Entwicklungen im namensge-
benden Fachgebiet, diskutiert diese und prüft deren Re-
levanz für zukünftige Fortbildungsveranstaltungen der 
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg. Da die Mitglie-
der ebenso aus den Bereichen der Psychosomatischen 
Kliniken wie der allgemeinmedizinischen und psycho-
therapeutischen Praxen stammen, wird ein breites Spek-
trum abgedeckt. Ein Schwerpunkt der Ausschussarbeit 
ist die inhaltliche Ausarbeitung und Mitgestaltung des 
jährlich stattfindenden „Psychosomatischen Tages“. Da-
rüber hinaus bilden die von den Mitgliedern eingereich-
ten oder durch andere Referenten vermittelten Vorträge 
einen wichtigen Teil des Ärztekongresses und damit der 
Fachmesse MEDIZIN. Auf Anfrage berät der Ausschuss 
zudem den Vorstand der Bezirksärztekammer Nordwürt-
temberg bei auftretenden psychosomatischen Fragestel-
lungen.

Das zweite Pandemiejahr beinhaltete sowohl Erfolge als 
auch erneute Einschnitte und Herausforderungen für die 
Ausschussarbeit. So griffen die Sitzungen bereits 2020 
identifizierte prägende Felder wie die Kinder-, Jugend- 
und Familienpsychologie und die Bedeutung von Co-
vid-19 für die Gesellschaft auf. Zugleich ergänzten sie 
zusätzliche Aspekte, unter anderem die psychosomati-
sche Betreuung von Flüchtlingen. Wie hoch das Bedürf-
nis in der Ärzteschaft ist, entsprechende Fragestellungen 
zu diskutieren, zeigte der erfolgreiche Psychosomatische 
Tag. Er stellte die aufgrund der pandemiebedingten Ab-
sage 2020 in 2021 verschobene Jubiläumsveranstaltung 
dar und wartete bei seiner 30. Durchführung mit einem 
neuen Format auf: Präsenzveranstaltung mit Streaming 
und Präsenz- sowie digitale Diskussionsgruppen. Die 
rege Beteiligung und die positiven Rückmeldungen aus 
dem Teilnehmerkreis gaben dabei der etwas anderen 
Tagungsgestaltung ebenso Recht wie der Auswahl der 

Vorträge zu den Themen „Fibromyalgie“, „Depression 
und Angst nach schwerer körperlicher Krankheit“ und 
„schulvermeidendes Verhalten“ im Kontext von Corona. 
Entsprechend wird der Psychosomatische Tag auch 2022 
als hybrides Format stattfinden.

Neben diesen erfreulichen Entwicklungen brachte das 
Jahresende 2021 jedoch auch die erneute Absage der 
MEDIZIN und des Ärztekongresses aufgrund des lan-
desweiten Messe- und Ausstellungsverbotes zum Jah-
reswechsel. Auch hier hatte der Psychosomatische Aus-
schuss engagiert geplant und Vorträge ausgearbeitet. 
Umso mehr wird der Ausschuss nun 2022 aktiv angehen 
und thematisch gestalten.

Gremien der Bezirksärztekammern
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Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Akademie-Ausschuss

Vorsitz: Dr. med. Klaus Baier
Stv. Vorsitz: Dr. med. Jürgen de Laporte
Weitere Mitglieder: Prof. Dr. med. Annegret Eckhardt-Henn, 
Rainer Michael Gräter, Dr. med. Markus Klett,  
Prof. Dr. med. Burkard Lippert, Prof. Dr. med. Stephen  
Schröder, Verena Wollmann-Wohlleben
Kooptierte Mitglieder: Dr. med. Christina Jaki, Dr. med. Manuel 
Magistro, Sylvia Ottmüller, Dr. med. Rolf Armin Stiasny,  
Dr. med. Dierk-Christian Vogt 

Der Akademie-Ausschuss legt die Grundsätze der Fort-
bildungsarbeit fest. Um das entsprechende Fortbildungs-
angebot aktuell und attraktiv zu gestalten, beobachten 
die Mitglieder des Ausschusses einerseits das laufende 
Veranstaltungsangebot und benennen andererseits mög-
liche neue Formate. Auf diese Weise fördert der Aka-
demie-Ausschuss aktiv die berufliche Fortbildung aller 
Kammermitglieder. Ein zentraler Aspekt ist die Bewer-
tung der Themenvorschläge, die zum jährlichen Ärzte-
kongress der Fachmesse MEDIZIN eingereicht werden. 

Im Vergleich zu 2020 hat sich der Bereich des digitalen 
Lernens 2021 deutlich weiterentwickelt. Dies bedingte 
eine Umgestaltung des Veranstaltungsportfolios, das nun 
neben den reinen Präsenzseminaren auch hybride Ta-
gungsformate, Live-Streamings, Web-Seminare mit di-
gitalen Gruppenarbeiten, komplette Blended-Learnings 
und reine Online-Kurse anbietet. Das sich daraus erge-
bende Zukunftspotenzial und die insgesamt sehr guten 
Evaluationsrückmeldungen stellten einen wichtigen Part 
der Ausschussarbeit dar. 

Darüber hinaus beschäftigte die Planung der MEDIZIN 
und des darin eingebetteten 57. Ärztekongresses die 
Mitglieder des Akademie-Ausschusses. Sie erstellten in 
einem zum ersten Mal online stattfindenden Umlaufver-
fahren das konkrete Kongressprogramm, bei dem Wert 
auf Aktualität, Vielfalt der Fachbereiche und Qualität 
der Themen gelegt wurde, und diskutierten dies inner-
halb der ebenfalls digital stattfindenden Sitzung. Dass die 
fortgesetzte Pandemielage letztendlich die Durchführung 
von MEDIZIN und Ärztekongress im Januar 2022 erneut 
verhinderte, spricht noch mehr dafür, im kommenden 
Jahr die vielfältigen Möglichkeiten zeitgemäßer Fortbil-
dung zu nutzen und weiterhin zu etablieren.

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Arbeitsgemeinschaft Medizinethik

Mitglieder: Dr. med. Gabriele du Bois, Dr. med. T. Robin Maitra, 
Dr. med. Ernst Bühler, Dr. med. Udo Schuss, Martin Heubach

Die Arbeitsgemeinschaft Medizinethik hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, ethische Fragen in der Medizin zu 
thematisieren. Dabei benennt und diskutiert sie relevan-
te Themen und erstellt das Programm der Degerlocher 
Ethikgespräche der Bezirksärztekammer Nordwürt-
temberg. Für letztere legen die Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft außerdem grundsätzliche Rahmenbedin-
gungen fest, sprechen Referenten für geplante Vorträge 
an und fungieren als Gruppenleiter bei den praktischen 
Fallbeispielen.

Auch 2021 war das von der Arbeitsgemeinschaft ausge-
arbeitete Portfolio der insgesamt vier Degerlocher Ethik-
gespräche breit gefächert und durch anspruchsvolle Dis-
kussionsanstöße gekennzeichnet. So startete das Jahr mit 
ethischen Chancen und Risiken der digitalisierten Ge-
sundheitsversorgung, führte dann – verschoben aus 2020 
– in die aktuelle Bedeutung des Hippokratischen Eides 
und die darauf aufbauende Neufassung des Genfer Ge-
löbnisses ein, stellte im Juni die Frage, was wir aus dem 
Katastrophenszenario Pandemie gelernt haben, und be-
leuchtete die ethischen Aspekte der Leihmutterschaft im 
Oktober. Dabei fanden die meisten Veranstaltungen im 
Online-Format statt, aber auch in Präsenz, sofern es die 
Pandemielage zuließ. Sowohl die fachlich jeweils sehr 
versierten Referenten als auch die Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft „Medizinethik“, die die Degerlocher 
Ethikgespräche als thematische Leiter und Gruppenleiter 
betreuten, schufen dabei eine Plattform für die Erörte-
rung von nicht alltäglichen Fragestellungen, die bei den 
Teilnehmern zu intensiven Diskussionen führte. Die the-
matischen Planungen für 2022 sehen bereits weitere Vor-
tragsideen vor, die aktuell Gestalt annehmen und erneut 
ein interessantes Fortbildungsjahr in Aussicht stellen.

Gremien der Bezirksärztekammern
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Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Ausschuss  
Junge Kammer

Vorsitz: Dr. med. Matthias Lukas Zuchowski
Stv. Vorsitz: Anna Siebenborn
Mitglieder: Dr. med. Timo Basali, Dr. med. Anne Kaiser, Tobi-
as Kaiser, Stephanie Knirsch, Dr. med. Milena Meinhardt, Dr. 
med. Diana Roder, Dr. med. Robin Uhlmann, Dr. med. Silvia 
von Wachtendonk, Dr. med. Katrin von der Assen, Dr. med. Ve-
rena Windisch

Die Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Nord-
württemberg hat in ihrer konstituierenden Sitzung im Fe-
bruar 2019 beschlossen, den Ausschuss „Junge Kammer“ 
ins Leben zu rufen. Mit ihm soll die nachrückende Gene-
ration noch stärker an die Kammer herangeführt und in die 
berufspolitische Arbeit eingebunden werden.

Intensiv beschäftigte sich der Ausschuss im zurückliegen-
den Jahr mit der Neukonzeption und Durchführung der 
Einführungsveranstaltung für neue Kammermitglieder. 
Pandemiebedingt fand die Infoveranstaltung erstmals di-
gital statt. Die angemeldeten Teilnehmer hatten Mitte Mai 
die Möglichkeit, sich mit Mitarbeitern der Ärztekammer 
und den jungen, berufspolitisch engagierten Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Ausschuss „Junge Kammer“ un-
kompliziert und persönlich auszutauschen und eigene The-
men und Fragen online zu besprechen. Hierfür hatte die 
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg eigens virtuelle 
Gruppenräume eingerichtet, in denen thematisch separiert 
intensiv und in kleiner Runde diskutiert werden konnte. 
Auf großes Interesse stießen dabei naturgemäß die Grup-
penräume zur Weiterbildung. Aber auch die Impulse zur 
ärztlichen Selbstverwaltung und zum Versorgungswerk 
wurden interessiert nachgefragt und konnten so manche 
Frage bei den Teilnehmern klären. Nach der gelungenen 
Premiere arbeitet der Ausschuss bereits an einer Weiter-
entwicklung des Formats und der Verknüpfung mit weite-
ren für junge Ärztinnen und Ärzte interessanten Themen 
und Fragestellungen.

Die Mitglieder und der Vorsitz des Ausschusses haben sich 
für die Arbeit im Ausschuss und in den Gremien der ärzt-
lichen Selbstverwaltung gemeinsam zum Ziel gesetzt, die 
gesamte Arbeit mit einer hohen Transparenz und einer of-
fenen und einladenden Kommunikation zu gestalten.

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Fürsorgeausschuss 

Vorsitz: Dr. med. Christoph Ehrensperger
Mitglieder: Dr. med. Michael Oertel, Dr. med. Tobias Heger, Dr. 
med. Cornelia Ikker-Spiecker, Dr. med. Thomas Klein

Der Fürsorgeausschuss der Bezirksärztekammer Nord-
württemberg ist auf die Unterstützung von Ärztinnen und 
Ärzten oder auch deren Hinterbliebenen ausgerichtet, 
welche in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind.

Im Jahr 2021 hat der Fürsorgefonds ein Mitglied aus dem 
Bezirk finanziell unterstützt.
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Bezirksärztekammer Nordbaden 
Ausschuss  
Arztberuf und Familie

Vorsitz: Agnes Trasselli 
Mitglieder: Dr. med. Franziska Berger, Dr. med. Arne Dresen, 
Dr. med. Friederike Freiburg, Dr. med. Nicole Geiger, Dr. 
med. Andrea Janke, Dr. med. Axel Schöttler, Dr. med. Sandra 
Stengel

Die für den Herbst 2020 vom Ausschuss geplante Veran-
staltung, der Workshop für Good-Practice-Beispiele zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wurde aufgrund 
der Corona-Situation auf 2022 verschoben. Der Work-
shop soll auf jeden Fall auch in Präsenz, gegebenenfalls 
mit der Möglichkeit einer Hybrid-Onlineteilnahme, statt-
finden, weshalb die Durchführung erst 2022 sinnvoll 
erscheint. Zur weiteren Planung hat im November eine 
Sitzung des Ausschusses stattgefunden.

Weitere Themen des Ausschusses sind die trotz neuer 
Mutterschutzrichtlinien schwierigen Arbeitsbedingun-
gen schwangerer Kolleginnen, die nach wie vor häu-
fig ins Beschäftigungsverbot geschickt werden. Auch 
die Möglichkeit von Online-/Telefon-Sprechstunden in 
Praxen, die durch die Corona-Pandemie zugenommen 
haben, wurde im Ausschuss beleuchtet. Die zunehmen-
de Einbindung jüngerer Kollegen in die Kammerarbeit 
durch die nun auch in den übrigen Bezirken gegründeten 
Ausschüssen „Junge Kammer“ wurde im Rahmen der 
Berichte aus den Gremien ausdrücklich begrüßt. Weitere 
Themen, mit denen sich der Ausschuss beschäftigte, wa-
ren die Veränderungen in den Krankenhäusern durch den 
zunehmenden Anteil von Mitarbeitern in Teilzeit und die 
Konsequenzen aus kürzeren Abwesenheiten von Kolle-
ginnen und Kollegen in Elternzeit, die meist nicht ersetzt 
werden.

Bezirksärztekammer Nordbaden  
Ausschuss  
Ärztinnen

Vorsitz: Prof. Dr. med. Nicola Buhlinger-Göpfarth 
Stv. Vorsitz: Dr. med. Julia Patzig
Mitglieder: Dr. med. Dorothee Müller-Müll, Dr. med. Andrea 
Koch, Nadine Haist, Dr. med. Inga Birgit Ruck

Der Ausschuss beschäftigte sich im Berichtszeitraum 
unter anderem mit den Themen Gewalt gegen Ärztinnen 
und Ärzte und im Gesundheitswesen, Onlinesprechstun-
de als neues Arbeitsfeld, Wiedereinstieg in den ärztlichen 
Beruf, Ärztinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, 
gendergerechte Forschung, Kommunikationstraining, 
geschlechtergerechte Besetzung von Gremien im Ge-
sundheitswesen, Mentoringangebot und Mutterschutz.

Ferner hat der Ausschuss die Fortbildung ,,Erfolgreicher 
Kommunizieren“ im Juli und Oktober angeboten. Der 
Reanimationskurs für Ärztinnen und Ärzte musste co-
ronabedingt abgesagt werden.

Gremien der Bezirksärztekammern



Tätigkeitsbericht 2021 83

Bezirksärztekammer Nordbaden  
Ausschuss  
Ausländische Ärzte und Patienten

Vorsitz: Dr. med. Michael Kästel
Stv. Vorsitz: Dr. med. Bärbel Thiel
Mitglieder: Dr. med. Thomas Lohmann, Dr. med. Manfred 
Mayer, Dr. med. Marsela Ceno, Dr. med. Batuhan Parmakerli, 
Mirella Hodzelmans, Dr. med. Kathrin Kadura, Dr. med. Detlef 
Lorenzen, Dr. med. Dietmar Paul, Dr. med. Ulrich Werland, Dr. 
en Médecine/Univ. Espoir Blaise Machel Bisabwa

Der Ausschuss „Ausländische Ärzte und Patienten“ hat-
te im Berichtsjahr eine Präsenzveranstaltung und einige 
Telefon-/Videokonferenzen unter anderem auch mit Mit-
gliedern der KSSA (Kultursensible Sprachassistentinnen 
im Beruf Medizinische Fachangestellte mit türkischen 
Migrationshintergrund). Die Diskussion von häufigen 
und gravierenden Problemen bei der Fachsprachenprü-
fung und der Kenntnisprüfung offenbarte, dass es sehr 
sinnvoll wäre, wenn es für die in Deutschland üblichen 
Standardlehrbücher auch eine entsprechende Überset-
zung gäbe. 

Dabei entstand die Idee, den „Herold“ - das hochkom-
primierte (1.000 Seiten) internistische Lehrbuch „Innere 
Medizin“ von Dr. Gerd Herold – in die türkische Sprache 
zu übersetzen. In Abstimmung mit dem Herausgeber und 
durch Unterstützung verschiedener Partner konnte dieses 
Projekt erfolgreich realisiert werden. Die Version „Dahi-
liye 2021“ in türkischer Sprache ist nun verfügbar.

In Mannheim soll gemäß dem Beauftragten für Integra-
tion und Migration Claus Preissler ein Netzwerk aufge-
baut werden im Sinne eines „Pools“, der dem gesamten 
Rhein-Neckar Raum zur Verfügung steht. Ärztliche Do-
zentinnen und Dozenten aus den Reihen des Ausschusses 
wurden vorgeschlagen.

Weiterhin erfolgte die Mitarbeit im Ausschuss „Migra-
tion und Diabetes“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
sowie Mitarbeit beim Dolmetscherinstitut Germersheim 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Rahmen 
der Studierendenausbildung zum Fachdolmetscher me-
dizinisches Dolmetschen.

Für das Projekt „Beraber elele – Gemeinsam Hand in 
Hand“ des Gesundheitstreffpunktes Mannheim mit Un-
terstützung durch das Sozialministerium des Landes Ba-

den-Württemberg im Rahmen des Projektes „gemeinsam 
sind wir bunt“ hat der Ausschuss beratende Funktion 
übernommen. 

Weiter beteiligten sich Ausschussmitglieder  beim Pro-
jekt MAG1 Mannheim (Mannheim gegen Einsamkeit), 
gefördert durch das Staatsministerium Baden-Württem-
berg, ein Projekt der Genossenschaft Gesundheitsprojekt 
Mannheim e.G. und der Stadt Mannheim sowie der Pfle-
gestützpunkte und Kliniken.

Gremien der Bezirksärztekammern
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Bezirksärztekammer Nordbaden  
Arbeitskreis  
Junge Kammer

Vorsitz: Dr. med. Janina Naoum
Stv. Vorsitz: Sophie Krickeberg
Mitglieder: Maylis Braun, Benjamin Breckwoldt, Britta Gehr-
lein, Anna Marhöfer, Dr. med. Dorothee Reith, Carolyn Strass, 
Luisa Sophie Weil, Katharina Fiethen 

Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie erfolgten die drei Sitzungen im Berichts-
zeitraum weiterhin im Online-Format. 

Angebote für Berufseinsteiger: Aufgrund der fortbeste-
henden Corona-Einschränkungen hat der Neuapprobier-
ten-Abend für Berufseinsteiger mit 36 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern im April weiterhin als Online-Seminar 
stattgefunden. Durch anschließende Lockerungen der 
Schutzmaßnahmen war im September eine Hybrid-Ver-
anstaltung in Karlsruhe möglich, wobei sechs Teilnehmer 
vor Ort und 48 Teilnehmer online dabei waren. Erstmalig 
wurden auch PJler zu unserem Neuapprobierten-Abend 
eingeladen. Da ein Heranführen an die Kammerstruk-
turen und die Vernetzung im Vordergrund der Willkom-
mensabende stehen, sollen trotz der hohen Online-Teil-
nahmerzahlen zukünftig die Präsenzveranstaltungen 
weiterhin im Fokus stehen. 

Institut für medizinische und pharmazeutische Prü-
fungsfragen (IMPP): Die Zusammenarbeit des Arbeits-
kreises „Junge Kammer“ mit dem IMPP wurde mit der 
Veröffentlichung des Gegenstandkatalogs erfolgreich be-
endet. Die Abschlussveranstaltung des von der Bertels-
mann Stiftung geförderten IMPP-Projekts „Gemeinsam 
klug entscheiden und den Patienten verständlich vermit-
teln: Überprüfung der Entscheidungsfindung sowie der 
Fähigkeit zur ärztlichen Dokumentation im Staatsexa-
men Medizin“, geplant für Juni 2021 in Berlin, wurde 
leider kurzfristig abgesagt.

Überarbeitung des Beiblatts zum Kammerbeitrag: Der 
Arbeitskreis „Junge Kammer“ hat das Beiblatt zum Kam-
merbeitrag optisch sowie inhaltlich überarbeitet. Erstmalig 
soll es einen QR-Code auf dem Beiblatt geben, der online 
weitere Erläuterungen zu Sondersituationen wie beispiels-
weise Berufsbeginn, Elternzeit, Arbeitslosigkeit etc. gibt. 
Die überarbeitete Version wird erstmals 2022 versandt.

Symposium: Im April 2021 hat unter wissenschaftli-
cher Leitung des Arbeitskreises „Junge Kammer“ das 
Symposium „Schwangerschaft, Mutterschutz und Ar-
beiten in der Klinik mit Kind(ern) – Tipps, Tricks und 
was es zu beachten gilt“ stattgefunden. Es referierten Dr. 
Janina Naoum („Organisatorisches & Allgemeines“), 
Syndikusrechtsanwältin Christine Nic („Die aktuellen 
mutterschutzgesetzlichen Regelungen aus juristischer 
Sicht“), Kai-Uwe Gläss vom Regierungspräsidium Stutt-
gart („Anforderungen des aktuellen MuSchG an Arbeit-
geber – Was ist die unverantwortbare Gefährdung?“), 
Carsten Mohrhardt („Informationen zur Weiterbildung 
in Schwangerschaft und Teilzeit“) sowie Prof. Dr. Anna 
K. Hell („Mutterschutz und Arbeitsalltag als Chirurgin“). 
Die Online-Veranstaltung war mit 78 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern nicht nur gut besucht, sondern wurde 
auch mit „gut“ bis „sehr gut“ bewertet.

Ärzte mit Grenzen: „Ärzte mit Grenzen“ soll ein kos-
tenloses, kollegiales Gesprächsangebot für Ärztinnen 
und Ärzte in alltäglichen Belastungssituationen wer-
den. Im Rahmen der ärztlichen Schweigepflicht soll so 
die Möglichkeit geschaffen werden, Probleme im Ar-
beitsalltag, Schuldgefühle oder akut belastende Situa-
tionen mit einer erfahrenen Kollegin beziehungsweise 
einem erfahrenen Kollegen aus Psychiatrie oder Psycho-
somatik besprechen zu können. Dieses Angebot soll die 
bereits bestehenden Angebote der „Kollegialen Anony-
men Ärztlichen Beratung“ (KAAB) und das Interventi-
onsprogramm für suchtkranke Ärzte „Hilfe statt Strafe“ 
um ein niederschwelliges Angebot erweitern. Die Finali-
sierung der praktischen Umsetzung mit einem Flyer und 
Poster ist erfolgt. Es sind noch letzte organisatorische 
und rechtliche Aspekte zu klären sowie ehrenamtliche 
Helfer aus der Psychiatrie und Psychosomatik zu suchen, 
die bereit sind, beratend tätig zu werden. 

Ausblick: Für die weitere Zeit der Wahlperiode hat sich 
der Arbeitskreis nicht nur vorgenommen, die bereits eta-
blierten Projekte weiterzuführen, sondern sich auch neue 
Ziele gesetzt. Die rechtlichen Aspekte von „Ärzte mit 
Grenzen“ werden hoffentlich bald geklärt werden, so-
dass das Projekt „Ärzte mit Grenzen“ voraussichtlich im 
Frühjahr 2022 anlaufen kann. Da das Symposium zum 
Thema Schwangerschaft und Mutterschutz große Reso-
nanz gefunden hat, plant der Arbeitskreis „Junge Kam-
mer“, eine jährliche Veranstaltung zu diesem Themen-
komplex zu etablieren. Als präferiertes Modell werden 
zwei getrennte Themenabende um die Schwangerschaft 
und den Mutterschutz sowie um die Arbeit mit Kindern 
angedacht. Eine Veranstaltung zu „Karriereplanung und 
alternative Karrierewege für Mediziner“ wird derzeit er-
arbeitet.
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Bezirksärztekammer Nordbaden  
Arbeitskreis  
Medien und Kommunikation

Vorsitz: Carsten Mohrhardt 
Mitglieder: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Christof Hofele, 
M.Sc., Christine Danz, Markus Haist, Mathias Körner, Dr. med. 
Mara Pohlmeier, Dr. med. Fabian Weykamp

Im Jahr 2021 wurde der Ausbau der Medien- und Kon-
ferenztechnik weiter vorangetrieben, da die Nutzung der 
digitalen Medien pandemiebedingt weiterhin im Vorder-
grund stand. Zugleich wurde für die Zeit nach der Pande-
mie geplant, in der wieder Präsenzveranstaltungen statt-
finden können. Ein Schwerpunkt der Arbeit lag im Erhalt 
der Reichweite digitaler Formate mit zum Teil mehreren 
hundert Teilnehmenden bei gleichzeitiger Anwesenheit 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Kammer. 
So konnten im Laufe des Jahres mehrere (teil-) hybri-
de Veranstaltungen und Gremiensitzungen durchgeführt 
werden.

Als besondere Erfolge können hier die zahlreichen Fort-
bildungen der Bezirksärztekammer und der Ärzteschaft 
Karlsruhe genannt werden. Mit dem „Notarzt-Kurs“ 
konnte dank der in der Bezirksärztekammer installierten 
Technik auch ein Kurs mit Online- und Präsenzelemen-
ten erfolgreich durchgeführt werden.

Der Arbeitskreis führte zudem zwei reguläre Sitzungen 
durch. Diskutiert wurden die oben genannten Neuerun-
gen in Bezug auf die Technik sowie Ideen zu deren Wei-
terentwicklung. Zudem wurden Ideen und Konzeptionen 
für eine interaktive Vertreterversammlung diskutiert, 
hierbei standen beispielsweise themenbasierte Arbeits-
gruppen über virtuelle Online Breakout Rooms sowie 
digitale Umfrage-Tools zur Auswahl. Ein erster Konfe-
renz-Versuch war erfolgreich und wurde dem Vorstand 
vorgestellt. Auch die Planungen digitaler Kampagnen 
wurde vorangetrieben, beispielsweise im Bereich Rund-
schreiben und Social Media.

Unter dem Eindruck der rückläufigen Corona-Infektions-
zahlen im August wurden die Planungen für einen neuen 
Messestand (zum Beispiel für MFA-Werbung) wieder 
aufgenommen. Dieser soll in ein neues Konzept der Cor-
porate Identity eingebettet werden und 2022 zur Verfü-
gung stehen.

Bezirksärztekammer Nordbaden  
Arbeitskreis  
Notfallversorgung

Vorsitz: Carsten Mohrhardt
Stv. Vorsitz: Christine Stiepak

Die März-Sitzung widmete sich schwerpunktmäßig der 
Funktion und Rolle der SQR-BW (Stelle zur trägerüber-
greifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Ba-
den-Württemberg). 

Weitere aktuelle Themen wie die Hilfsfrist, die doppelte 
Hilfsfrist und die verschiedenen relevanten Zeitinterval-
le – von der Gesprächsannahme eines Notrufes, dessen 
Erstbearbeitung bis zum Ausrücken, der Anfahrt, der 
Versorgung vor Ort, Transport und Übergabe – wurden 
diskutiert. Die geplante Änderung des Rettungsdienstge-
setzes war ein weiteres Thema sowie die Überarbeitung 
der Ausstattung der Notarztzimmer.

Ende Juni hat eine weitere Sitzung stattgefunden. Einer 
der Themenschwerpunkte war der Koalitionsvertrag der 
neuen Landesregierung Baden-Württemberg. Dr. Micha-
el Preusch, MdL und gesundheitspolitischer Sprecher 
seiner Fraktion, berichtete über die Themen der Koali-
tionsverhandlungen. Ein großer Schwerpunkt sollte das 
Thema Erste Hilfe werden, so beispielsweise die Im-
plementierung regelmäßiger Auffrischungen der Ersten 
Hilfe. Weitere Schwerpunkte der gesundheitspolitischen 
Diskussion werden die „Doppelte Hilfsfrist“ und die 
„auskömmliche“ Finanzierung der Rettungswachen sein. 

Zudem wurden das „eWay“-Pilotprojekt im Landkreis 
Rastatt und die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
KV-Notdienstzentralen behandelt. Bei dem „eWay“-Pi-
lotprojekt handelt es sich um eine Versuchsstrecke im 
Bereich der B462 für E-LKWs mit einer Oberleitung. 
Dieses Objekt bringt spezielle rettungsdienstliche Her-
ausforderungen mit sich und ist in Baden-Württemberg 
einzigartig. 

Ferner erfolgte ein Bericht über die aktuelle Situation 
der KV-Notdienstpraxen. In Baden-Württemberg besteht 
weiterhin ein Flickenteppich mit verschiedenen Lösun-
gen, unter anderem gibt es noch vereinsgeführte Not-
dienstpraxen. Dies soll sich jedoch ändern. Fakt bleibt, 
dass die Kassenärztliche Vereinigung die Notrufnummer 
116 117 an Callcenter abgeben wird, zum Teil schon ab-
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gegeben hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Arbeitskreises sahen dies kritisch, waren doch mit der 
Bindung der Nummer an die Leitstellen Synergien zu 
erwarten gewesen. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Bei der Oktober-Sitzung wurde aus dem Ausschuss „Not-
fallmedizin“ der Landesärztekammer und zum aktuellen 
Stand des Telenotarztes berichtet sowie aus der Arbeits-
gemeinschaft „Grundsatzfragen“ und über den aktuellen 
Stand der Befugniserteilung für die klinische Akut- und 
Notfallmedizin. 

Ferner wurden zu Themen der letzten Sitzungen ver-
schiedene Anträge für die anstehenden Vertreterver-
sammlungen diskutiert und erarbeitet. Dabei sollten fol-
gende Probleme angegangen werden:

• die fehlende ärztliche Mitbestimmung in den Be-
reichsausschüssen, 

• die Verbesserung der Ausbildung der Notfallsanitä-
ter,

• die doppelte Hilfsfrist.

 

Bezirksärztekammer Nordbaden  
Ausschuss  
Ärztliche Gesundheit und Prävention

Vorsitz: Thomas Funk 
Stv: Vorsitz: Dr. med. Maren Springmann
Mitglieder: Dr. med. Jürgen Kußmann, Dr. med. Dieter  
Scheidet, Dr. med. Jürgen Braun, Tobias Link,  
Dr. med. Alexander Moldavski, Dr. med. Elisabeth Daikeler,  
Dr. med. Detlef Lorenzen, Dr. med. Claus-Michael Cremer

Der Ausschuss „Ärztliche Gesundheit und Prävention“ 
hielt im Berichtszeitraum mehrere Online-Sitzungen ab. 
Ein Großteil der Sitzungsarbeit floss in die Kooperation 
mit dem Ausschuss „Junge Kammer“ und dem Kooope-
rationsprojekt „Ärzte mit Grenzen“. 

Als ein Resultat sei erwähnt, dass das Projekt „Kollegia-
le Anonyme Ärztliche Beratung“ (KAAB) weiterhin als 
notwendig angesehen wird. Des Weiteren wurde im Aus-
schuss das  Projekt „Mental Health First Aid“ (MHFA) 
aus Australien vorgestellt und mit großem Interesse zur 
Kenntnis genommen. Darauf aufbauend wurde das Pro-
jekt auch der Ärztlichen Fortbildungsakademie der Be-
zirksärztekammer und später auch im Ausschuss „See-
lische Gesundheit“ der Landesärztekammer vorgestellt. 

Ein weiterer großer Schwerpunkt der Ausschussarbeit 
lag im laufenden Kooperationsprojekt „Studie: Gewalt 
gegen Mediziner und Zahnmediziner“ mit  Prof. Kathrin 
Yen von der Rechtsmedizin der Universität Heidelberg. 
Alle Landesärztekammern und -zahnärztekammern in 
Deutschland sind eingeladen, an der Befragung (On-
line-Fragebogen) teilzunehmen. Bis Ende Oktober 2021 
sind bereits rund 1.500 komplette Datensätze eingegan-
gen. 
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Bezirksärztekammer Nordbaden  
Arbeitskreis  
des Weiterbildungsausschusses

Vorsitz: Carsten Mohrhardt
Mitglieder: Dr. med. Dorothe Müller-Müll, Dr. med. Antonia 
Rosenstiel, Dr. med. Axel Schöttler, Dr. med. Barbara Jones, 
Dr. med. Folkert Fehr, Dr. med. Franziska Berger,  
Dr. med. Hans-Joachim Eberhard, Prof. Martin Storck,  
PD Dr. med Michael Preusch, Prof. Thomas Schaible

Der Arbeitskreis diskutierte im Februar 2021 den Stand 
der Umsetzung der mit der neuen Weiterbildungsord-
nung einhergehenden Neuerungen. Die Landesärzte-
kammer stellt einen Online-Befugnisantrag zur Verfü-
gung und die Dokumentation der Weiterbildung kann 
elektronisch erfolgen. Der Vorsitzende informierte, dass 
die Urprüfer-Kolloquien in Nordbaden abgeschlossen 
und dass Informationsveranstaltungen zur neuen Wei-
terbildungsordnung geplant seien. Die Gestaltung des 
Projektes „Weiterbildung im Dialog“ wurde ausführlich 
besprochen.

In der Juni-Sitzung wurde über die Umsetzung der On-
line-Informationsveranstaltungen zur Neuen Weiterbil-
dungsordnung informiert. Der Arbeitskreis sprach sich 
für die Umsetzung einer begrenzten, lokalen Evaluation 
der Weiterbildung in Nordbaden aus. Diese solle als On-
line-Umfrage nach der Facharztprüfung erfolgen. 

Ferner wurde der  Weiterbildungsverbund Pädiatrie Hei-
delberg vorgestellt sowie die Struktur und Vorzüge des 
Verbundes. Zur Weiterentwicklung des Projekts „Weiter-
bildung im Dialog“ wurden Arbeitsgruppen bestimmt.

Der Arbeitskreis führte ferner in Zusammenarbeit mit 
der Akademie für ärztliche Fortbildung Online-Informa-
tionsveranstaltungen zur neuen Weiterbildungsordnung 
durch. Im März fand eine Veranstaltung für Ärzte in 
Weiterbildung mit 237 Teilnehmenden statt. Eine weitere 
Veranstaltung für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung 
hat im November stattgefunden. Veranstaltungen für zur 
Weiterbildung befugte Ärzte fanden im März mit 204, 
im Mai mit 210 und im Oktober mit 114 Teilnehmenden 
statt. Im Dezember gab es eine weitere Veranstaltung für 
zur Weiterbildung befugte Hausärzte. 

Bezirksärztekammer Südbaden 
Arbeitskreis  
Medizinische Fachangestellte

Vorsitz: Dr. med. Ulrich Voshaar
Mitglieder: Dr. med. Martin Ehmer, Dr. med. Christine  
Große-Ruyken, Dr. med. Brigitta Rogaczewski,  
Dr. med. Markus Sandrock, Dr. med. Kerstin Moll, Sabine 
Jumpertz

„Wie weckt man bei jungen Menschen Interesse für die 
Ausbildung zu Medizinischen Fachangestellten, einem 
herausfordernden und anspruchsvollen Beruf?“ Mit die-
ser Leitfrage beschäftigt sich der seit Ende 2019 beste-
hende Arbeitskreis, um dem drohenden Fachkräftemän-
gel in Arztpraxen zu begegnen. Eine mögliche Strategie 
zur Bewerbung des Berufsbildes im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes sah der Ausschuss in der Entwicklung 
von attraktiven Informationsmaterialien.

Von der Idee zu einem ersten Produkt war es ein weiter 
Weg: Im Herbst 2020 hatte der Ausschuss einen Wettbe-
werb zur Gestaltung eines Flyers als Werbeträger – ver-
bunden mit einem Preisgeld – für die Fachklassen aller 
Berufsschulen im Kammerbezirk ausgeschrieben. Inhalt-
liche Kriterien wie Voraussetzungen, Berufsbild und Dau-
er der Ausbildung sowie Angaben eines durchschnittli-
chen Einstiegsgehalts mit Hinweis auf mögliche tarifliche 
Aufstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten durch 
Fort- und Weiterbildungen wurden vorgegeben. 

Aus den Flyer-Entwürfen von Berufsschülerinnen und 
-schülern der Max-Weber-Schule in Freiburg wurden drei 
prämiert. In einer kleinen Feier in der Bezirksärztekammer 
überreichten die Kammerpräsidentin und der -vizepräsi-
dent die beiden ersten Preise für die Erstellung des Flyers. 

Inzwischen hat ein Grafiker auf der Grundlage der bei-
den Siegerentwürfe den Werbeflyer modern und in ei-
nem die Zielgruppe ansprechenden Layout professionell 
aufbereitet und mit QR-Codes versehen. Die Codes ver-
weisen auf die Website der Landesärztekammer und die 
von ihr zu Beginn des Ausbildungsjahres im September 
2021 herausgegebene AzubiCard Baden-Württemberg. 
Somit kann der Flyer erfolgreich als Werbemedium auf 
Jobmessen, in Berufsinformationszentren, in Abschluss-
klassen der Haupt- und Realschulen sowie in Arztpraxen 
eingesetzt werden.
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Bezirksärztekammer Südwürttemberg 
Ausschuss  
Junge Kammer

Vorsitz: Katrina Binder 
Stv. Vorsitz: Dr. med. Sophia Blankenhorn
Mitglieder: Dr. med. Stefanie Beckert, Dr. med. Charlotte 
Benkendorff, Dr. med. Wolfgang Brehm, Dr. med. Loretta 
Campanelli, Dr. med. Birgit Eissler, Dr. med. Julia Grauer, Dr. 
med. Andreas Harth, Dr. med. Antje Herold, Dr. med. Sylvia 
Wagner, Katharina Weis

Mit dem Ausschuss „Junge Kammer“ sollen die Themen 
und Forderungen der jungen Generation von Ärztinnen 
und Ärzten weiter bearbeitet und die Identifikation mit 
der Ärztekammer gestärkt werden. Nachdem der Aus-
schuss im Jahr 2020 pandemiebedingt nicht so aktiv war, 
haben die Tätigkeiten 2021 wieder Fahrt aufgenommen: 
Es fanden vier Ausschuss-Sitzungen statt, in denen un-
ter anderem Seminare insbesondere für junge Kollegin-
nen und Kollegen konzipiert wurden. Im Juni fand ein 
Online-Berufseinsteigerseminar statt, bei dem Informa-
tionen, Tipps und eigene Erfahrungen rund um den Be-
rufseinstieg weitergegeben wurden. 

Im April hat der Ausschuss eine Online-Informationsver-
anstaltung zur neuen Weiterbildungsordnung und dem 
neuen elektronischen Logbuch angeboten, zunächst für 
Weiterzubildende. Das Interesse war sehr groß und es ha-
ben fast 150 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen. Das Se-
minar wurde im Oktober wiederholt, mit diesem Seminar 
wurden  noch einmal über 100 Kolleginnen und Kollegen 
erreicht. Für Weiterbildungsbefugte hat der Ausschuss 
„Junge Kammer“ im September ein eigenes Seminar zur 
neuen WBO angeboten, auch an diesem Seminar haben 
fast 100 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen. 

Außer den Seminaren hat der Ausschuss auch einen 
Online-Austausch der Ausschüsse „Junge Kammer“ 
zum Projekt „Informationsmanagement“ der Landes-
ärztekammer initiiert. Nach diesem sehr konstruktiven 
Treffen konnten die Gedanken und Ideen zu Inhalt und 
Funktionen der geplanten Webpräsenz beim Vorstand der 
Landesärztekammer eingebracht werden.

Für das neue Jahr sind weitere Seminare wie beispiels-
weise ein Berufseinsteigerseminar und die Wiederholung 
des Seminars zur neuen WBO geplant. Außerdem wird 
sich der Ausschuss „Junge Kammer“ verstärkt dem The-

ma Internationale Ärztinnen und Ärzte widmen und den 
schon lange geplanten Neuapprobierten-Abend umset-
zen. 

Gremien der Bezirksärztekammern



Tätigkeitsbericht 2021 89

Besondere Einrichtungen



90 Landesärztekammer Baden-Württemberg

Bezirksberufsgerichte
Die gesetzlich vorgeschriebene Überwachung der Be-
rufsausübung nehmen die Berufsgerichte auf Bezirks- 
und Landesebene wahr. Sie sind nach Satzung eigenstän-
dige unabhängige Organe der Selbstverwaltung.

Beschwert sich ein Patient oder ein ärztlicher Kollege 
über das Verhalten eines Arztes oder einer Ärztin, oder 
teilt eine Staatsanwaltschaft der Ärztekammer mit, dass 
der Verdacht einer berufsrechtswidrigen Handlung eines 
Arztes oder einer Ärztin vorliegen könnte, wird ein be-
rufsgerichtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die der Landesärztekammer verliehene Selbstverwal-
tung gibt ihr das Recht, eigene verbindliche Regeln der 
ärztlichen Berufsausübung aufzustellen und zu erlassen. 
Diese finden unter anderem in der laufend angepassten 
Berufsordnung ihren Niederschlag. Die gesetzliche Auf-
gabe der Kammer, die Erfüllung der Berufspflichten zu 
überwachen, kann letztlich nur gelingen, wenn die Re-
geln auch durchgesetzt werden.

Die Überwachung der berufsrechtlichen Pflichten wird 
in Baden-Württemberg somit der eigenen unabhängi-
gen Berufsgerichtsbarkeit anvertraut. Sie ist im System 
der ärztlichen Selbstverwaltung unverzichtbar. Ähnlich 
einem Staatsanwalt in staatlichen Strafverfahren wird 
im berufsgerichtlichen Ermittlungsverfahren die von je-
der Bezirksärztekammer bestellte Kammeranwaltschaft 
auf eine Anzeige oder „von Amts wegen“ bei sonstiger 
Kenntniserlangung einer möglichen berufsrechtswidri-
gen Handlung eines Arztes oder einer Ärztin weisungs-
unabhängig tätig.

Kommt der Kammeranwalt nach Abschluss der Ermitt-
lungen zu dem Ergebnis, dass der Verdacht beziehungs-
weise die Anzeige unbegründet ist, stellt er im Einverneh-
men mit dem Kammervorstand das Ermittlungsverfahren 
ein. Bieten die Ermittlungen jedoch genügend Anlass für 
die Erhebung einer berufsgerichtlichen Anklage, leitet er 
diese dem Bezirksberufsgericht zu. Jährlich werden in 
Baden-Württemberg rund 300 Verfahren zum Abschluss 
gebracht.

Die Ahndung von „berufsrechtswidrigen Handlungen“ 
der Kammermitglieder ist in erster Instanz den Bezirks-
berufsgerichten bei den Bezirksärztekammern in Stutt-
gart, Reutlingen, Karlsruhe und Freiburg übertragen. 
Ist nach Prüfung der Anklage durch das Gericht der Be-
schuldigte eines Berufsverstoßes hinreichend verdächtig, 
entscheidet das Bezirksberufsgericht in der Besetzung 
mit einer vorsitzenden Person (auf Lebenszeit ernann-
te Richterin oder auf Lebenszeit ernannter Richter) und 
zwei ärztlichen Beisitzern, die Kammermitglieder sein 
müssen. Berufsgerichtliche Maßnahmen sind Warnung, 

Verweis, Geldbuße bis zu 50.000 Euro, die Aberkennung 
der Mitgliedschaft in den Organen der Kammer sowie 
die Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts. 

Den Entzug der Approbation können die Berufsgerichte 
nicht aussprechen; für das Entzugsverfahren ist das Re-
gierungspräsidium Stuttgart beziehungsweise das Ver-
waltungsgericht zuständig.

Gegen eine Entscheidung des Bezirksberufsgerichts 
steht dem Verurteilten innerhalb von zwei Wochen nach 
Vorlage der schriftlichen Urteilsgründe die Berufung an 
das Landesberufsgericht in Stuttgart zu, das in der Beset-
zung mit einer vorsitzenden Person und vier Beisitzern 
erneut den gesamten Sachverhalt beurteilt und abschlie-
ßend entscheidet.
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Landesberufsgericht für Ärzte
Vorsitz: Prof. Dr. jur. Ingo Drescher
Jur. Beisitzer: Dr. jur. Claus Belling
Ärztl. Beisitzer: Dr. med. Monika Stolz, Dr. med. Bernhard We-
ber, Dr. med. Birgit Annen
Landeskammeranwalt: Generalstaatsanwalt a.D. Klaus Pflie-
ger
Geschäftsstelle: Rechtsassesorin Ute Theurer

Das Landesberufsgericht ist Rechtsmittelinstanz für Be-
rufungen gegen Entscheidungen der Bezirksberufsge-
richte. Es ist zuständig für Anträge auf Erhebung berufs-
gerichtlicher Klagen und Beschwerdeinstanz gegen alle 
von den Bezirksberufsgerichten erlassenen Beschlüsse 
und gegen die Verfügungen der Vorsitzenden dieser Ge-
richte, soweit der Beschwerde in erster Instanz nicht ab-
geholfen wird.

Die Berufsgerichtsbarkeit befasst sich mit Verstößen ge-
gen die Berufsordnung. Die Entscheidungen des Landes-
berufsgerichts sind endgültig. 

Im Jahr 2021 waren für die Erledigung der berufsgericht-
lichen Verfahren insgesamt drei Sitzungen erforderlich. 
Dabei wurden drei Urteile gefällt und es ergingen zehn 
Beschlüsse über Anträge auf Erhebung der berufsge-
richtlichen Klage. Weiter wurden zwei Anträge zurück-
genommen. Am 31. Dezember 2021 waren noch vier 
Verfahren anhängig.

Konferenz der Rechtsberater
Vorsitz: GStA a. D. Klaus Pflieger/Ass. iur. Ulrike Hespeler 
Mitglieder: Ass. iur. Kiriaki Argiantzis-Brendecke, RA Dr. iur. 
Michael Bürkle, AGDir a.D. Reinhold Buhr, Ass. iur. Inga El-
ling, Ass. iur. Julia Fackert, Ass. iur. Robin Förster, LOStA a.D. 
Alexander Frenzel, LOStA Jürgen Gremmelmaier, OStA Dr. 
iur. Steffen Haidinger, Ass. iur. Kai Hildebrand, Dr. iur. Regi-
ne Kiesecker, OStA Dr. iur. Martin Klose, 1. StA Peter Kraft, 
LOStA Tomas Orschitt, RA Bernhard Resemann, Ass. iur. Sa-
rah Schaible, Ass. iur. Agata Schönberger, StAin Dr. iur. Carola 
Seith, OStAin Susanne Teschner, Ass. iur. Ute Theurer, Ass. iur. 
Simone Vaas, Martin Ulmer, OStAin Dr. jur. Beate Weik

Die Justiziare und juristischen Mitarbeiter der Bezirks-
ärztekammern und der Landesärztekammer-Geschäfts-
stelle sowie die Kammeranwälte aller fünf Geschäftsstel-
len tauschen sich anlässlich der Rechtsberatersitzungen 
über aktuelle Themen, grundsätzliche medizinrechtliche 
Fragestellungen und über die bei den Berufsgerichten an-
hängigen oder abgeschlossenen Verfahren aus. 

Im Jahr 2021 fand eine virtuelle Sitzung statt. Im Fo-
kus stand die Vorbereitung der Umsetzung des mit Än-
derung des Heilberufe-Kammergesetzes Baden-Würt-
temberg vom 4. Februar 2021 neu eingeführten § 30a 
„Formen der ärztlichen, zahnärztlichen, tierärztlichen 
und psychotherapeutischen Berufsausübung“ in §§ 23a, 
18 Absatz 2a der Berufsordnung der Landesärztekam-
mer Baden-Württemberg. Mit der Änderung im Heil-
berufe-Kammergesetz ist eine heilberufliche Tätigkeit 
in einer Ärztegesellschaft künftig an bestimme Voraus-
setzungen geknüpft.

Die Rechtsberater tauschten sich darüber hinaus inten-
siv zum Thema Fernbehandlung aus. Es wurde unter an-
derem über die Frage der Kammerzugehörigkeit bei der 
Durchführung telemedizinischer Leistungen diskutiert. 
Im konkreten Fall ging es um ein Modell, welches die 
Gründung einer GmbH in Baden-Württemberg vorsieht, 
bei dem Ärztinnen und Ärzte auf Honorarbasis telemedi-
zinisch beraten sollen. 

Zudem wurde darüber diskutiert, ob es Ärztinnen und 
Ärzte erlaubt ist, Videosprechstunden im Homeoffice 
durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ging es um 
die Frage, ob eine Werbung für die Durchführung von 
Corona-Schnelltests mittels Aufsteller auf dem Gehweg 
eine berufsrechtlich zulässige Information im Sinne des 
§ 27 der Berufsordnung darstellt. Zudem erfolgte ein 
Austausch zur Frage des berufsrechtlichen Überhangs 
bei der Ausstellung von „Maskenattesten“, wenn eine 
strafrechtliche Verurteilung erfolgt ist.
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Ethikkommission

Vorsitz: Prof. Dr. med. Gerlinde Egerer
Stv. Vorsitz: Prof. Dr. med. Bernd Fromm, Prof. Dr. med. Dipl. 
Phys. Gerd Mikus
Mitglieder: Christine Löffel-Aleker, Dr. med. Stephan Bossel-
mann, Dr. iur. Bernhard Debong, Prof. Dr. phil. Hans-Jörg Ehni, 
Dr. med. dent. Priska Fischer, PD Dr. med. Marc Kollum, Dr. 
med. dent. Petra Krauss, Dr. rer. nat. Steffen Schneider
Stv. Mitglieder: Prof. Dr. med. Hansjörg Bäzner, Dr. iur. Hannes 
Beyerbach, Prof. Dr. med. Marc Bischof, Prof. Dr. Dr. (H) Anton 
Dunsche, Dr. med. Stefan Fuxius, Dr. rer. nat. Nadja Gugeler, 
Dr. med. Jacek Hajda, PD Dr. Daniel Hellmann, Dr. phil. Davina 
Höll, Dr. med. Georg Hook, PD Dr. med. Lothar Jahn, Prof. Dr. 
med. Miriam Klauß, Prof. Dr. med. Thomas Lehnert, Prof. Dr. 
med. Matthias Leschke, Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Luderer, 
Prof. Dr. med. Dieter Luft, Dr. med. dent. Klaus Otto A. Lux, Re-
gina Müller, Isabelle Ockenga, Prof. Dr. iur. Eibe Riedel, Prof. 
Dr. med. Matthias Schwab, RA Peter Sennekamp, Prof. Dr. 
med. Lorenz Theilmann, Prof. Dr. med. Friedrich K. Trefz, Sa-
bine Vulcano, Dr. iur. Conrad Waldkirch, Birgit Wasserbäch, Dr. 
med. Marlene Westmeier, Dr. med. Bernd Wiedenhöfer, Prof. 
Dr. med. Dr. phil. Eva Winkler, Dr. med. Victoria Ziesenitz. 
Geschäftsführung: Sandra Göpfrich, Christoph Schnitzler

Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ethikkommission ist 
die berufsethische und berufsrechtliche Beratung von 
Ärztinnen und Ärzten  zur Beurteilung von Forschungs-
vorhaben gemäß § 15 der Berufsordnung. Dabei handelt 
es sich um klinische Prüfungen, bei denen Wirksamkeit 
und Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten, von neuen Operationstechniken oder von nichtmedi-
kamentösen Therapieformen untersucht werden. Ebenso 
beurteilt die Ethikkommission Forschungsvorhaben mit 
personenbezogenen Daten, menschlichem Gewebe oder 
Blut. 

Neben der Berufsordnung sind Bundes- und Länderge-
setze sowie internationale Richtlinien zur medizinischen 
Forschung die Grundlage für die Tätigkeit der Ethikkom-
mission. 

Das Jahr 2021 war ebenso wie 2020 coronabedingt mit 
besonderen Anforderungen für die Ethikkommission 
verbunden. Neben den 26 regulären Sitzungen wurden 
neun  außerplanmäßige Sitzungen einberufen, um über 
Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit der Co-
vid-19-Pandemie zu entscheiden. Darunter waren noch-
mals klinische Prüfungen, bei denen Covid-19-Impf-
stoffe an gesunden Probanden untersucht wurden. Alle 
Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit der Co-

vid-19-Pandemie konnten mit einer kurzen Bearbei-
tungszeit von wenigen Tagen entschieden werden. 

Die Ethikkommission prüft sowohl neue Anträge vor 
Beginn des Forschungsvorhabens als auch nachträgliche 
Änderungen in laufenden Forschungsvorhaben. 

2021 wurde über insgesamt 1569 Anträge entschieden. 
Darunter waren 453 Erstanträge und 1116 nachträgliche 
Änderungen. 

Außerdem bereitet sich die Ethikkommission im Bereich 
der klinischen Prüfung mit Arzneimitteln auf eine verän-
derte Gesetzgebung (neue EU-Verordnung) vor und hat 
dazu an einem Pilotprojekt teilgenommen. 2021 wurden 
von den 34 eingereichten neuen klinischen Prüfungen 
nach dem Arzneimittelgesetz 14 Anträge im Pilotverfah-
ren bearbeitet. Das Pilotverfahren wurde zum Jahresende 
2021 beendet.
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PID-Ethikkommission
Humangenetikerin: Dr. med. Gabriele du Bois, Stuttgart (Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg), Vorsitzende
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Dr. med. 
Hans-Jürgen Held, Dresden (Sächsische Landesärztekammer)
Pädiater: Dr. med. Lutz Müller, Offenbach a.M. (Landesärzte-
kammer Hessen)
Ärztlicher Psychotherapeut: Prof. Dr. med. Norbert Dahmen, 
Mainz (Landesärztekammer Rheinland-Pfalz)
Sachverständiger der Fachrichtung Ethik: Prof. Dr. Nikolaus 
Knoepffler, Jena (Thüringen)
Sachverständiger der Fachrichtung Recht: Prof. Dr. Friedhelm 
Hufen, Mainz (Rheinland-Pfalz), stellvertretender Vorsitzender
Vertreterin für die Wahrnehmung der Interessen der Patientin-
nen und Patienten: Angela Staub, Saarbrücken (Saarland)
Vertreterin für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe 
der Menschen mit Behinderungen: Bärbel Kehl-Maurer, Nürtin-
gen (Baden-Württemberg)

Die PID-Ethikkommission hat die Aufgabe, Anträge auf 
Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik zu be-
werten. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist eine sol-
che Behandlung nur ausnahmsweise und nur unter stren-
gen Voraussetzungen zuzulassen. Die Bewertung der 
Zulässigkeit einer Präimplantationsdiagnostik hat neben 
medizinischen auch psychologische, soziale und ethische 
Aspekte zu berücksichtigen. Keine Indikation für die PID 
sind Geschlechtsbestimmung ohne Krankheitsbezug, hö-
heres Alter der Eltern sowie reproduktionsmedizinische 
Maßnahmen im Allgemeinen.

Die gemeinsame PID-Ethikkommission der Länder Ba-
den-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen und Thüringen zur Durchführung der Präim-
plantationsdiagnostik wurde im Juli 2015 gemäß Staats-
vertrag bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
eingerichtet. Der Kommission gehören acht Mitglieder 
an: vier medizinische Sachverständige aus den durch 
die Präimplantationsdiagnostik berührten Fachrichtun-
gen (Humangenetik, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde 
sowie Psychotherapie), jeweils ein Sachverständiger/
eine Sachverständige der Fachrichtungen Ethik und der 
Fachrichtung Recht, ferner ein Vertreter/Vertreterin für 
die Wahrnehmung der Interessen der Patienten sowie ein 
Vertreter/Vertreterin für die Wahrnehmung der Interessen 
der Selbsthilfe der Menschen mit Behinderungen. 

Da über die eingehenden Anträge innerhalb einer Frist 
von drei Monaten entschieden werden muss, tagt die 
Kommission regelmäßig einmal pro Quartal. Das Frist-
ende zur Einreichung der Anträge wird für das Kalender-
jahr im Voraus auf der Website der Landesärztekammer 
veröffentlicht. Im Jahr 2021 lagen der Kommission ins-
gesamt 46 Anträge zur Entscheidung vor.

Ärztliche Stelle Baden-Württemberg 
(ÄStBW) nach § 17a Röntgenverordnung 
und § 83 der Strahlenschutzverordnung
Leitung: PD Dr. med. Hans Hawighorst
Vorsitz: Prof. Dr. med. Ingolf Alart, Prof. Dr. med. Dipl. Phys. 
Peter Reuland, Prof. Dr. med. Gerd Becker, Prof. Dr. rer. nat. 
Michael Mix
Mitglieder: Insgesamt 92 ehrenamtliche Kommissionsmitglie-
der (Fachärzte und Medizin-Physik-Experten) unterstützen die 
Ärztliche Stelle Baden-Württemberg bei ihrer Arbeit.
Zusammenarbeit: Umweltministerium Baden-Württemberg 
(BW), Sozialministerium BW, Regierungspräsidien BW, Kasse-
närztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), Zentraler 
Erfahrungsaustausch der Ärztlichen Stellen (ZÄS), Normen-
ausschuss, Arbeitsgemeinschaft CT der Bundesärztekammer, 
Sachverständigen Treffen

Der Tätigkeitsbereich der Ärztlichen Stelle wird durch 
das am 31. Dezember 2018 in Kraft getretene Strahlen-
schutzgesetz und die Strahlenschutzverordnung (§ 130 
StrlSchV) zum Schutz vor der schädlichen Wirkung io-
nisierender Strahlung festgelegt.

Für die Qualitätsprüfungen der radiologischen, nukle-
armedizinischen und strahlentherapeutischen Einrich-
tungen werden die aktuellen Richtlinien (beispielsweise 
„Strahlenschutz in der Medizin“ von Mai 2011, „Qua-
litätssicherung durch Ärztliche und Zahnärztliche Stel-
len“ von Juni 2015, Qualitätssicherungs-Richtlinie von 
Juni 2014, Sachverständigenrichtlinie von August 2011), 
DIN- und EN-Normen, Leitlinien der Bundesärztekam-
mer und Dachverbände sowie das vom Zentralen Erfah-
rungsaustausch der Ärztlichen Stellen entwickelte ein-
heitliche Bewertungssystem zugrunde gelegt.

Zurzeit sind insgesamt 4.194 Röntgenanlagen mit 4.977 
Bildwiedergabesystemen bei der Ärztlichen Stelle Ba-
den-Württemberg angemeldet.

Ende 2021 waren weiterhin 141 nuklearmedizinische 
Einrichtungen mit insgesamt 218 Gammakameras und 
23 PET beziehungsweise PET/CT-Anlagen bei der Ärzt-
lichen Stelle gemeldet.

Zudem waren Ende 2021 insgesamt 43 strahlenthera-
peutische Einrichtungen (26 Krankenhäuser, 17 Praxen) 
und 27 Betreiber von Röntgentherapieeinrichtungen bei 
der Ärztlichen Stelle angemeldet. Die Einrichtungen be-
trieben insgesamt 85 Linearbeschleuniger, 85 IntraBe-
am/ConeBeam/-Geräte, 3 Tomotherapiegeräte, 1 Gam-
ma-Knife, 5 Cyber-Knife und eine Schwerionenanlage 
sowie 23 Afterloading-Therapieeinrichtungen.

Die ÄStBW gibt regelmäßig Aktualisierungskurse zur 
Fachkunde nach § 48 der StrlSchV und Inhalten nach 
§ 18 RöV und/oder § 30 StrlSchV (alt).
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Lebendspendekommissionen
Nordwürttemberg: 
Vorsitz: Reinhard Viertel
Stv. Vorsitzende: Wolfgang Görlich, Jürgen Rieger
Ärztliches Mitglied: Dr. med. Helge Hölzer
Stv. ärztl. Mitglieder: Dr. med. Karlheiner Schumacher, Prof. Dr. 
med. Wolfgang Simon
Psychologisches Mitglied: Dr. med. Ingrid Rothe-Kirchberger
Stv. Mitglieder: Univ.Prof. Dr. med. univ. Elmar Etzersdorfer, Dr. 
med. Steffen Creuz
Nordbaden: 
Vorsitz: Eric Werner
Stv. Vorsitz: Dr. jur. Julia Ebersbach, Helmut Kohn 
Ärztliches Mitglied: Dr. med. Michael Emmerich
Stv. ärztl. Mitglieder: Dr. med. Dorothee Müller-Müll, Dr. med. 
Marc Stintz  
Psychologisches Mitglied: Dr. med. Johannes-Martin Hohn 
Stv. Mitglieder: Dr. med. Dipl.-Psych. Wolfgang Schad, Dr. 
med. Karin Rosenow, Kathleen Besonhé, Dr. med. Elisabeth 
Daikeler
Südbaden: 
Vorsitz: PD Dr. jur. Hans-Georg Koch
Stv. Vorsitz: Dr. jur. Katharina Osbald 
Ärztliches Mitglied: Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Rückauer
Stv. ärztl. Mitglieder: Dr. med. Martin Hornberger, Dr. med. 
Thomas Watter
Psychologisches Mitglied: Dr. med. F. Hagenbuch
Stv. Mitglieder: Prof. Dr. med. Michael Berner, Dr. med. Derek 
Spieler
Südwürttemberg: 
Vorsitz: Dr. jur. Regine Kiesecker
Stv. Vorsitz: Prof. Dr. jur. Jörg Eisele, Ass. jur. Ute Theurer 
Ärztliches Mitglied: Dr. med. Joachim Grüner
Stv. ärztl. Mitglied: Dr. med. Karl-Heinz Bürkle
Psychologisches Mitglied: Dr. med. Dr. rer. soc. Dipl. Psych. 
Detlev Zaunbrecher
Stv. Mitglied: Dr. med. Christian Pape

Gemäß § 5a HBKG werden bei der Landesärztekammer 
Baden-Württemberg für jeden Regierungsbezirk Kom-
missionen für gutachtliche Stellungnahmen gemäß § 8 
Absatz 3 Satz 2 des Transplantationsgesetzes errichtet. 
Einer Kommission gehören eine Ärztin oder ein Arzt, 
eine Person mit der Befähigung zum Richteramt und 
eine in psychologischen Fragen erfahrene und ausgebil-
dete Person an. Die Lebendspendekommissionen sind 
bei den Bezirksärztekammern angesiedelt. Die aktuelle 
Amtsperiode begann am 1. Dezember 2019 und dauert 
fünf Jahre. 

Tätig werden die Lebendspendekommissionen auf 
Antrag der Transplantationszentren. Aufgabe der Le-
bendspendekommissionen ist es, nach Abschluss aller 

medizinischen und psychologischen Untersuchungen die 
Freiwilligkeit der Lebendorganspende und das besonde-
re Näheverhältnis von Spender und Organempfänger zu 
prüfen. Beide Kriterien hängen eng miteinander zusam-
men. Insbesondere bei einer persönlichen Verbunden-
heit, die nicht auf einem Verwandtschaftsverhältnis be-
ruht, muss sorgfältig das Näheverhältnis geprüft werden. 
Durch das Fragerecht der Lebendspendekommissionen 
können diese die Plausibilität prüfen. 

Im Jahr 2021 wurden bei den vier Bezirksärztekammern 
98 Anträge zur Lebendorganspende gestellt. 96 Anträge 
wurden von den Lebendspendekommissionen genehmigt 
(ein Antrag wurde zurückgezogen, ein Antrag wurde 
nicht genehmigt). Am häufigsten wurden Nieren trans-
plantiert. 

Der Großteil der Organspenden bewegt sich zwischen 
Ehegatten und Eltern auf das Kind, danach folgt die Le-
bendorganspende unter Geschwistern.

Die Tabelle zeigt die Verteilung zwischen Organspen-
dern und Empfängern der vier Bezirksärztekammern.

Organübertragung Anzahl
Frau für Ehemann 20
Mann für Ehefrau 12

Vater auf Kind 11
Mutter auf Kind 33

Kind auf Mutter 0
Kind auf Vater 0

Geschwister 12

Frau für Lebensgefährten 2
Mann für Lebensgefährtin 2

Großeltern für Enkel 2

Sonstige 2
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Kommission der Landesärztekammer 
Baden-Württemberg für Fragen der  
assistierten Reproduktion  
(IVF-Kommission)
Vorsitz: Prof. Dr. med. Karl Sterzik
Stv. Vorsitz: Ass. jur. Christoph Schnitzler, Geschäftsführung
Mitglieder: Prof. Dr. med. Bettina Toth, Dr. med. Aida Hanjalic- 
Beck, Dr. med. Christian Haas, Priv.-Doz. Dr. med. Martin 
Hartmann 

Die IVF-Kommission (InVitroFertilisation) hat die Auf-
gabe, die Einhaltung der Zulassungs- und Durchfüh-
rungsbestimmungen bei Maßnahmen der assistierten 
Reproduktion zu prüfen. Sie berät den Vorstand der Lan-
desärztekammer bei seinen Entscheidungen über eine 
Anzeige nach § 13 Absatz 3 der Berufsordnung und bei 
Anträgen auf Erteilung der Genehmigung nach § 121 a 
Absatz 1 SGB V. Die Kommission ist mit sachverstän-
digen Ärztinnen und Ärzten und einem Juristen besetzt.

Die Kommission hat im Jahr 2021 einmal getagt. Schwer-
punkt dieser Sitzung war die Bewertung mehrerer An-
träge auf Erteilung einer IVF-Genehmigung im Rahmen 
eines Auswahlverfahrens gemäß § 121a Absatz 3 SGB V, 
das erstmals von der Landesärztekammer als zuständige 
Stelle für die Erteilung einer IVF-Genehmigung durch-
geführt werden musste. 

Auslöser war, dass von den 13 in Baden-Württemberg in 
der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung zugelasse-
nen IVF-Zentren mit bestandskräftiger Genehmigung ei-
nes weggefallen war. Zur Sicherstellung der Versorgung 
konnte daher eine neue Genehmigung nach § 121a SGB 
V erteilt werden. Über die neu eröffnete Genehmigungs-
möglichkeit wurde gemäß dem Beschluss des Vorstandes 
der Landesärztekammer im Ärzteblatt Baden-Württem-
berg informiert und diese ausgeschrieben. Darauf haben 
sich mehrere Reproduktionsmedizinerinnen und Repro-
duktionsmediziner beworben, wodurch eine Auswahl 
notwendig wurde.

Die Auswahlentscheidung richtet sich gemäß § 121a Ab-
satz 3 SGB V danach, welche Ärztinnen und  Ärzte oder 
Einrichtungen den Erfordernissen einer bedarfsgerech-
ten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Durchführung 
von Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwanger-
schaft (§ 27a SGB V) am besten gerecht werden können. 

Die Mitglieder der IVF-Kommission haben die Bewer-
bungen nebst Antragsunterlagen unter fachlichen Ge-
sichtspunkten eingehend beraten sowie die für die Aus-
wahlentscheidung wesentlichen Aspekte durchleuchtet 
und abschließend eine Empfehlung für den Vorstand der 
Landesärztekammer abgegeben.

Gemeinsamer Beirat von  
Landesärztekammer und  
Landespsychotherapeutenkammer  
Baden-Württemberg
Vorsitz: Dipl.-Psych. Dipl. Päd. Ulrike Böker 
Stv. Vorsitz: Dr. med. Ingrid Rothe-Kirchberger
Mitglieder der Landesärztekammer: Dr. med. Heribert Knott, 
Dr. med. Thomas Lohmann, Dr. med. Thomas Dornacher, Dr. 
med. Martin Körner
Stv. Mitglieder der Landesärztekammer: Dr. med. Cem Kocar, 
Dr. med. Elisabeth Daikeler, Dr. med. Andrea Schwegler, Dr. 
med. Ilse Zimmermann, Andreas Knöll, Dr. med. Holger Salge
Mitglieder der Landespsychotherapeutenkammer: Dipl.-Psych. 
Dr. Dietrich Munz, Martin Klett, Dipl.-Soz.Päd. Christine Breit, 
Dipl.-Psych. Ulrike Ferbert
Stv. Mitglieder der Landespsychotherapeutenkammer:   
Dipl.-Psych. Birgitt Lackus-Reitter, Dipl.-Soz.Päd. Dorothea 
Groschwitz, Dipl.-Psych. Dr. Roland Straub, Claudia Bernhardt, 
Dipl.-Psych. Mareke de Brito Santos-Dodt
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler (Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg), Christian Dietrich (Landespsychotherapeu-
tenkammer Baden-Württemberg)

Die Landesärztekammer und die Landespsychothera-
peutenkammer bilden zur Erörterung berufsübergreifen-
der Angelegenheiten, insbesondere in den Bereichen der 
Berufsordnung, Weiterbildung und Qualitätssicherung, 
im Rahmen der psychotherapeutischen Versorgung in 
Baden-Württemberg einen Gemeinsamen Beirat. Er hat 
die Aufgabe, die Zusammenarbeit der Berufsgruppen zu 
fördern, bei Interessenskonflikten ausgleichend zu wirken 
und die Organe der Kammern bei der Aufgabenerfüllung 
zu unterstützen und zu beraten. Die Beiratsmitglieder wer-
den von den Vorständen der jeweiligen Kammern für die 
Dauer von vier Jahren berufen. 

Der Gemeinsame Beirat tauscht sich zweimal im Jahr über 
aktuelle Themen aus. Der Vorsitz wechselt nach der Hälf-
te der Amtszeit. 2021 wurden beide Sitzungen coronabe-
dingt virtuell durchgeführt.  

Beratungsthemen waren die Erteilung von Weiterbil-
dungsbefugnissen in den P-Fächern und die Einbindung 
von Psychologischen Psychotherapeuten in die ärztliche 
Weiterbildung. In der Diskussion wurde deutlich, dass hier 
noch viele Fragen ungeklärt sind. Ein weiteres Thema war 
der aktuelle Stand der MWBO-BPtK. Hier wurde über den 
aktuellen Sachstand und den Zeitplan für die Umsetzung 
in den Ländern berichtet. Ein weiteres Beratungsthema 
war die gegenseitige Anerkennung von Fortbildungen von 
Supervisoren und Selbsterfahrungsleitern. 

Es wurde darüber informiert, dass die Landesärztekam-
mer die Glossare der Musterweiterbildung bei Gebieten 
und Zusatzbezeichnungen der MWBO-Ä in ihrer Gänze 
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nicht übernommen hat. In Bezug auf bestimmte Inhalte, 
die Regelungen betreffen (beispielsweise bei dienstlicher 
Abhängigkeit und Blockveranstaltungen), werden durch 
die Landesärztekammer Kriterien erarbeitet.

Diskutiert wurde über die Versorgung von Menschen mit 
komplexem Versorgungsbedarf sowie über den aktuellen 
Stand der Beratungen zur Verbesserung der Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bezüglich 
der Zunahme bestimmter Krankheitsbilder, beispielsweise 
Anorexien, Adipositas und Suizidalität.

Gutachterkommissionen für  
Fragen ärztlicher Haftpflicht
Vorsitzende: Reinhard Viertel, Wolfgang Görlich
Nordwürttemberg: Wolfgang Röhrle, Jürgen Rieger
Nordbaden: Dr. rer. publ. Jörg Schlachter, Eric Werner
Südbaden: Dr. iur. Rolf Ungewitter, Bettina Coen
Südwürttemberg: Dr. iur. Thilo Rebmann, Dr. iur. Kerstin Grö-
ner, Sigrid Höchst, Dr. iur. Klaus Kistner, Luitgard Wiggenhau-
ser, Dr. iur. Holger Essig, Dr. iur. Röse Häußermann 
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler
Statistikbeauftragter:  Dr. med. Manfred Eissler

Mit der Einrichtung der Kommissionen zur Begutach-
tung vermuteter ärztlicher Behandlungsfehler verfolgt 
die Landesärztekammer das Ziel, durch sachverständi-
ge und objektive Begutachtung ärztlichen Handelns der 
durch mögliche Behandlungsfehler in ihrer Gesundheit 
geschädigten Person die Durchsetzung begründeter An-
sprüche und dem Arzt die Zurückweisung unbegründeter 
Vorwürfe zu erleichtern.   

Coronabedingt fand der übliche jährliche Erfahrungsaus-
tausch der Gutachterkommissionen im November 2021 
als Videokonferenz statt. 

Hierbei wurde ein Überblick über den Stand der Neu-
gründungen von Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen in den Bundesländern gegeben, die vormals 
in der Norddeutschen Schlichtungsstelle zusammenge-
schlossen waren. 

Den Sitzungsteilnehmern wurde ein Verwaltungsver-
fahrensprogramm vorgestellt, mit dem verschiedene 
Schlichtungsstellen bereits arbeiten. Daneben wurde 
über die Ergebnisse der Ständigen Konferenz der Gut-
achterkommissionen und Schlichtungsstellen, die im 
September 2021 stattgefunden hatte, berichtet.   

Berichtet wurde auch über die Verhandlungen mit dem 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
bezüglich der Beteiligung an den Kosten der Gutachter-
kommissionsverfahren, die zu einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht werden konnten.

Ergebnisse der statistischen Auswertung für 2021

Im Jahr 2021 sind bei den vier Gutachterstellen der Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg 851 Anträge neu 
eingegangen. Abschließend bearbeitet wurden in 2021 
931 Anträge. Davon wurden 532 Verfahren mit einer 
Sachentscheidung abgeschlossen. In 399 Fälle kam es 
aus unterschiedlichen Gründen zu keiner Sachentschei-
dung. Diese sind beispielsweise Unzuständigkeit der 
Gutachterkommission oder Rücknahme des Antrags. 
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Ferner wird keine Sachentscheidung durchgeführt, wenn 
keine Zustimmung zum Verfahren vorliegt oder ein Ge-
richtsverfahren anhängig ist. Bei 136 der 532 Sachent-
scheidungen wurde ein Behandlungsfehler bejaht. Die 
Fehlerquote, also das Verhältnis der Anzahl bejahter 
Fehler zur Anzahl aller Sachentscheidungen, liegt 2021 
bei 26 Prozent. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt den Anteil der von 
einem Fehlervorwurf betroffenen Ärztinnen und Ärzte 
nach Tätigkeitsort, also ambulant oder stationär. Kran-
kenhausärztinnen und -ärzte werden deutlich häufiger 
mit einem Fehlervorwurf konfrontiert. Allerdings steigt 
die Fehlerhäufigkeit nicht in gleichem Maße.

Da bei einer Sachentscheidung mehrere Ärztinnen und 
Ärzte als Antragsgegner betroffen sein können, ist die 
Zahl der Antragsgegner größer als die Zahl der Sachent-
scheidungen.

Es ist zu beachten, dass in obigen Auswertungen für die 
einzelnen Fachgruppen die absoluten Häufigkeiten an-
gegeben sind. Bei Fachgruppen mit einer großen Anzahl 
an berufstätigen Ärztinnen und Ärzten werden erwar-
tungsgemäß auch mehr Anträge gestellt und die Zahl der 
Sachentscheidungen und der bejahten Fehler ist dement-
sprechend höher.

Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt die Auswer-
tung nach Fachgruppen. Die operativen Fächer sind deut-
lich häufiger von einem Fehlervorwurf betroffen. („AG“: 
Antragsgegner; „F=JA“: bejahte Behandlungsfehler).
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■ Alle Anträge

■ Anzahl Sachentscheidungen

■ bejahte Behandlungsfehler

■ Antragsgegner

■ bejahte Behandlungsfehler

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alle Anträge 1104 1178 1143 1039 1117 1057 1097 1108 1065 851
Anzahl SE 776 650 702 662 618 591 540 620 606 532
F=JA 185 158 193 170 161 156 140 175 151 136
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■ Antragsgegner

■ bejahte Behandlungsfehler
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Gemeinsame Gutachterstelle für  
Fragen der Gebührenordnung für Ärzte 
Prof. Dr. med. Rainer Bähr
Dipl.-Verw.Wiss. Martin Ulmer
Ass. iur. Sarah Schaible
 
Die Stellungnahme zu Fragen der privatärztlichen Li-
quidationen gehört zu den Aufgaben der Ärztekammern. 
Für die Landesärztekammer Baden-Württemberg mit 
den vier Bezirksärztekammern ergibt sich die rechtliche 
Grundlage aus dem Heilberufe-Kammergesetz und der 
Berufsordnung. Diese Aufgabe wird durch die „Gemein-
same Gutachterstelle der Bezirksärztekammern in Ba-
den-Württemberg für Fragen der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ)“ in Karlsruhe wahrgenommen. 

Seit April 2021 wird die Gemeinsame Gutachterstelle 
aufgrund eines Personalwechsels innerhalb der Bezirks-
ärztekammer Nordbaden von Ass. iur. Sarah Schaible 
betreut.

Im Hinblick auf die jeweiligen Antragsteller sowie die 
regionale Verteilung ergibt sich für das Jahr 2021 das in 
der Tabelle dargestellte Bild.

Darüber hinaus wurden 239 Anfragen zu allgemeinen ge-
bührenrechtlichen Themen schriftlich beantwortet.

Aufgrund des novellierungsbedürftigen Gebühren-
verzeichnisses der GOÄ lag auch in diesem Jahr ein 
Schwerpunkt der Anfragen auf der Auslegung des Ziel-
leistungsprinzips bei operativen Leistungen und der ana-
logen Abrechnung neuartiger Leistungen. 

Von Patientenseite wurden dabei oftmals die Abrech-
nungsvoraussetzungen für Leistungen im Rahmen kom-
plexer orthopädisch-unfallchirurgischer Operationen an-
gefragt.

Zudem bestand Beratungsbedarf zu den sich häufig än-
dernden Regelungen zur Abrechnung von Leistungen 
im Rahmen der COVID-19-Pandemie. Die fortschrei-
tende bundesweite Impfkampagne und Teststrategie, die 
Abgrenzung zwischen privatärztlichen Leistungen und 
Leistungen, die nach der Coronavirus-Impf- beziehungs-
weise -Testverordnung abgerechnet werden, sowie die 
dazu von der Bundesärztekammer herausgegebenen Ab-
rechnungsempfehlungen standen hierbei im Mittelpunkt. 

Die große Anzahl von Patientenanfragen verdeutlicht da-
bei, dass die ärztliche Selbstverwaltung einen wichtigen 
Beitrag zur Patienteninformation leistet und ihre Fach-
kompetenz sowie ihre Fähigkeit, konsensfähige Lösun-
gen zu erarbeiten, auch von Kostenträgerseite anerkannt 
werden. Gleichzeitig wird die Servicefunktion der Ärzte-
kammer von den eigenen Mitgliedern und deren Mitar-
beitern gerne in Anspruch genommen. Schließlich konn-
te im direkten Kontakt mit Patienten umfassend über die 
Probleme bei der Anwendung der in weiten Teilen veral-
teten Gebührenordnung informiert werden.

Besondere EinrichtungenBesondere Einrichtungen

Antragseingänge vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021:

Bezirks-

ärztekammer

Antragsteller

Ärzte Patienten Kranken-
versicheru.

Beihilfe- 
stellen

Gerichte Summe in %

Nordwürttemberg 25 89 0 5  5 124 29,67
Nordbaden  6 54 0 3 4  67 16,03
Südbaden 8 129 1 1 26 165 39,47
Südwürttemberg 12 44 0 2 4 62 14,83
Summe 51 316 1 11 33 418
in Prozent 12,63 76,60 0,24 2,63 7,90 100
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Widerspruchsausschuss

Vorsitz: Dr. med. Frank Reuther 
Stv. Vorsitz: Dr. med. Ingolf Lenz
Mitglieder: für alle Weiterbildungsgänge benannte Fachgutach-
ter
Geschäftsführung: Ulrike Hespeler

Anerkennungen von Facharzt-, Schwerpunktkompeten-
zen und Zusatzweiterbildungen nach der Weiterbildungs-
ordnung werden nach Vorlage entsprechender Zeugnisse 
und Nachweise vom Vorstand der jeweiligen Bezirks-
ärztekammer erteilt. Über die Erteilung einer Weiterbil-
dungsbefugnis entscheidet ebenfalls die zuständige Be-
zirksärztekammer nach Antragstellung. 

Ist ein Antragsteller mit der Entscheidung, die der Vor-
stand der Bezirksärztekammer getroffen hat, nicht ein-
verstanden, kann er hiergegen Widerspruch einlegen. 
Im Widerspruchsverfahren hat die Bezirksärztekammer 
zunächst im Abhilfeverfahren die Möglichkeit, ihre Ent-
scheidung zu überprüfen und sie gegebenenfalls abzuän-

dern. Bleibt die Bezirksärztekammer bei der im Aus-
gangsbescheid getroffenen Entscheidung und hilft dem 
Widerspruch nicht ab, werden die Akten zur weiteren 
Entscheidung an die Landesärztekammer geleitet.

Im Widerspruchsverfahren holt die Landesärztekammer 
von zwei Fachgutachtern, die Mitglied des Widerspruchs-
ausschusses sind, Stellungnahmen ein. Aufgrund der Ak-
tenlage erarbeitet der Vorsitzende des Widerspruchsaus-
schusses einen Entscheidungsvorschlag für den Vorstand 
der Landesärztekammer, der dann eine Entscheidung im 
Rahmen des Widerspruchsverfahrens zu treffen hat. 

Im Jahr 2021 sind insgesamt 38 Widersprüche einge-
gangen. Von den 38 Widersprüchen stammten 15 aus 
Nordbaden, 2 aus Nordwürttemberg, 13 aus Südbaden 
und 8 aus Südwürttemberg. 27 Widersprüche richteten 
sich gegen die Ablehnung der Anerkennung von Weiter-
bildungszeiten oder Weiterbildungsbezeichnungen und 
11 Widersprüche gegen die (teilweise) Ablehnung von 
Weiterbildungsbefugnissen (Tabelle). Innerhalb des Be-
richtszeitraums haben 6 Widerspruchsführer nach Einle-
gung des Widerspruchs diesen wieder zurückgenommen, 
sodass es zu keiner Sachentscheidung kam.

Der Vorstand der Landesärztekammer hat im Berichts-
zeitraum über insgesamt 23 Widersprüche entschieden, 
wovon 7 Widersprüche noch aus dem Jahr 2020 stamm-
ten. Von diesen 23 Widersprüchen wurden 15 zurückge-

Eingegangene Widersprüche 2011 bis 2021
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wiesen. In 6 Fällen erfolgte eine teilweise Stattgabe und 
in weiteren 2 Fällen waren die Widersprüche erfolgreich. 

Im Jahr 2021 wurden zwei Widersprüche gerichtlich 
weiterverfolgt. Eine dieser Klagen wurde wieder zurück-
genommen. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der im Jahr 2021 
eingegangenen Widersprüche mit 38 angestiegen. Im 
Jahr 2020 wurden noch 26 Widersprüche erhoben, im 
Jahr 2019 waren es 22 (Abbildung).

 

Gutachterstelle für die freiwillige Kastra-
tion und andere Behandlungsmethoden 

Das Landesgesetz über die Gutachterstelle für die frei-
willige Kastration und andere Behandlungsmethoden 
vom 18. Dezember 1970 sieht vor, dass als Einrichtung 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg eine Gut-
achterstelle gebildet wird, um die im Kastrationsgesetz 
vom 15. August 1969 im Einzelnen beschriebenen Auf-
gaben wahrzunehmen. Das Verfahren ist in der Verord-
nung des Sozialministeriums über das Verfahren der 
Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere 
Behandlungsmethoden vom 6. April 1971 geregelt.

Die Mitglieder der Gutachterstelle und ihre Stellvertreter 
werden für vier Jahre bestellt. Die laufende Amtszeit en-
dete zum 31. Dezember 2021.

Entsprechend dem Landesgesetz gehören der Gutachter-
stelle ärztliche Mitglieder an sowie Mitglieder mit der 
Befähigung zum Richteramt. Das Mitglied mit der Befä-
higung zum Richteramt und dessen Stellvertretung wer-
den auf Vorschlag des Justizministeriums bestellt.

Die Entscheidungen der Gutachterstelle erfolgen in der 
Besetzung mit drei Mitgliedern (Fachärztin/Facharzt für 
Psychiatrie; weitere/weiterer Ärztin/Arzt; Volljuristin/
Volljurist) – in der Regel auf Grundlage einer mündli-
chen Beratung.

Die Gutachterstelle wird nur auf schriftlichen Antrag 
tätig. Ihre Aufgabe besteht darin zu prüfen, ob die Vor-
aussetzungen der §§ 2 bis 4 des Kastrationsgesetzes vor-
liegen. Nur bei Vorliegen der dort genannten Vorausset-
zungen ist die Kastration durch einen Arzt zulässig und 
nicht als Körperverletzung strafbar.

Die Gutachterstelle hat in den letzten Jahren einige we-
nige Anträge von Sicherungsverwahrten bearbeitet. Im 
Jahr 2021 lag der Gutachterstelle ein Antrag vor, der von 
einem der Antragsteller stammt, dessen Antrag vormals 
abgelehnt wurde. Die Gutachterstelle konnte auch dieses 
Mal nicht bestätigen, dass die Voraussetzungen nach dem 
Kastrationsgesetz vorliegen.
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Facharztkompetenz
Allgemeinmedizin 5 1
Arbeitsmedizin 1
Augenheilkunde 2 1
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 1
Innere Medizin 2 1
Innere Medizin und Kardiologie 1
Kinderchirurgie 1
Nuklearmedizin 1
Orthopädie und Unfallchirurgie 1 3
Pathologie 2
Psychiatrie und Psychotherapie 1
Radiologie 3
Zusatzweiterbildungen
Handchirurgie 1
Infektiologie 1
Klinische Akut- und Notfallmedizin 1
Medizinische Informatik 1
Phlebologie 1
Schlafmedizin 1
Spezielle Orthopädische Chirurgie 1
Spezielle Schmerztherapie 1
Spezielle Unfallchirurgie 2
gesamt 27 11



102 Landesärztekammer Baden-Württemberg

Menschenrechtsbeauftragter

Dr. med. T. Robin Maitra

Über die Arbeit des Menschenrechtsbeauftragten wurde 
in regelmäßigen Treffen bei der Bundesärztekammer be-
richtet. Auch die Treffen mit den Psychosozialen Zentren 
in Baden-Württemberg konnten nicht in Präsenz fortge-
setzt werden.

Die Versorgung traumatisierter Geflüchteter konnte an-
hand des Ende 2020 erschienen Versorgungsberichtes 
der Landesärztekammer auf regionaler und Landesebene 
dargestellt werden. Ganz praktische Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Versorgung für traumatisierte Geflüch-
tete eröffneten intensive Gespräche des Menschenrechts-
beauftragten zur Konzeption und Umsetzung mit dem 
Aufbau spezieller Wohneinrichtungen auf Landkreisebe-
ne. 

Gemeinsam mit der Geflüchtetenorganisation refugio 
stuttgart und der Ärztevereinigung International Physici-
ans for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) konnte 
bei der Landesärztekammer ein gut besuchtes Sympo-
sium ausgerichtet werden, in dem wichtige Impulse der 
Arbeit bei der Versorgung Geflüchteter in der psychothe-
rapeutischen und ärztlichen Praxis erarbeitet wurden.

Wie in nahezu allen anderen medizinischen Bereichen 
war die Versorgung Geflüchteter in 2021 durch die Co-
rona-Pandemie erschwert. Unter Vermittlung der Lan-
desärztekammer und des Menschenrechtsbeauftragten 
konnte die ärztliche Versorgung in speziellen Gemein-
schaftseinrichtungen für leicht an Covid erkrankte Ge-
flüchtete gesichert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Menschenrechtsbeauf-
tragten lag in den Anstrengungen zur Gestaltung der Ver-
sorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. 
Ein regelmäßiger Austausch hierzu erfolgt mit den Men-
schenrechtsbeauftragten anderer Kammern und studenti-
schen Gruppen, die sich in der Versorgung sogenannter  
„Papierloser“ engagieren. Die durch die Regierungsneu-
bildung unterbrochenen Gespräche mit der Landesregie-
rung wurden in 2021 wieder im Angriff genommen.

Auch die Bekämpfung der Genitalverstümmlung „Fema-
le Genital Mutilation“ (FGM) bei Mädchen und jungen 
Frauen stand im Fokus der Tätigkeit. Die Landesärzte-

Besondere EinrichtungenBesondere EinrichtungenBesondere EinrichtungenBesondere EinrichtungenBesondere EinrichtungenBesondere EinrichtungenBesondere EinrichtungenBesondere Einrichtungen
kammer ist hier Teil eines Netzwerkes verschiedenster 
Einrichtungen und pflegt auch regional einen regelmä-
ßigen Austausch mit unterschiedlichen Organisationen. 
Ein geplantes Symposium zur Genitalverstümmelung in 
Stuttgart konnte auch in diesem Jahr wegen der Coro-
na-Pandemie nicht stattfinden. 

Neben Aktionen zur Unterstützung von Kolleginnen und 
Kollegen in der Türkei konnte durch den Empfang einer 
Delegation der türkisch-kurdischen Menschenrechtsor-
ganisation TIHV bei der Landesärztekammer die Lage 
ärztlicher und psychotherapeutischer Kolleginnen und 
Kollegen in der Türkei und Kurdistan anschaulich be-
leuchtet werden (siehe Seite 46). 
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Beauftragte für  
berufspolitische Nachwuchsarbeit

Dr. med. Martina Hoeft

Die Beauftragte für berufspolitische Nachwuchsarbeit 
der Landesärztekammer ist Ansprechpartnerin für The-
men der Nachwuchsförderung des Vorstands, der Ge-
schäftsführung der Landesärztekammer und gleichzeitig 
Bindeglied zwischen der Landesärztekammer und den 
Ausschüssen „Junge Kammer“ in den Bezirksärzte-
kammern. Auch im Jahr 2021 lag der Schwerpunkt der 
Tätigkeit auf der Unterstützung der Vernetzung der Aus-
schüsse „Junge Kammer“ der vier Bezirksärztekammern 
untereinander sowie themenbezogen mit den weiteren 
Ausschüssen auf Landes- und Bezirksärztekammerebe-
ne.

Durch pandemiebedingte Einschränkungen von Prä-
senztreffen und -veranstaltungen wurden die Aktivitäten 
in bereits bewährter Form in Online-Konferenzen fort-
gesetzt. So wurde konkret eine engere Zusammenarbeit 
des Ausschusses „Junge Kammer“ Nordwürttemberg 
mit dem Ausschuss „Arztberuf und Familie“ in der Lan-
desärztekammer durch Einladung der Ausschuss-Vor-
sitzenden in die Ausschuss-Sitzung begründet und ge-
meinsame Themenschwerpunkte, beispielsweise beim 
Mutterschutz, erarbeitet. Darüber hinaus fand eine On-
line-Konferenz zum Thema Mitwirkung der Ausschüs-
se „Junge Kammer“ bei der zukünftigen Gestaltung des 
Internet-Auftritts statt. Auch im Rahmen des erfolgreich 
vom Ausschuss „Arztberuf und Familie“ in Präsenz ver-
anstalteten Symposiums zur Ärztegesundheit („Health-
care with Selfcare“) im Oktober 2021 nahm das Thema 
der jüngeren Ärzteschaft („Prävention von Anfang an. 
Was wünschen sich junge Ärztinnen und Ärzte“), sehr 
eindrucksvoll präsentiert von Dr. Verena Windisch, gro-
ßen Raum ein. 

Ebenfalls erneut im Online-Format fand im November 
das diesjährige „Dialogforum junger Ärztinnen und 
Ärzte“ der Bundesärztekammer als fester Bestandteil 
des Deutschen Ärztetages statt. Das aktuelle Thema „In 
Führung gehen – Herausforderungen für junge Ärztin-
nen und Ärzte“ wurde in einer sehr engagierten Podi-
umsdiskussion unter Beteiligung von PD Dr. Barbara 
Puhahn-Schmeiser als Keynote-Sprecherin ausführlich 
von allen Perspektiven beleuchtet. Die Landesärztekam-

mer war hierbei durch Teilnahme der Beauftragten für 
berufspolitische Nachwuchsarbeit sowie durch weitere 
Vertreter der Ausschüsse „Junge Kammer“ der Bezirks-
ärztekammern repräsentiert.   

Zu den Bemühungen, junge Mediziner und Mediziner-
innen so früh wie möglich, also bereits im Studium, mit 
dem Wesen der ärztlichen Selbstverwaltung vertraut zu 
machen und sie frühzeitig über die Möglichkeiten der 
Mitbestimmung und Mitwirkung in den Organen der 
ärztlichen Selbstverwaltung zu informieren, gehört die 
frühe Einbeziehung von Interessierten durch eine Kam-
mermitgliedschaft. Unter Mitwirkung der Beauftragten 
für berufspolitische Nachwuchsarbeit wurde nach vor-
hergehendem Beschluss des Vorstands der Landesärz-
tekammer mit der Novellierung des Heilberufe-Kam-
mergesetzes in der Fassung vom 4. Februar 2021 nun 
erstmals die Möglichkeit der freiwilligen beitragsfreien 
Kammermitgliedschaft für Medizinstudierende im Prak-
tischen Jahr geschaffen. 

Eine wichtige Aufgabe für das Wahljahr 2022 kommt der 
Beauftragten für berufspolitische Nachwuchsarbeit und 
den Ausschüssen „Junge Kammer“ für das Erreichen ei-
ner höheren Wahlbeteiligung bei den jungen Ärztinnen 
und Ärzten zu. Ziel ist es, diese zu motivieren und zu 
aktivieren, stärker als bisher ihre Interessen zu vertreten, 
indem sie ihr Wahlrecht ausüben beziehungsweise sich 
idealerweise über die entsprechenden Wahllisten aktiv in 
die Wahlen einzubringen.
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Ärztliche Pressestelle
Leitung: Dr. med. Oliver Erens

Der Ärztlichen Pressestelle obliegt die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg. Die Pressestelle ist zentraler Ansprechpartner 
für Journalistinnen und Journalisten und mit der Aufgabe 
betraut, die Medien, die breite Allgemeinheit sowie Ärz-
tinnen und Ärzte als Kammermitglieder zu informieren. 

Die Ärztliche Pressestelle beantwortet Anfragen stets 
schnell, kompetent und zuverlässig. Im Fokus stehen da-
bei Fragen zu gesundheits- und berufspolitischen Stand-
punkten der Ärzteschaft sowie medizinische Sach- und 
Servicethemen. Ein ebenfalls wichtiger Aspekt ist die 
Vermittlung von renommierten Expertinnen und Exper-
ten aus der Ärzteschaft für Interviews. Insgesamt wurden 
im Berichtsjahr 2021 über 200 Medienanfragen von der 
Ärztlichen Pressestelle beantwortet. Angefragt wurde 
ärztliche Sachkompetenz unter anderen zur Organspen-
de, zum Impfen, zur ärztlichen Versorgung, zur Teleme-
dizin und zur Krankheitsprävention.

Ein ganz zentrales Thema waren im Berichtszeitraum 
2021 Fragestellungen rund um das Coronavirus: Mehr 
als 130 Mal wurde die Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg von Medien zur Corona-Pandemie und zu 
Möglichkeiten der Krisenbewältigung befragt – dies 
entspricht einem Anteil von über 65 Prozent an allen be-
antworteten Medienanfragen im Jahr 2021. Zentrale the-
matisierte Aspekte waren hier unter anderem der Infekti-
onsschutz sowie die Leistungen der Ärztinnen und Ärzte 
bei der Patientenversorgung in Praxis und Klinik, bei der 
Durchführung von Schutzimpfungen in den Impfzentren 
und bei den Testungen auf das Coronavirus. Beantwortet 
wurden auch Fragen zum Ausstellen sogenannter Gefäl-
ligkeitsatteste gegen die Maskenpflicht sowie zum Ver-
harmlosen beziehungsweise Leugnen der Corona-Pande-
mie.  

Die proaktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eben-
falls zentraler Bestandteil des Wirkens der Ärztlichen 
Pressestelle. Hierzu gehören unter anderem das Verfas-
sen von Pressemitteilungen sowie die Organisation von 
Pressekonferenzen und Hintergrundgesprächen, die in 
Abstimmung mit dem Präsidium zielgerichtet einge-
setzt werden. Aus Gründen des Infektionsschutzes wur-
den Journalistengespräche im Pandemie-Jahr 2021 zum 
größten Teil virtuell geführt. 

Ein besonderer thematischer Schwerpunkt lag im Be-
richtszeitraum auf der Bewerbung der Kammerwahl, die 
im Jahr 2022 stattfindet.

Daneben haben sich auch andere von der Pressestelle 

etablierte moderne Informationswege bestens bewährt: 
Hierzu zählen die sozialen Medien (Twitter, Instagram) 
sowie die Website der Landesärztekammer. 

Darüber hinaus hat die Ärztliche Pressestelle zahlrei-
chen Publikationen und Veröffentlichungen der Lan-
desärztekammer „ein Gesicht gegeben“. Hinzu kam 
der Newsletter „ärztenews“ für Kammermitglieder, der 
über Aktuelles aus der Landesärztekammer und aus den 
Bezirksärztekammern berichtet. Dies stellt die schnelle 
Information von Kammermitgliedern sicher, was sich 
besonders zu Pandemiezeiten als großer Vorteil erwie-
sen hat. Die Zahl der Leser des Newsletters ist weiterhin 
gestiegen und hat inzwischen die stattliche Zahl von über 
20.100 Abonnenten erreicht. 

Da der Leiter der Ärztlichen Pressestelle, Dr. med. Oli-
ver Erens, auch die Chefredaktion des Ärzteblattes Ba-
den-Württemberg inne hat, können viele Synergieeffekte 
zwischen Hauspublikationen, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit und dem amtlichen Mitteilungsblatt der Ärz-
teschaft genutzt werden.

Fachabteilungen der Landesärztekammer
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Gemeinsame Informationstechnik (GIT)
Leitung: Franziska Gillich, Thorsten Kollinger

Neustrukturierung und Verstärkung der Teams 
IT-Infrastruktur, IT-Support und Applications

Im Jahr 2021 wurde die interne IT umstrukturiert und ge-
meinsam mit der GIT zu einer Abteilung konsolidiert, die 
diesen Namen (Gemeinsame IT) übernommen hat.

Das Team IT-Support wurde durch einen Soft- und Hard-
warearchitekten sowie um einen weiteren Fachinforma-
tiker für Systemintegration verstärkt. Erstmals wird in 
den Teams IT-Infrastruktur und IT-Support eine Fachin-
formatikerin für Systemintegration ausgebildet. Weitere 
Verstärkung erfuhr die Abteilung durch einen Werkstu-
denten, der die Teams unterstützt und sich mit den Pro-
zessen in der IT beschäftigt.

Das Team Change Request für technische Benutzerunter-
stützung und Weiterentwicklung eingesetzter Software-Lö-
sungen wurde um eine CR-Koordinatorin erweitert. Zusätz-
lich wurde für IT-Projekte auf Bezirks- und Landesebene 
eine Projektkoordinatorin gewonnen, damit das operative 
Geschäft zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsab-
laufs gewährleistet und weiterentwickelt werden kann.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden zukunfts-
fähige Systeme zur Verfügung gestellt, mit denen sie die 
Möglichkeit haben, ihre Tätigkeiten ortsungebunden 
auszuüben. Die Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten 
zu können, hat eine sehr hohe Bedeutung bekommen.

Komplexe Prozesse, die früher mit viel Papier und Nach-
weisplicht verbunden waren, sollen nach und nach digital 
für die Kammermitglieder angeboten werden. Das bringt 
die Chance, Prozesse zu optimieren und zu verschlanken 
sowie dadurch die Transparenz zu bieten, Statusberichte 
in Echtzeit wie beispielsweise Bearbeitungstand, Bestell-
status etc. geben zu können. 

Dokumentenmanagement

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und auf-
grund gesetzlicher Auflagen wurde ein modernes Doku-
mentenmanagementsystem (DMS) „made in Germany“ 
implementiert. Das System wird künftig die Fachabtei-
lungen der fünf Geschäftsstellen unterstützen, um gezielt 
und zentral die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung 
von Geschäftsdaten in digitaler Form voranzubringen.

Durch das DMS werden die Prozesse in der Fachabtei-
lung deutlich vereinfacht. Es werden Datensätze, Do-
kumente und E-Mails elektronisch, revisionssicher und 
gesetzeskonform in einem zentralen Dokumenten-Pool 
abgespeichert.

Mitgliedschaftsbescheinigung

Um die Mitgliedschaft unbürokratisch bestätigen zu las-
sen, kann der Service „SecuDok“ mit einer tagesaktuellen 
Prüfung der Mitgliedschaft jederzeit über den Portal-Ser-
vice oder über die Bezirksärztekammern durchgeführt 
werden. Mittels Smartphone kann dann über den aufge-
druckten QR-Code auf der Bescheinigung die Echtheit 
des Dokuments tagesaktuell geprüft werden. 

Sollten sich demnach zwischen dem Zeitpunkt der Aus-
stellung beziehungsweise dem Ausdrucken und dem Ab-
ruf der Bescheinigung Veränderungen ergeben haben, so 
wird bei der Echtheitsprüfung zurückgemeldet, dass die-
ses Dokument keine Gültigkeit mehr besitzt. 

Elektronischer Heilberufeausweis (eHBA)

Viele Mitglieder haben die Möglichkeit genutzt, den 
eingerichteten Support zu kontaktieren. Die Mitglieder 
werden vom ersten Login bis hin zum erfolgreichen Ab-
schluss der Antragstellung begleitet. So wurden bisher 
über 19.000 gültige eHBA-Karten ausgegeben.

Alle Informationen und eine Anleitung zum Bestellpro-
zess sind über die Website im Portal der Landesärztekam-
mer abgebildet. Somit können Mitglieder an einer Stelle 
alle relevanten und aktuellen Informationen finden. 

Neue Weiterbildungsbefugnis beantragen  
und Befugte finden

In diesem Jahr wurde für die  Mitglieder ein System ent-
wickelt, welches die Befugnis-Beantragung durch die 
Weiterbildungsbefugten (WBB) online abbildet. Diese 
Grundlage ermöglicht der Landesärztekammer, die Be-
fugnisvergabe digital zu begleiten. Dieser Dienst ist im 
Portal rund um die Uhr erreichbar.

Die weiterzubildenden Ärzte finden die Angebote der 
von ihnen angestrebten Fachrichtung jederzeit und aktu-
ell auf der öffentlichen Website.

Freiwillige Mitgliedschaft für PJler

Für den freiwilligen Beitritt von Personen, die sich in der 
ärztlichen Ausbildung im Praktischen Jahr (PJ) befinden, 
wurden die Anmeldemodalitäten so einfach wie möglich 
gehalten. Auf der Website wurde für diese Zielgruppe 
ein Online-Meldebogen und eine Erfassungsmöglichkeit 
eingerichtet, welche die Basis für den Erhalt der Ärz-
teblätter und den Zugang zu den ärztlichen Fortbildun-
gen sind. 

COVID-19

Auch im Jahr 2021 hat die GIT das Thema Corona inten-
siv beschäftigt. So wurde bereits zu Beginn des Jahres 
2021 im Auftrag des Sozialministeriums unter anderem 
ein Dashboard für eine Hotline zur Aufklärung von Be-
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treuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten über 
die anstehende Schutzimpfung gegen COVID-19 von 
selbst nicht einwilligungsfähigen Personen eingerichtet. 
Innerhalb weniger Tage konnte in enger Zusammenarbeit 
mit den IT-Dienstleistern ein solches Dashboard instal-
liert werden, in dem die Ärztinnen und Ärzte ihre mögli-
chen Dienstzeiten eintragen konnten, um an der Impfauf-
klärung zu COVID-19 mitwirken zu können. 

Online-Austausch

Die Nachfrage nach Web- und Videokonferenzen ist an-
gesichts der weiter anhaltenden Corona-Situation stetig 
gestiegen. Mit der Videokonferenz-Plattform BigBlue-
Button konnten den Geschäftsstellen sowie den Ärzte-
schaften Online-Räume zur Verfügung gestellt werden. 
Im gesamten Jahr 2021 sind über 100 Online-Räume 
für unterschiedliche Fortbildungsveranstaltungen, Aus-
schuss- sowie Gremiensitzungen genutzt worden. 

Analyse der IT-Infrastruktur

Im technischen Fokus der neuen IT-Leitung stand im Jahr 
2021 die Analyse der IT-Infrastruktur. Hierunter sind die 
Systeme zu verstehen, mit denen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten, also die Arbeitsplätze inklusive 
der angeschlossenen Geräte wie Maus, Tastatur, Bild-
schirme, Scanner etc. Ebenso die Systeme im Hinter-
grund, beispielsweise die Server- und Speichersysteme, 
die Verkabelung, das Netzwerk, das WLAN etc.

IT-Strategie

Abgeleitet von diesen Analyse-Ergebnissen wurde eine 
IT-Strategie formuliert, mit der die Landesärztekammer 
technisch in die Zukunft geht, um dem allgegenwärtigen 
Thema „Digitalisierung“ an der technischen Basis er-
folgreich begegnen zu können. Inhalte dieser IT-Strate-
gie sind unter anderem folgende Punkte:

• Arbeitsplatz-Ausstattung

• Mobiles Arbeiten

• Lizenzverwaltung

• Serverkonzept / hybride Datenhaltung / Virtualisie-
rung

• Kollaboration

• IT-Sicherheit

• IT-Richtlinien

• Datensicherungskonzept

• IT-Kompetenz

Erneuerung der IT-Infrastruktur

Für einen sicheren und stabilen Betrieb der IT-Infrastruk-
tur wurden die Serverräume der GIT in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Zentrale Dienste und Einkauf moder-
nisiert. In diesem Zusammenhang wurde auch damit be-
gonnen, die interne Netzwerkinfrastruktur neu aufzubau-
en.

Über den neu eingerichteten Endpoint Configuration 
Manager wird der Austausch der modernen Windows 
10 Notebooks sowie der automatische Software-Rollout 
zentral gesteuert. Hierdurch werden unseren Anwender-
innen und Anwendern einheitliche, moderne Arbeitsum-
gebungen zur Verfügung gestellt und der Supportauf-
wand minimiert.

Modernisierung der Server-Hardware

Für eine moderne lokale Datenverarbeitung und den si-
cheren Betrieb von virtuellen Servern, wurde im vierten 
Quartal die Inbetriebnahme eines neuen Server Clusters 
vorbereitet. Auf diesem zentralen Speicher und Serverbe-
trieb basiert dann auch das neue Datensicherungskonzept 
mit Notfallplan und revisionssicherer Datenarchivierung. 
Dieses Konzept reduziert die klassischen Hardware-Ser-
ver und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.

Bereits im Sommer konnten die wichtigsten Infrastruk-
tur-Server vollständig neu aufgebaut werden. 

Einführung eines Ticketsystems für den IT-Support

Um eine professionelle, zeitnahe, nachhaltige und ein-
heitliche Bearbeitung von Benutzeranfragen an die IT ge-
währleisten zu können, wurde im November 2021, nach 
einer ausführlichen Testphase, ein Ticketsystem einge-
führt. Über dieses System werden Benutzeranfragen ka-
nalisiert und dem richtigen Bearbeiter zugewiesen. Über 
die Möglichkeit, eine Häufung gleicher oder ähnlicher 
Supportanfragen zu erkennen, können so generelle Prob-
leme erkannt und nachhaltig beseitigt werden. Insgesamt 
wurden bisher mehr als 900 Tickets erfolgreich über das 
System bearbeitet.
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eHealth
Leitung: Dipl. Gesundheitswirt (FH) Arne Pullwitt

Die Stabsstelle eHealth befasst sich mit allen Themen, 
die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung in der 
Patientenversorgung ergeben. Dabei liegt das Hauptau-
genmerk auf der Wissensakquise und -distribution. 

Die Einführung der Telematikinfrastruktur mit den ent-
sprechenden Anwendungen, die Zunahme von Telekon-
sultationen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
haben einen wesentlichen Einfluss auf die Patientenver-
sorgung. Es gilt, die Ärztinnen und Ärzte kontinuierlich 
über neueste Entwicklung zu informieren. 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht mit vielen 
Anwendungen und Chancen einher, allerdings können 
auch Risiken damit verbunden sein. Um diese möglichst 
gering zu halten, müssen diese Entwicklungen nicht nur 
kritisch begleitet, sondern im besten Fall auch mitgestal-
tet werden. Eine stärkere Befassung und Auseinander-
setzung der Ärztinnen und Ärzte mit den damit verbun-
denen Themen ist zwingend notwendig. Die Stabsstelle 
eHealth versucht, die Selbstverwaltung bei dieser Her-
ausforderung bestmöglich zu unterstützen. 

Aktuelle Themen sind auf der Website der Landesärzte-
kammer in der Rubrik „eHealth“ zu finden und werden 
fortlaufend aktualisiert. Die einzelnen Artikel sind über-
sichtlich gehalten und mit weiterführenden Links verse-
hen, um eine angemessene und zielgerichtete Informati-
on zu ermöglichen. 

Zusätzlich werden eigene Informations- und Fortbil-
dungskonzepte angeboten. Diese können in Präsenz oder 
als Online-Formate erfolgen und richten sich vorrangig 
an Ärztinnen und Ärzte, ebenso an Medizinische Fachan-
gestellte und auch an Patientinnen und Patienten. 

Die digitale Kompetenz beziehungsweise die digitale 
Gesundheitskompetenz wird für die zukünftige Aus-
gestaltung des Gesundheitswesens eine zentrale Rolle 
einnehmen. Der Handlungsbedarf zur Förderung der di-
gitalen Gesundheitskompetenz beziehungsweise die Be-
fähigung zur digitalen Kompetenz ist dabei als gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung zu betrachten. Sie ist 
die Voraussetzung, um das neue datenbasierte Wissen be-
werten und nutzen zu können. Je souveräner der Umgang 
mit digitalen Technologien gelingt, desto größer sind die 
Aussichten auf einen allgemeinen Zugewinn und mehr 
Selbstbestimmung. Dieses wird nur gelingen, wenn es 
zu einer, wie vom 125. Deutschen Ärztetag geforder-
ten, Fortbildungsoffensive kommt. Aus diesem Grund 
liegt ein weiterer Schwerpunkt der Stabsstelle eHealth 

in der Entwicklung neuer Fortbildungsformate. Für viele 
Themen bestehen keine spezifischen Angebote. Darüber 
hinaus müssen neue, der Zeit angemessene Fortbildungs-
konzepte für Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stehen. 

Ergänzt werden soll das Informations- und Fortbildungs-
angebot durch die Einrichtung sogenannter „erlebnispä-
dagogischer“ Anwendungen in Form eines Showrooms. 
Dies wird im Rahmen eines Fördermittelaufrufs des Lan-
des für eineinhalb Jahre finanziell unterstützt. Die Lan-
desärztekammer ist dabei einer der 23 Projektpartner im 
Rahmen des REACT-EU-Programms DIKOMED (siehe 
Seite 49), welches direkt vom Land beauftragt wurde, 
die digitale Kompetenz innerhalb der Ärzteschaft in Ba-
den-Württemberg zu fördern. 
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Fortbildung und Qualitätssicherung
Leitung: Anette Henninger

Die Abteilung nahm im Berichtszeitraum Geschäfts-
führung und Sachbearbeitung für folgende Ausschüsse, 
Arbeitsgruppen, Qualitätssicherungs- und Fortbildungs-
maßnahmen sowie der Zertifizierten Fortbildung wahr:

Bereich Qualitätssicherung

• Ausschuss Patientensicherheit und Qualitätssicherung

• Mitarbeit in den Gremien und Fach-Arbeitsgruppen 
des Ministeriums für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg, der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft e.V. sowie des Ministeriums 
für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-
Württemberg

• Die Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung Hämo-
therapie“ unterstützt die Geschäftsstelle der Landes-
ärztekammer bei der Bearbeitung und Beantwortung 
von Fachfragen auf dem Gebiet der Hämotherapie 
und Stammzellgabe. 

Mitglieder: Irene Eichhorn, Dr. med. Anette Gropp, 
Dr. med. Sabine Mühlschlegel, Dr. med. Martin Ringger, 
Dr. med. Thilo Rünz, Dr./Univ. Turin Angela Schabel, 
PD Dr. med. Dr. med. habil. Richard Schäfer (seit 
22.09.2021), Dr. med. Martin Schipplick, Dr. med. Astrid 
Stäps, Dr. med. Markus Umhau (bis 21.09.2021)
Kooptiert: Dr. med. Franziska Stichling
Geschäftsführung: Anette Henninger

Der Arbeitsgruppe obliegt zudem die jähr-
liche Konzeption und Durchführung eines „Er-
fahrungs austausches Hämotherapie“. Dieser 
soll die Qualitätsbeauftragten Hämotherapie 
sowie die Transfusionsverantwortlichen und die 
transfusionsbeauftragten Kolleginnen und Kollegen 
in den Kliniken und Praxen durch Fachvorträge 
gezielt fortbilden und ihnen eine Austauschplattform 
bieten. 

Die Teilnehmer des Erfahrungsaustauschs „Hämo-
therapie 2021“ konnten sich durch die interessanten 
Fachvorträge „Einsatz von Blutprodukten in der 
Luftrettung“, „Hämatopoetische Stamm zell zu be-
reitungen“, „Dokumentenverwaltung in der Klinik“ 
und „Aufbewahrungsfristen ärztlicher Unterlagen“ 
gezielt fortbilden.

Im Oktober 2021 fand erstmalig der Kurs 
„Qualitätsbeauftragter Hämotherapie“ in Ko operation 
mit der SAMA (Sozial- und Arbeitsmedizinische 
Akademie) in Stuttgart statt. Einige Mitglieder der 
Arbeitsgruppe waren als fachkundige Referenten 
Baustein dieses Kurses.

•  Der Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung Intensiv-
medizin“ gehören neben den vorgenannten, durch 
den Vorstand der Landesärztekammer gewählten 
ärztlichen Mitgliedern, auch vier Vertreter als 
kooptierte Mitglieder an. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit der Arbeitsgruppe basiert auf 
der Evaluation und ständigen Verbesserung des Peer 
Review Verfahrens. 

Vorsitz: Prof. Dr. med. Wolfgang Krüger 
Stv. Vorsitz: Prof. Dr. med. Karl Träger 
Mitglieder:  Prof. Dr. med. Alexander Brinkmann, Dr. med. 
Benjamin Büchele, Dr. med. Mascha Fiedler, Matthias 
Hoffmann, Prof. Dr. med. Reimer Rießen, PD Dr. med. 
Stefan Utzolino, Prof. Dr. med. Thomas Schaible 
Kooptiert: Rolf Dubb, Claudia Gaisler, Prof. Dr. med. Götz 
Geldner, Arnold Kaltwasser 
Geschäftsführung: Anette Henninger

Beim Peer Review Verfahren handelt es sich um ein 
Verfahren zur Qualitätssicherung mit freiwilliger 
Beteiligung intensivmedizinischer Abteilungen 
in Baden-Württemberg. Die Landesärztekammer 
organisiert die Peer Reviews für interessierte 
Kliniken und führt Schulungen nach dem Curriculum 
„Ärztliches Peer Review“ der Bundesärztekammer 
durch. Durch die Interdisziplinarität und Inter-
professionalität von Ärzten und Pflege und dem 
Wechsel von Peer und besuchter Abteilung wird 
ein kollegialer und kompetenter Austausch zum 
gegenseitigen Lernen auf Augenhöhe ermöglicht.

Im Jahr 2021 konnten pandemiebedingt vier Peer 
Review Verfahren und zwei Peer Schulungen mit 
insgesamt 22 Teilnehmenden durchgeführt werden. 
Weiterhin befasste sich die Arbeitsgruppe mit der 
Durchführbarkeit der Peer Reviews in Zeiten der 
Pandemie und unterstützte die Bestrebungen der 
Bundesärztekammer, das Verfahren zu bewerben und 
bestehende Verfahrensdokumente zu aktualisieren.
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• Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Gruppe 

„Öffentlicher Gesundheitsdienst“ ist die Entwicklung 
und Einführung des Peer Review Verfahrens im 
öffentlichen Gesundheitsdienst.

Mitglieder: Dr. med. Peter-Andreas Friebel, Dr. med. 
Brigitte Joggerst, Dr. med. Oliver Kappert, Dr. med. Peter 
Schäfer, Dr. med. Karlin Stark, Dr. med. Kirsten Steinhausen
Geschäftsführung: Anette Henninger

 
Dieses Verfahren ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen der Landesärztekammer und dem 
Landesgesundheitsamt. Ein erstes Pilot-Review 
wurde bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Der 
weitere Prozess zur Etablierung des Verfahrens und 
die damit einhergehende Gremienarbeit wurden 
durch die Corona-Pandemie gestoppt und werden zu 
gegebener Zeit fortgesetzt.

Bereich Fortbildung

Hauptaufgaben sind Prüfung und Bewertung von Prä-
senz- und medialen Fortbildungen auf ihre Eignung als 
ärztliche Fortbildung und Anrechnung auf das Fortbil-
dungszertifikat.

Im Jahr 2021 wurden 42.496 Anträge geprüft und bewer-
tet. Die höchste Zahl pro Monat zeigte sich im Dezember 
mit 5.547 Anmeldungen. Insgesamt wurden 1.084.890 
Teilnehmerbescheinigungen zur Verfügung gestellt. 
2.433 Fortbildungen waren 2021 gebührenpflichtig, dies 
entspricht einem Anteil von 5,73 Prozent. Bis 31. De-
zember 2021 waren 70.546 Fortbildungskonten einge-
richtet.
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Ministerium für Soziales und Integration (SM)
Landesgesundheitskonferenz Dr. Wolfgang Miller, Armin Flohr 
Gesundheitsforum BW (SM) Dr. Wolfgang Miller, Armin Flohr 
Gesundheitsstrategie BW (SM) AG Standortfaktor Dr. Wolfgang Miller, Armin Flohr
Landeskrankenhausausschuss Agnes Trasselli
Sektorenübergreifender Landesausschuss beim SM / Landesgesundheits-
konferenz

Dr. Wolfgang Miller

Ausschuss für Jugendarbeitsschutz beim SM (Abt. 4) Agnes Trasselli
Landesbeirat Onkologie des SM / Landesgesundheitskonferenz Markus Haist, Anette Henninger
Landesbeirat Hospiz- und Palliativversorgung BW des SM / Landesge-
sundheitskonferenz

Agnes Trasselli,  
Anette Henninger

Landesarbeitskreis „Psychiatrie“ beim SM / Landesgesundheitskonferenz Dr. Paula Hezler-Rusch
Landesbeirat Schmerzversorgung / Landesgesundheitskonferenz Dr. Ulrich Voshaar

Landesbeirat für Geriatrie des SM / Landesgesundheitskonferenz Dr. Michael Ehret,  
Anette Henninger

Landesarbeitsgemeinschaft für Sucht beim Sozialministerium / Landesge-
sundheitskonferenz

Dr. Paula Hezler-Rusch,  
Anette Henninger

AG Substitution beim Sozialministerium / Landesgesundheitskonferenz Dr. Paula Hezler-Rusch,  
Anette Henninger

Landesausschuss für Gesundheitsförderung und Prävention beim SM / 
Landesgesundheitskonferenz

Dr. Norbert Fischer,  
Dr. Jürgen Kußmann

Arbeitsgruppe Gesund in BW Anette Henninger
Arbeitskreis Fortbildung des Aktionsbündnisses Organspende / Landesge-
sundheitskonferenz

Dr. Wolfgang Miller,  
Anette Henninger

Beirat Digitalisierung in der Medizin und Pflege (BDMP) beim SM Dr. Matthias Fabian
Landesarbeitskreis AIDS beim SM Priv.-Doz. Dr. Roger Vogelmann
Landesbeirat Natur-und Umweltschutz beim SM Dr. Christoph Ehrensperger,  

Dr. Detlef Lorenzen
Landesbeirat für Personalisierte Medizin Prof. Dr. Marko Wilke,  

Anette Henninger
Landesfachbeirat für Diabetes des SM Christine Stiepak, Anette Henninger
Unterarbeitsgruppe Gestationsdiabetes Christine Stiepak
AG Patienteninteressen des SM Anette Henninger
AG Suchtprävention Dr. Paula Hezler-Rusch,  

Anette Henninger
Fachaustausch des Runden Tisches „Gewalt in der häuslichen Pflege“ der 
Stadt Stuttgart

Dr. Ingrid Rothe-Kirchberger

Task-Force zur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen in 
der Folge der Corona-Pandemie

Dr. Andreas Oberle
Agnes Trasselli

Ärztekammer im Dialog
Die Expertise der Landesärztekammer Baden-Württemberg ist in zahlreichen Gremien auf Landes- und Bundesebe-
ne gefragt. Nachstehend sind die wichtigsten externen Einrichtungen und die von der Landesärztekammer entsand-
ten Vertreterinnen und Vertreter aufgelistet.

Gremien auf Landesebene
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Corona-Arbeitsgruppen
AG Corona Dr. Wolfgang Miller, Armin Flohr
UAG Notfall Agnes Trasselli, Armin Flohr
Arbeitsgruppe Umsetzen Impfen (AGUI) Dr. Wolfgang Miller, Armin Flohr

Sonstiges
Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit
Baden-Württemberg e.V.

Prof. Dr. Dr. Christof Hofele

Landesseniorenrat Dr. Ludwig Braun, Dr. Udo Schuss, 
Prof. Dr. Herbert Zeuner

Landessportverband Baden-Württemberg e.V. Martin Holzapfel
Landesverband der freien Berufe Dr. Klaus Baier
Beirat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Dr. Thomas Kauth
Hegau Jugendwerk GmbH Prof. Dr. Marko Wilke
Krebsverband Baden-Württemberg Markus Haist
Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin Dr. Klaus Baier,  

Dr. Sophia Blankenhorn,  
Ulrike Hespeler

Deutsche Stiftung Organtransplantation, Fachbeirat BW Dr. Wolfgang Miller
Förderkreis für Organspende und Transplantation BW e.V. Dr. Bärbel Grashoff

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration (IM)
Landesausschuss Rettungsdienst (LARD) Dr. Wolfgang Miller,  

Anette Henninger
Arbeitsgemeinschaft Grundsatzfragen des LARD (AGG) Dr. Doris Reinhardt,  

Anette Henninger

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (LGA)
Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft beim LGA (MRE) Dr. Susanna Colopi Glage,  

Anette Henninger

Krebsregister Baden-Württemberg
Landeskrebsregister Dr. Wolfgang Miller
Landesqualitätskonferenz im Rahmen der klinischen Landesregisterstelle 
– Expertengruppe

Dr. Matthias Fabian,  
Anette Henninger

Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst SQR-BW
SQR-BW Beirat Carsten Mohrhardt,  

Anette Henninger
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Gremien der Bundesärztekammer

Organe
Vorstand Dr. Wolfgang Miller

Beauftragte des Vorstands
Erfahrungsaustausch der Menschenrechtsbeauftragten Dr. Robin T. Maitra

AG „Vorbereitung DÄT 2021: TOP Klimawandel und Gesundheit“ Dr. Wolfgang Miller

Gremien der Bundesärztekammer mit besonderen Statuten
Deutsche Akademie für Allgemeinmedizin Dr. Sandra Stengel
Deutsche Akademie der Gebietsärzte Markus Haist
Finanzkommission der Bundesärztekammer Prof. Michael Faist (stv. Vors.),  

Dr. Norbert Fischer,  
Vita-Karina Klaiss

AG „Mittelfristige Finanzplanung“ Prof. Michael Faist (stv. Vors.)
AG „Ärztliche Führung“ Anette Henninger

Ausschüsse und Ständige Konferenzen
Ausschuss „Ambulante Versorgung“ Dr. Wolfgang Miller (Vors.)
Ausschuss „Ambulante stationäre Versorgung“ Dr. Wolfgang Miller (Vors.)
Arbeitsgruppe „Öffentlicher Gesundheitsdienst in Zeiten der Corona 
Pandemie“

Dr. Wolfgang Miller (Vors.)

Ständige Konferenz „Ärztliche Weiterbildung“ Dr. Klaus Baier, 
Carsten Mohrhardt, Ulrike Hespeler

Arbeitsgruppe „Lenkungsgruppe Umsetzung eLogbuch“ Armin Flohr
Ständige Konferenz „Ärztliche Fortbildung“ Dr. Klaus Baier, Dr. Beate Harder, 

Anette Henninger
Erfahrungsaustausch „Fortbildung“ Dr. Klaus Baier, Anette Henninger
Erfahrungsaustausch „Digitalisierung“ Dr. Wolfgang Miller, Armin Flohr
Ständige Konferenz „Ärztliche Versorgungswerke“ Dr. Wolfgang Miller, 

Dr. Matthias Fabian, 
Dr. Manfred Frenzel 

Ausschuss „Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und 
Ärzte“

Dr. Wolfgang Miller (Vors.)

Ständige Konferenz „Berufsordnung für die in Deutschland tätigen
Ärztinnen und Ärzte“

Dr. Wolfgang Miller (Vors.), 
Dr. Ulrich Voshaar, Ulrike Hespeler,  
Kai Hildebrand

Ausschuss „Gebührenordnung“ Dr. Wolfgang Miller
Ausschuss Internationale Angelegenheiten Dr. Wolfgang Miller
Vorstand Hans-Neuffer-Stifftung Dr. Wolfgang Miller

Ärztekammer im Dialog
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Ärztekammer im Dialog

Ausschüsse und Ständige Konferenzen
Ständige Konferenz der Geschäftsführungen und der Vorsitzenden der 
Ethikkommissionen der Landesärztekammern

Sandra Göpfrich, 
Christoph Schnitzler

Arbeitskreis „Aktualisierung NAIK“ (Notarztindikationskatalog) Dr. Wolfgang Miller
Arbeitsgruppe „Harmonisierung der berufsrechtlichen Beratung 
gemäß § 15 MBO-Ä“

Sandra Göpfrich

Ständige Konferenz „Gutachterkommissionen/Schlichtungsstellen“ Dr. Manfred Eissler, 
Dr. Jörg Schlachter, 
Ulrike Hespeler

Ständige Konferenz „Medizinische Fachangestellte“ Dr. Klaus Baier, Armin Flohr, 
Ulrike Hespeler

Ständige Konferenz „Öffentlichkeitsarbeit“ Dr. Oliver Erens
Erfahrungsaustausch „Ärzteblätter“ Dr. Oliver Erens
Ausschuss „Patientensicherheit“ Dr. Manfred Eissler
Ausschuss „Sucht und Drogen“ Dr. Paula Hezler-Rusch
Ausschuss „Qualitätssicherung“ Dr. Matthias Fabian
Ständige Konferenz „Qualitätssicherung“ Dr. Matthias Fabian, 

Dr. Norbert Fischer, 
Anette Henninger

Erfahrungsaustausch „Ärztliches Peer Review  
der Landesärztekammern“ 

Anette Henninger

Ständige Konferenz der Rechtsberater der Ärztekammern Ulrike Hespeler, 
Kai Hildebrand, 
Dr. Regine Kiesecker

Erfahrungsaustausch der Rechtsabteilungen  
der Landesärztekammern

Ulrike Hespeler

Erfahrungsaustausch „Krankenhaus“ Agnes Trasselli
Erfahrungsaustausch „Ärztliche Psychotherapie“ Dr. Paula Hezler-Rusch
Ständige Konferenz der Vertreter der Geschäftsführungen  
der Landesärztekammern

Armin Flohr

Arbeitsgruppe „eArztausweis“ Armin Flohr, Franziska Gillich, 
Thorsten Kollinger

Arbeitsgruppe „IT“ Armin Flohr, Franziska Gillich, 
Thorsten Kollinger

Erfahrungsaustausch „Meldewesen/Statistik“ Thorsten Kollinger, 
Franziska Gillich

Arbeitsgemeinschaft „Qualitätssicherung ReproMed“
Gesellschafterversammlung Anette Henninger
Lenkungsgremium Anette Henninger
Fachgruppe „QS ReproMed“ Anette Henninger
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Bezirksärztekammer Nordbaden
Zimmerstraße 4
76137 Karlsruhe
Telefon: 0721-160 24-0
Telefax: 0721-160 24-222
www.bezirksaerztekammer-nordbaden.de / www.baek-nb.de
E-Mail: baek-nordbaden@baek-nb.de 

Bezirksärztekammer Südbaden
Sundgauallee 27
79114 Freiburg
Telefon: 0761-600-470
Telefax: 0761-892 868
www.bezirksaerztekammer-suedbaden.de / www.baek-sb.de
E-Mail: kontakt@baek-sb.de
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Kontakte

Landesärztekammer Baden-Württemberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Jahnstraße 40, 70597 Stuttgart
Telefon: 0711-769 89-0, Telefax: 0711-769 89-50
www.ärztekammer-bw.de / www.laek-bw.de
E-Mail: info@laek-bw.de
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Bezirksärztekammer Nordwürttemberg
Jahnstraße 5
70597 Stuttgart
Telefon: 0711-769 81-0
Telefax: 0711-769 81-500
www.bezirksaerztekammer-nordwuerttemberg.de
E-Mail: info@baek-nw.de 

Bezirksärztekammer Südwürttemberg
Haldenhaustraße 11
72770 Reutlingen
Telefon: 07121-917-0
Telefax: 07121-917-2400
www.bezirksaerztekammer-suedwuerttemberg.de /
www.baek-sw.de / E-Mail: zentrale@baek-sw.de
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Kontakte

Landesärztekammer Baden-Württemberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Jahnstraße 40, 70597 Stuttgart
Telefon: 0711-769 89-0, Telefax: 0711-769 89-50
www.ärztekammer-bw.de / www.laek-bw.de
E-Mail: info@laek-bw.de
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Landesärztekammer Baden-Württemberg:  
Berufsvertretung aller Ärztinnen und Ärzte

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist es unsere Aufgabe, auf der Grundlage des 
Heilberufe-Kammergesetzes die beruflichen Belange unserer Mitglieder wahrzunehmen. 
Wir sind Träger der ärztlichen Selbstverwaltung,

Die Landesärztekammer hat ihren Sitz in Stuttgart; unsere vier Bezirks ärztekammern 
haben ihren Sitz in den jeweiligen Regierungsbezirken. 

Den vier Bezirksärztekammern obliegt das „operative Geschäft“ der ärztlichen 
Selbstverwaltung. Die Geschäftsstellen der Bezirksärztekammern Nord- und 
Südwürttemberg sowie Nord- und Südbaden sind Dienstleister für Ärztinnen und Ärzte, 
Medizinische Fachangestellte und Patientinnen und Patienten. Zudem unterstützen sie 
die Organe, Gliederungen und Einrichtungen der Kammer, das Bezirksberufsgericht 
sowie die Kommissionen bei ihrer Arbeit.

Wir über uns


